
STABILISIERUNGS- UND ASSOZIIERUNGSABKOMMEN

zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien andererseits

DAS KÖNIGREICH BELGIEN,

DAS KÖNIGREICH DÄNEMARK,

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DIE HELLENISCHE REPUBLIK,

DAS KÖNIGREICH SPANIEN,

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK,

IRLAND,

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK,

DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG,

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE,

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH,

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK,

DIE REPUBLIK FINNLAND,

DAS KÖNIGREICH SCHWEDEN,

DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des Vertrags über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft und
des Vertrags über die Europäische Union,

im Folgenden „Mitgliedstaaten“ genannt, und

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT, DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL UND DIE
EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT,

im Folgenden „Gemeinschaft“ genannt,

einerseits, und

DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN,

im Folgenden „ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“ genannt,

andererseits,

IN ANBETRACHT der engen Bindungen zwischen den Vertragsparteien, der ihnen gemeinsamen Wertvorstellungen und
ihres Wunsches, diese Bindungen zu stärken und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und des beiderseitigen Interesses
enge und dauerhafte Beziehungen zu begründen, die es der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien ermögli-
chen, die Beziehungen weiter zu vertiefen und auszubauen, die insbesondere mit dem am 29. April 1997 durch Brief-
wechsel unterzeichneten und am 1. Januar 1998 in Kraft getretenen Kooperationsabkommen begründet wurden,

IN DER ERWÄGUNG, dass die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien im Bereich des Landverkehrs weiter dem am
29. Juni 1997 unterzeichneten Verkehrsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der ehemaligen jugos-
lawischen Republik Mazedonien unterliegen, das am 28. November 1997 in Kraft getreten ist,

IN ANBETRACHT der Bedeutung dieses Abkommens für die Schaffung und Festigung einer stabilen europäischen
Ordnung auf der Grundlage der Zusammenarbeit, in der die Europäische Union eine wichtige Stütze ist, im Rahmen des
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses für die Länder Südosteuropas, der zu einer Gemeinsamen Strategie der EU
für diese Region weiterzuentwickeln ist, wie auch im Rahmen des Stabilitätspaktes,

IN ANBETRACHT der Zusage der Vertragsparteien, mit allen Mitteln zur politischen, wirtschaftlichen und institutio-
nellen Stabilisierung in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und in der Region beizutragen durch
Entwicklung der Zivilgesellschaft und Demokratisierung, Verwaltungsaufbau und Reform der öffentlichen Verwaltung,
Ausbau der handelspolitischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit, Erhöhung der nationalen und der regionalen
Sicherheit sowie Intensivierung der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres,
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IN ANBETRACHT des Eintretens der Vertragsparteien für die Stärkung der politischen und wirtschaftlichen Freiheiten,
die die eigentliche Grundlage dieses Abkommens bilden, sowie ihres Eintretens für die Achtung der Menschenrechte und
der Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der Rechte der Angehörigen nationaler Minderheiten, und für die Grundsätze der
Demokratie, zu denen freie und faire Wahlen und ein Mehrparteiensystem gehören,

IN ANBETRACHT des Eintretens der Vertragsparteien für die Grundsätze der freien Marktwirtschaft und der Bereitschaft
der Gemeinschaft, einen Beitrag zu den wirtschaftlichen Reformen in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien zu leisten,

IN ANBETRACHT der Zusage der Vertragsparteien, alle Grundsätze und Bestimmungen der Charta der Vereinten
Nationen, der OSZE, insbesondere der Schlussakte von Helsinki, der Abschließenden Dokumente der Folgetreffen von
Madrid und Wien, der Pariser Charta für ein neues Europa und des Kölner Stabilitätspaktes für Südosteuropa vollständig
umzusetzen, um zur Stabilität in der Region und zur Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region beizutragen,

IN DEM WUNSCH, einen regelmäßigen politischen Dialog über bilaterale und internationale Fragen von beiderseitigem
Interesse, einschließlich regionaler Aspekte, aufzunehmen,

IN ANBETRACHT des Eintretens der Vertragsparteien für Freihandel im Einklang mit den sich im Rahmen der WTO
ergebenden Rechten und Pflichten,

IN DER ÜBERZEUGUNG, dass das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen ein neues Klima für ihre Wirtschaftsbe-
ziehungen und vor allem für die Entwicklung von Handel und Investitionen, entscheidenden Faktoren für die Umstruktu-
rierung und Modernisierung der Wirtschaft, schaffen wird,

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Zusage der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, ihre Rechtsvorschriften
an die der Gemeinschaft anzugleichen,

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Bereitschaft der Gemeinschaft, die Verwirklichung der Reformen tatkräftig zu unter-
stützen und alle ihr zu Gebote stehenden Instrumente der Zusammenarbeit und der technischen, finanziellen und wirt-
schaftlichen Hilfe auf einer als Richtschnur dienenden umfassenden Mehrjahresbasis für diese Anstrengungen einzu-
setzen,

IN BESTÄTIGUNG der Tatsache, dass die Bestimmungen dieses Abkommens, die in den Geltungsbereich von Titel IV des
Dritten Teils des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft fallen, das Vereinigte Königreich und Irland als
eigene Vertragsparteien und nicht als Teil der Europäischen Gemeinschaft binden, bis das Vereinigte Königreich bzw.
Irland der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien notifiziert, dass es im Einklang mit dem Protokoll über die
Position des Vereinigten Königreichs und Irlands im Anhang des Vertrages über die Europäische Union und des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft nunmehr als Teil der Europäischen Gemeinschaft gebunden ist;
dies gilt im Einklang mit dem diesen Verträgen beigefügten Protokoll über die Position Dänemarks auch für Dänemark,

EINGEDENK der Bereitschaft der Europäischen Union, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien soweit wie
möglich in das politische und wirtschaftliche Leben Europas zu integrieren, und deren Qualität als potentieller Kandidat
für die Mitgliedschaft in der EU auf der Grundlage des Vertrages über die Europäische Union und der Erfüllung der vom
Europäischen Rat im Juni 1993 festgelegten Kriterien, der unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Durchführung dieses
Abkommens, insbesondere hinsichtlich der regionalen Zusammenarbeit, steht,

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

(1) Zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien andererseits wird eine Assoziation gegründet.

(2) Ziel dieser Assoziation ist es,

— einen geeigneten Rahmen für den politischen Dialog zu
schaffen, der die Entwicklung enger politischer Beziehungen
zwischen den Vertragsparteien ermöglicht;

— die Bestrebungen der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien zu unterstützen, ihre wirtschaftliche und inter-
nationale Zusammenarbeit auszubauen, unter anderem
durch Angleichung ihrer Rechtsvorschriften an die der
Gemeinschaft;

— ausgewogene wirtschaftliche Beziehungen zwischen der
Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien zu fördern und schrittweise eine Freihandels-
zone zu errichten;

— die regionale Zusammenarbeit in allen unter dieses
Abkommen fallenden Bereichen zu fördern.

TITEL I

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Artikel 2

Die Wahrung der Grundsätze der Demokratie und die Achtung
der Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte verkündet und in der Schlussakte von Helsinki
und der Pariser Charta für ein neues Europa festgelegt wurden,
die Wahrung der Grundsätze des Völkerrechts und der Rechts-
staatlichkeit sowie der Grundsätze der Marktwirtschaft, wie sie
im Dokument der Bonner KSZE-Konferenz über wirtschaftliche
Zusammenarbeit zum Ausdruck kommen, sind die Grundlage
der Innen- und der Außenpolitik der Vertragsparteien und
wesentliche Bestandteile dieses Abkommens.
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Artikel 3

Frieden und Stabilität sowohl auf internationaler als auch auf
regionaler Ebene und die Entwicklung gutnachbarlicher Bezie-
hungen sind für den Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess
von entscheidender Bedeutung. Der Abschluss und die Durch-
führung dieses Abkommens sind im Rahmen des Regionalkon-
zepts zu sehen, das in den Schlussfolgerungen des Rates vom
29. April 1997 festgelegt wurde und die besondere Lage jedes
einzelnen Landes der Region berücksichtigt.

Artikel 4

Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien verpflichtet
sich, mit den anderen Ländern der Region eine Zusammen-
arbeit und gutnachbarliche Beziehungen aufzunehmen,
einschließlich angemessener gegenseitiger Zugeständnisse
hinsichtlich der Freizügigkeit und des freien Waren-, Dienst-
leistungs- und Kapitalverkehrs sowie der Entwicklung von
Projekten von gemeinsamem Interesse. Diese Verpflichtung ist
ein entscheidender Faktor der Entwicklung der Beziehungen
und der Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien und
trägt somit zur Stabilität in der Region bei.

Artikel 5

(1) Die Assoziation wird nach einer Übergangszeit von
höchstens zehn Jahren vollendet, die in zwei aufeinander
folgende Phasen unterteilt ist. Mit dieser Unterteilung soll eine
schrittweise Durchführung der Bestimmungen des Stabilisie-
rungs- und Assoziierungsabkommens erreicht und das Schwer-
gewicht in der ersten Phase auf die unter die Titel III, V, VI und
VII fallenden Bereiche gelegt werden.

(2) Der mit Artikel 108 eingesetzte Stabilitäts- und Assozia-
tionsrat prüft unter dem Blickwinkel der Präambel und der
allgemeinen Grundsätze dieses Abkommens regelmäßig die
Anwendung dieses Abkommens und die von der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien erzielten Fortschritte bei
den institutionellen, wirtschaftlichen, Rechts- und Verwaltungs-
reformen.

(3) Vier Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens evaluiert
der Stabilitäts- und Assoziationsrat die erzielten Fortschritte
und beschließt über den Übergang zur zweiten Phase und ihre
Dauer sowie über eine etwaige Änderung des Inhalts der
Bestimmungen über die zweite Phase. Dabei berücksichtigt er
das Ergebnis der genannten Prüfung.

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten zwei Phasen
finden auf Titel IV keine Anwendung.

Artikel 6

Das Abkommen ist in jeder Hinsicht mit den einschlägigen
WTO-Bestimmungen vereinbar, insbesondere mit Artikel XXIV
des GATT 1994 und Artikel V des GATS.

TITEL II

POLITISCHER DIALOG

Artikel 7

Der politische Dialog zwischen den Vertragsparteien wird
weiterentwickelt und intensiviert. Er begleitet und festigt die
Annäherung zwischen der Europäischen Union und der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien und trägt zur Schaf-
fung enger Solidaritätsbeziehungen und neuer Formen der
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien bei.

Mit dem politischen Dialog soll insbesondere gefördert werden:

— eine stärkeren Annäherung der Standpunkte der Vertrags-
parteien in internationalen Fragen, insbesondere in den
Fragen, die erhebliche Auswirkungen auf die Vertrags-
parteien haben könnten;

— regionale Zusammenarbeit und Entwicklung gutnachbar-
licher Beziehungen;

— gemeinsame Ansichten über Sicherheit und Stabilität in
Europa, unter anderem in den unter die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union
fallenden Bereichen.

Artikel 8

Der politische Dialog kann auch in einem multilateralen
Rahmen oder als regionaler Dialog unter Einbeziehung anderer
Länder der Region stattfinden.

Artikel 9

(1) Auf Ministerebene findet der politische Dialog im Stabi-
litäts- und Assoziationsrat statt, der allgemein für alle Fragen
zuständig ist, die die Vertragsparteien ihm vorlegen.

(2) Auf Ersuchen der Vertragsparteien kann der politische
Dialog auch wie folgt stattfinden:

— erforderlichenfalls Treffen zwischen hohen Beamten, die die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien einerseits
und die Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union
und die Kommission andererseits vertreten;

— volle Nutzung der diplomatischen Kanäle zwischen den
Vertragsparteien, einschließlich geeigneter Kontakte in
Drittstaaten sowie im Rahmen der Vereinten Nationen, der
OSZE und anderen internationalen Gremien;

— in jeder sonstigen Form, mit der ein nützlicher Beitrag zur
Festigung, Entwicklung und Intensivierung des politischen
Dialogs geleistet werden kann.

Artikel 10

Auf parlamentarischer Ebene findet der politische Dialog in
dem mit Artikel 114 eingesetzten Parlamentarischen Stabilitäts-
und Assoziationsausschuss statt.
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TITEL III

REGIONALE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 11

Im Einklang mit ihrem Engagement für Frieden und Stabilität
und für die Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen fördert
die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien aktiv die
regionale Zusammenarbeit. Die Gemeinschaft unterstützt im
Rahmen ihrer Programme für technische Hilfe auch Projekte
mit einer regionalen oder grenzübergreifenden Dimension.

Wenn die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien plant,
ihre Zusammenarbeit mit einem der in den Artikeln 12 bis 14
genannten Länder auszubauen, unterrichtet und konsultiert sie
die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten nach Maßgabe des
Titels X.

Artikel 12

Zusammenarbeit mit anderen Ländern, die ein Stabilisie-
rungs- und Assoziierungsabkommen unterzeichnet haben

Spätestens wenn mindestens ein Stabilisierungs- und Assoziie-
rungsabkommen mit einem der anderen am Stabilisierungs-
und Assoziierungsprozess beteiligten Länder unterzeichnet ist,
nimmt die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
Verhandlungen mit dem betreffenden Land bzw. den betref-
fenden Ländern im Hinblick auf den Abschluss einer Überein-
kunft über regionale Zusammenarbeit auf, mit der die Bereiche
der Zusammenarbeit zwischen den betreffenden Ländern erwei-
tert werden sollen.

Die wichtigsten Elemente dieser Übereinkunft sind:

— ein politischer Dialog,

— die Errichtung einer mit den einschlägigen WTO-Bestim-
mungen vereinbaren Freihandelszone zwischen den
Vertragsparteien,

— gegenseitige Zugeständnisse hinsichtlich der Freizügigkeit
der Arbeitnehmer, der Niederlassung, der Erbringung von
Dienstleistungen, der laufenden Zahlungen und des Kapital-
verkehrs, die den in diesem Abkommen eingeräumten
Zugeständnissen gleichwertig sind,

— Bestimmungen über die Zusammenarbeit in anderen Berei-
chen, auch solchen, die nicht unter dieses Abkommen
fallen, insbesondere in den Bereichen Justiz und Inneres.

Die Übereinkunft enthält gegebenenfalls Bestimmungen über
die Schaffung der notwendigen institutionellen Mechanismen.

Die Übereinkunft über regionale Zusammenarbeit wird inner-
halb von zwei Jahren nach Inkrafttreten mindestens des zweiten
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens geschlossen. Die
Bereitschaft der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien, eine solche Übereinkunft zu schließen, ist eine Bedingung
für die Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und der
Europäischen Union.

Artikel 13

Zusammenarbeit mit anderen Ländern, die am Stabilisie-
rungs- und Assoziierungsprozess beteiligt sind

Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien nimmt mit
den anderen am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess
beteiligten Ländern eine regionale Zusammenarbeit in einigen
oder allen unter dieses Abkommen fallenden Bereichen der
Zusammenarbeit auf, insbesondere in den Bereichen von
gemeinsamem Interesse. Diese Zusammenarbeit muss mit den
Grundsätzen und Zielen dieses Abkommens vereinbar sein.

Artikel 14

Zusammenarbeit mit den Ländern, die den Beitritt zur EU
beantragt haben

Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien kann ihre
Zusammenarbeit mit einem Land, das den Beitritt zur EU bean-
tragt hat, in den unter dieses Abkommen fallenden Bereichen
fördern und mit ihm eine Übereinkunft über regionale Zusam-
menarbeit schließen. Mit einer solchen Übereinkunft soll ange-
strebt werden, die bilateralen Beziehungen zwischen der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und jenem
Land schrittweise an den entsprechenden Teil der Beziehungen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitglied-
staaten und jenem Land anzugleichen.

TITEL IV

FREIER WARENVERKEHR

Artikel 15

(1) Während eines Zeitraums von höchstens zehn Jahren
nach Inkrafttreten dieses Abkommens errichten die Gemein-
schaft und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
im Einklang mit den Bestimmungen dieses Abkommens und
den Bestimmungen des GATT 1994 und der WTO schrittweise
eine Freihandelszone. Dabei berücksichtigen sie die nachste-
henden besonderen Vorschriften.

(2) Für die Einreihung der Waren im Handel zwischen den
beiden Vertragparteien gilt die Kombinierte Nomenklatur.

(3) Für jede Ware gilt als Ausgangszollsatz, von dem aus die
in diesem Abkommen vorgesehenen schrittweisen Senkungen
vorgenommen werden, der Zollsatz, der am Tag vor der Unter-
zeichnung dieses Abkommens tatsächlich erga omnes ange-
wandt wird.

(4) Werden nach Unterzeichnung dieses Abkommens Zoll-
senkungen erga omnes vorgenommen, insbesondere Zollsen-
kungen, die sich aus den Zollverhandlungen der WTO ergeben,
so treten mit Inkrafttreten dieser Senkungen die gesenkten
Zollsätze an die Stelle der in Absatz 3 genannten Ausgangs-
zollsätze.

(5) Die Gemeinschaft und die ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien teilen einander ihre Ausgangszollsätze mit.

20.3.2004L 84/16 Amtsblatt der Europäischen UnionDE



KAPITEL I

GEWERBLICHE WAREN

Artikel 16

(1) Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Ursprungs-
erzeugnisse der Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien, die unter die Kapitel 25 bis 97
der Kombinierten Nomenklatur fallen, mit Ausnahme der in
Anhang I Nummer 1 Ziffer ii) des Übereinkommens über die
Landwirtschaft (GATT 1994) aufgeführten Waren.

(2) Die Artikel 17 und 18 gelten nach Maßgabe der Artikel
22 und 23 nicht für Textilwaren und Stahlerzeugnisse.

(3) Der Handel zwischen den Vertragsparteien mit Waren,
die unter den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft fallen, unterliegt den Bestimmungen dieses
Vertrages.

Artikel 17

(1) Die Einfuhrzölle der Gemeinschaft auf Ursprungserzeug-
nisse der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
werden bei Inkrafttreten dieses Abkommens beseitigt.

(2) Die mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen der
Gemeinschaft für Ursprungserzeugnisse der ehemaligen jugosla-
wischen Republik Mazedonien und die Maßnahmen gleicher
Wirkung werden bei Inkrafttreten dieses Abkommens beseitigt.

Artikel 18

(1) Die Einfuhrzölle der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien auf die Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft,
die nicht in den Anhängen I und II aufgeführt sind, werden bei
Inkrafttreten dieses Abkommens beseitigt.

(2) Die Einfuhrzölle der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien auf die Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft,
die in Anhang I aufgeführt sind, werden schrittweise nach
folgendem Zeitplan gesenkt:

— am 1. Januar des ersten Jahres nach Inkrafttreten des
Abkommens wird jeder Zollsatz auf 90 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des zweiten Jahres nach Inkrafttreten des
Abkommens wird jeder Zollsatz auf 80 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des dritten Jahres nach Inkrafttreten des
Abkommens wird jeder Zollsatz auf 70 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des vierten Jahres nach Inkrafttreten des
Abkommens wird jeder Zollsatz auf 60 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des fünften Jahres nach Inkrafttreten des
Abkommens wird jeder Zollsatz auf 50 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des sechsten Jahres nach Inkrafttreten des
Abkommens wird jeder Zollsatz auf 40 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des siebten Jahres nach Inkrafttreten des
Abkommens wird jeder Zollsatz auf 30 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des achten Jahres nach Inkrafttreten des
Abkommens wird jeder Zollsatz auf 20 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des neunten Jahres nach Inkrafttreten des
Abkommens wird jeder Zollsatz auf 10 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des zehnten Jahres nach Inkrafttreten des
Abkommens werden die verbleibenden Zölle beseitigt.

(3) Die Einfuhrzölle der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien auf die Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft,
die in Anhang II aufgeführt sind, werden schrittweise nach dem
dort vorgesehenen Zeitplan gesenkt und beseitigt.

(4) Die mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien für Ursprungs-
erzeugnisse der Gemeinschaft und die Maßnahmen gleicher
Wirkung werden bei Inkrafttreten dieses Abkommens beseitigt.

Artikel 19

Die Gemeinschaft und die ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien beseitigen bei Inkrafttreten dieses Abkommens in
ihrem Handel alle Abgaben mit gleicher Wirkung wie
Einfuhrzölle.

Artikel 20

(1) Die Gemeinschaft und die ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien beseitigen bei Inkrafttreten dieses Abkom-
mens alle Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung.

(2) Die Gemeinschaft und die ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien beseitigen bei Inkrafttreten dieses Abkom-
mens in ihrem Handel alle mengenmäßigen Ausfuhrbe-
schränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung.
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Artikel 21

Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien erklärt sich
bereit, ihre Zollsätze im Handel mit der Gemeinschaft schneller
als in Artikel 18 vorgesehen zu senken, sofern ihre allgemeine
wirtschaftliche Lage und die Lage des betreffenden Wirtschafts-
zweiges dies zulassen.

Der Stabilitäts- und Assoziationsrat kann entsprechende
Empfehlungen aussprechen.

Artikel 22

Protokoll Nr. 1 enthält die Regelung für die dort aufgeführten
Textilwaren.

Artikel 23

Protokoll Nr. 2 enthält die Regelung für die dort aufgeführten
Stahlerzeugnisse.

KAPITEL II

LANDWIRTSCHAFT UND FISCHEREI

Artikel 24

Begriffsbestimmung

(1) Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für den Handel
mit landwirtschaftlichen und Fischereierzeugnissen mit
Ursprung in der Gemeinschaft und in der ehemaligen jugosla-
wischen Republik Mazedonien.

(2) Als „landwirtschaftliche und Fischereierzeugnisse“ gelten
die Waren der Kapitel 1 bis 24 der Kombinierten Nomenklatur
und die in Anhang I Nummer 1 Ziffer ii) des Übereinkommens
über die Landwirtschaft (GATT 1994) aufgeführten Waren.

(3) Diese Begriffsbestimmung umfasst Fisch und Fischerei-
erzeugnisse des Kapitels 3, der Positionen 1604 und 1605
sowie der Unterpositionen 0511 91, 2301 20 00 und
ex 1902 20 (1).

Artikel 25

Protokoll Nr. 3 enthält die Handelsregelung für die dort aufge-
führten landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnisse.

Artikel 26

(1) Bei Inkrafttreten dieses Abkommens beseitigt die
Gemeinschaft alle mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen für
landwirtschaftliche und Fischereierzeugnisse mit Ursprung in
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und alle
Maßnahmen gleicher Wirkung.

(2) Bei Inkrafttreten dieses Abkommens beseitigt die ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien alle mengenmäßigen
Einfuhrbeschränkungen für landwirtschaftliche und Fischerei-
erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft und alle
Maßnahmen gleicher Wirkung.

Artikel 27

Landwirtschaftliche Erzeugnisse

(1) Bei Inkrafttreten dieses Abkommens beseitigt die
Gemeinschaft die Einfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung
auf landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien, die nicht unter die
Positionen 0102, 0201, 0202 und 2204 der Kombinierten
Nomenklatur fallen.

Für die Waren der Kapitel 7 und 8 der Kombinierten Nomen-
klatur, für die im Gemeinsamen Zolltarif ein Wertzollsatz und
ein spezifischer Zollsatz vorgesehen ist, wird nur der Wertzoll
beseitigt.

(2) Bei Inkrafttreten dieses Abkommens setzt die Gemein-
schaft die Einfuhrzölle auf Erzeugnisse aus „Baby-beef“ im
Sinne des Anhangs III mit Ursprung in der ehemaligen jugosla-
wischen Republik Mazedonien im Rahmen eines jährlichen
Zollkontingents von 1 650 Tonnen Schlachtkörpergewicht auf
20 v. H. des Wertzollsatzes und 20 v. H. des spezifischen Zoll-
satzes fest, die im Gemeinsamen Zolltarif der Europäischen
Gemeinschaften vorgesehen sind.

(3) Bei Inkrafttreten dieses Abkommens

a) beseitigt die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
die Einfuhrzölle auf die in Anhang IVa aufgeführten land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemein-
schaft;

b) beseitigt die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
die Einfuhrzölle auf die in Anhang IVb aufgeführten land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemein-
schaft im Rahmen der dort für jedes Erzeugnis angegebenen
Zollkontingente. Für die Mengen, die die Zollkontingente
übersteigen, senkt die ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien die Zölle schrittweise nach dem dort für jedes
Erzeugnis angegebenen Zeitplan;

c) beginnt die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
mit der schrittweisen Senkung der Einfuhrzölle auf die in
Anhang IVc aufgeführten landwirtschaftlichen Erzeugnisse
mit Ursprung in der Gemeinschaft im Rahmen der Zollkon-
tingente und nach dem Zeitplan, die dort für jedes Erzeugnis
angegeben sind.
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(4) Die Handelsregelung für Wein und Spirituosen wird in
einem gesonderten Abkommen über Wein und Spirituosen
festgelegt.

Artikel 28

Fischereierzeugnisse

(1) Ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens beseitigt die
Gemeinschaft alle Zölle auf Fisch und Fischereierzeugnisse mit
Ursprung in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien. Die in Anhang Va aufgeführten Erzeugnisse unterliegen
den dort genannten Bestimmungen.

(2) Ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens beseitigt die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien alle Abgaben
mit gleicher Wirkung wie Zölle und senkt die Zölle auf Fisch
und Fischereierzeugnisse um 50 v. H. des Meistbegünstigungs-
zollsatzes. Die Restzölle werden während eines Zeitraums von
sechs Jahren gesenkt und zum Ende dieses Zeitraums beseitigt.

Dieser Absatz gilt nicht für die in Anhang Vb aufgeführten
Erzeugnisse; für diese gelten die dort vorgesehenen Zoll-
senkungen.

Artikel 29

(1) Unter Berücksichtigung des Volumens des Handels
zwischen den Vertragsparteien mit landwirtschaftlichen und
Fischereierzeugnissen, ihrer besonderen Empfindlichkeit, der
Regeln der Gemeinsamen Agrar- und Fischereipolitik der
Gemeinschaft, der Regeln der Agrarpolitik der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, der Bedeutung der Land-
wirtschaft für die Wirtschaft der ehemaligen jugoslawischen Re-
publik Mazedonien, des Produktions- und Exportpotentials
ihrer traditionellen Wirtschaftszweige und Märkte und der
Auswirkungen der multilateralen Handelsverhandlungen im
Rahmen der WTO prüfen die Gemeinschaft und die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien spätestens am 1. Januar
2003 im Stabilitäts- und Assoziationsrat für alle Erzeugnisse,
welche weiteren Zugeständnisse auf der Grundlage der
Ordnungsmäßigkeit und der angemessenen Gegenseitigkeit im
Hinblick auf eine stärkere Liberalisierung des Handels mit land-
wirtschaftlichen und Fischereierzeugnissen eingeräumt werden
können.

(2) Die Bestimmungen dieses Kapitels lassen die einseitige
Anwendung günstigerer Maßnahmen durch die eine oder die
andere Vertragspartei unberührt.

Artikel 30

Sollten die Einfuhren von Ursprungswaren der einen Vertrags-
partei, für die nach den Artikeln 25, 27 und 28 Zugeständnisse
eingeräumt wurden, wegen der besonderen Empfindlichkeit der

Agrar- und Fischereimärkte eine ernste Störung auf den
Märkten oder bei den internen Regulierungsmechanismen der
anderen Vertragspartei hervorrufen, so nehmen die beiden
Vertragsparteien ungeachtet der sonstigen Bestimmungen dieses
Abkommens, insbesondere des Artikels 37, unverzüglich
Konsultationen auf, um eine geeignete Lösung zu finden. Bis zu
einer solchen Lösung kann die betroffene Vertragspartei die
Maßnahmen treffen, die sie für notwendig erachtet.

KAPITEL III

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 31

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für den gesamten
Warenverkehr zwischen den Vertragsparteien, sofern in diesem
Abkommen und in den Protokollen Nrn. 1, 2 und 3 nichts
anderes bestimmt ist.

Artikel 32

Stillhalteregelung

(1) Nach Inkrafttreten dieses Abkommens werden im Handel
zwischen der Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien weder neue Einfuhr- oder Ausfuhrzölle
oder Abgaben gleicher Wirkung eingeführt noch die bereits
geltenden erhöht.

(2) Nach Inkrafttreten dieses Abkommens werden im Handel
zwischen der Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien weder neue mengenmäßige Einfuhr- oder
Ausfuhrbeschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung
eingeführt noch die bestehenden verschärft.

(3) Unbeschadet der nach Artikel 26 eingeräumten Zuge-
ständnisse wird die Verfolgung der Agrarpolitik der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien und der Gemeinschaft
und die Einführung von Maßnahmen im Rahmen dieser Politik
durch die Absätze 1 und 2 nicht beschränkt, sofern die in den
Anhängen III, IVa, IVb IVc, Va und Vb vorgesehene Einfuhr-
regelung nicht beeinträchtigt wird.

Artikel 33

Verbot steuerlicher Diskriminierung

(1) Interne steuerliche Maßnahmen oder Praktiken, die die
Erzeugnisse der einen Vertragspartei unmittelbar oder mittelbar
gegenüber gleichartigen Erzeugnissen mit Ursprung im Gebiet
der anderen Vertragspartei benachteiligen, werden von den
Vertragsparteien nicht eingeführt und die bestehenden beseitigt.
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(2) Für die Waren, die in das Gebiet der anderen Vertrags-
partei ausgeführt werden, darf keine Erstattung interner indi-
rekter Abgaben gewährt werden, die höher ist als die auf diese
Waren erhobenen indirekten Abgaben.

Artikel 34

Die Bestimmungen über die Beseitigung der Einfuhrzölle gelten
auch für Finanzzölle.

Artikel 35

Zollunionen, Freihandelszonen und Grenzverkehrsrege-
lungen

(1) Dieses Abkommen steht der Aufrechterhaltung oder
Errichtung von Zollunionen, Freihandelszonen oder Grenzver-
kehrsregelungen nicht entgegen, sofern diese keine Änderung
der in diesem Abkommen vorgesehenen Handelsregelung
bewirken.

(2) Während der in den Artikeln 17 und 18 genannten
Übergangszeiten lässt dieses Abkommen die Anwendung der
besonderen Präferenzhandelsregelungen unberührt, die in
vorher zwischen einem Mitgliedstaat oder mehreren Mitglied-
staaten und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugosla-
wien geschlossenen Grenzverkehrsabkommen festgelegt
wurden, in die die ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien eingetreten ist, oder die sich aus den in Titel III genannten
bilateralen Abkommen ergeben, die von der ehemaligen jugos-
lawischen Republik Mazedonien zur Förderung des Regional-
handels geschlossen werden.

(3) Im Stabilitäts- und Assoziationsrat finden Konsultationen
zwischen den Vertragsparteien statt über die in den Absätzen 1
und 2 genannten Abkommen und auf Ersuchen über alle
sonstigen wichtigen Fragen im Zusammenhang mit ihrer jewei-
ligen Handelspolitik gegenüber Drittstaaten. Derartige Konsulta-
tionen finden insbesondere im Falle des Beitritts eines Dritt-
staates zur Europäischen Union statt, um zu gewährleisten, dass
den in diesem Abkommen verankerten beiderseitigen Interessen
der Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien Rechnung getragen wird.

Artikel 36

Dumping

(1) Stellt eine Vertragspartei im Handel mit der anderen
Vertragspartei Dumping im Sinne des Artikels VI des GATT
1994 fest, so kann sie im Einklang mit dem Übereinkommen
zur Durchführung des Artikels VI des GATT 1994 und
ihren einschlägigen internen Rechtsvorschriften geeignete
Maßnahmen gegen diese Praktiken treffen.

(2) Der Stabilitäts- und Assoziationsrat wird über den
Dumpingfall nach Absatz 1 unterrichtet, sobald die Behörden
der einführenden Vertragspartei eine Untersuchung eingeleitet
haben. Ist innerhalb von dreißig Tagen nach Unterrichtung des
Stabilitäts- und Assoziationsrates das Dumping im Sinne des
Artikels VI des GATT nicht abgestellt oder keine andere
zufrieden stellende Lösung erreicht worden, so kann die einfüh-
rende Vertragspartei geeignete Maßnahmen treffen.

Artikel 37

Allgemeine Schutzklausel

(1) Wird eine Ware einer Vertragspartei in derart erhöhten
Mengen oder unter solchen Bedingungen in das Gebiet der
anderen Vertragspartei eingeführt,

— dass den inländischen Herstellern gleichartiger oder unmit-
telbar konkurrierender Waren im Gebiet der einführenden
Vertragspartei ein erheblicher Schaden verursacht wird oder
droht oder

— dass erhebliche Störungen in einem Wirtschaftszweig oder
Schwierigkeiten verursacht werden oder drohen, die eine
erhebliche Verschlechterung der Wirtschaftslage einer
Region der einführenden Vertragspartei bewirken könnten,

so kann die einführende Vertragspartei unter den Vorausset-
zungen und nach den Verfahren dieses Artikels geeignete
Maßnahmen treffen.

(2) Die Gemeinschaft und die ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien wenden Schutzmaßnahmen untereinander
nur nach Maßgabe dieses Abkommens an. Diese Maßnahmen
dürfen nicht über das zur Behebung der aufgetretenen Schwie-
rigkeiten Notwendige hinausgehen und bestehen in der Regel
in der Aussetzung der in diesem Abkommen vorgesehenen
weiteren Senkung des anwendbaren Zollsatzes für die betrof-
fene Ware oder in einer Erhöhung des Zollsatzes für diese
Ware.

In diesen Maßnahmen muss vorgesehen sein, dass sie schritt-
weise spätestens zum Ende der festgesetzten Laufzeit abgebaut
werden. Die Maßnahmen werden für höchstens ein Jahr
getroffen. In besonderen Ausnahmefällen können Maßnahmen
mit einer Gesamtlaufzeit von höchstens drei Jahren getroffen
werden. Auf die Einfuhren einer Ware, die bereits einer Schutz-
maßnahme unterworfen war, werden in einem Zeitraum von
mindestens drei Jahren nach Auslaufen der Maßnahme nicht
erneut Schutzmaßnahmen angewandt.

(3) Die Gemeinschaft bzw. die ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien stellt dem Stabilitäts- und Assoziationsaus-
schuss in den Fällen dieses Artikels vor Einführung der darin
vorgesehenen Maßnahmen oder in den Fällen des Absatzes 4
Buchstabe b) so bald wie möglich alle zweckdienlichen
Angaben zur Verfügung, um eine für beide Vertragsparteien
annehmbare Lösung zu ermöglichen.
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(4) Für die Durchführung der Absätze 1, 2 und 3 gilt
Folgendes:

a) Der Stabilitäts- und Assoziationsausschuss wird mit der
Prüfung der Schwierigkeiten befasst, die sich aus der in
diesem Artikel beschriebenen Lage ergeben; er kann die für
die Behebung dieser Schwierigkeiten erforderlichen
Beschlüsse fassen. Hat der Stabilitäts- und Assoziationsaus-
schuss oder die ausführende Vertragspartei innerhalb von
30 Tagen nach der Befassung des Stabilitäts- und Assoziati-
onsausschusses keinen Beschluss zur Behebung der Schwie-
rigkeiten gefasst oder ist keine andere zufrieden stellende
Lösung erreicht worden, so kann die einführende Vertrags-
partei geeignete Maßnahmen treffen, um das Problem im
Einklang mit diesem Artikel zu lösen. Bei der Wahl der
Schutzmaßnahmen ist den Maßnahmen der Vorrang zu
geben, die das Funktionieren der Regelungen dieses Abkom-
mens am wenigsten behindern.

b) Schließen besondere und kritische Umstände, die ein
sofortiges Eingreifen erfordern, eine vorherige Unterrichtung
bzw. Prüfung aus, so kann die betroffene Vertragspartei in
den Fällen dieses Artikels unverzüglich die zur Abhilfe
notwendigen Sicherungsmaßnahmen treffen; die andere
Vertragspartei wird unverzüglich unterrichtet.

(5) Die Schutzmaßnahmen werden unverzüglich dem Stabi-
litäts- und Assoziationsausschuss notifiziert und sind dort
insbesondere im Hinblick auf die Aufstellung eines Zeitplans
für ihre möglichst baldige Aufhebung Gegenstand regelmäßiger
Konsultationen.

(6) Führt die Gemeinschaft oder die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien für die Einfuhren von Waren, die die in
diesem Artikel genannten Schwierigkeiten hervorrufen könnten,
ein Verwaltungsverfahren ein, um schnell Informationen über
die Entwicklung der Handelsströme zu erhalten, so teilt sie dies
der anderen Vertragspartei mit.

Artikel 38

Knappheitsklausel

(1) Führt die Befolgung der Bestimmungen dieses Titels

a) zu einer kritischen Verknappung oder zur Gefahr einer kriti-
schen Verknappung von Lebensmitteln oder anderen für die
ausführende Vertragspartei wesentlichen Waren oder

b) zur Wiederausfuhr einer Ware, für die die ausführende
Vertragspartei mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen,
Ausfuhrzölle oder Maßnahmen oder Abgaben gleicher
Wirkung aufrechterhält, in einen Drittstaat und verursacht
die beschriebene Lage der ausführenden Vertragspartei
erhebliche Schwierigkeiten oder könnte sie sie ihr verursa-
chen, so kann diese Vertragspartei unter den Vorausset-
zungen und nach den Verfahren dieses Artikels geeignete
Maßnahmen treffen.

(2) Bei der Wahl der Maßnahmen ist den Maßnahmen der
Vorrang zu geben, die das Funktionieren der Regelungen dieses
Abkommens am wenigsten behindern. Diese Maßnahmen
dürfen nicht so angewandt werden, dass sie zu einer willkürli-
chen oder ungerechtfertigten Diskriminierung, soweit gleiche
Umstände gegeben sind, oder zu einer verschleierten
Beschränkung des Handels führen, und sind aufzuheben, wenn
die Umstände ihre Aufrechterhaltung nicht länger rechtfertigen.

(3) Die Gemeinschaft bzw. die ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien stellt dem Stabilitäts- und Assoziations-
ausschuss vor Einführung der in Absatz 1 vorgesehenen
Maßnahmen oder in den Fällen des Absatzes 4 so bald wie
möglich alle zweckdienlichen Angaben zur Verfügung, um eine
für die Vertragsparteien annehmbare Lösung zu ermöglichen.
Die Vertragsparteien können im Stabilitäts- und Assoziations-
ausschuss die für die Behebung der Schwierigkeiten erforderli-
chen Maßnahmen vereinbaren. Ist innerhalb von 30 Tagen
nach der Befassung des Stabilitäts- und Assoziationsausschusses
keine Einigung erzielt worden, so kann die ausführende
Vertragspartei Maßnahmen nach diesem Artikel auf die Ausfuhr
der betreffenden Ware anwenden.

(4) Schließen besondere und kritische Umstände, die ein
sofortiges Eingreifen erfordern, eine vorherige Unterrichtung
bzw. Prüfung aus, so kann die Gemeinschaft oder die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, je nachdem, welche
Vertragspartei betroffen ist, unverzüglich die zur Abhilfe
notwendigen Sicherungsmaßnahmen treffen; die andere
Vertragspartei wird unverzüglich unterrichtet.

(5) Die nach diesem Artikel angewandten Maßnahmen
werden unverzüglich dem Stabilitäts- und Assoziationsaus-
schuss notifiziert und sind dort insbesondere im Hinblick auf
die Aufstellung eines Zeitplans für ihre möglichst baldige
Aufhebung Gegenstand regelmäßiger Konsultationen.

Artikel 39

Staatliche Monopole

Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien formt alle
staatlichen Handelsmonopole schrittweise so um, dass am Ende
des fünften Jahres nach Inkrafttreten dieses Abkommens jede
Diskriminierung in den Versorgungs- und Absatzbedingungen
zwischen den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten und der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien ausge-
schlossen ist. Der Stabilitäts- und Assoziationsrat wird über die
zur Verwirklichung dieses Ziels getroffenen Maßnahmen unter-
richtet.

Artikel 40

Die Ursprungsregeln für die Anwendung der in diesem
Abkommen vorgesehenen Zollpräferenzen sind in Protokoll Nr.
4 festgelegt.
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Artikel 41

Zulässige Beschränkungen

Dieses Abkommen steht Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrver-
boten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen
der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum
Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren
oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem,
geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des geistigen
oder gewerblichen Eigentums gerechtfertigt sind; ebenso wenig
steht es Regelungen für Gold und Silber entgegen. Diese
Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch nicht so ange-
wandt werden, dass sie zu einer willkürlichen oder ungerecht-
fertigten Diskriminierung oder zu einer verschleierten
Beschränkung des Handels zwischen den Vertragsparteien
führen.

Artikel 42

Die beiden Vertragsparteien kommen überein, bei der Verringe-
rung der Betrugsmöglichkeiten bei der Anwendung der
Handelsbestimmungen dieses Abkommens zusammenzu-
arbeiten.

Liegen nach Auffassung einer Vertragspartei ausreichende
Beweise für Betrug vor, beispielsweise ein beträchtlicher
Anstieg der Ausfuhren einer Ware aus der einen Vertragspartei
in die andere Vertragspartei auf ein Niveau, das nicht mehr den
wirtschaftlichen Bedingungen, z. B. den normalen Produktions-
und Exportkapazitäten, entspricht, oder die Verweigerung der
für die Überprüfung von Ursprungsnachweisen durch die
andere Vertragspartei erforderlichen Amtshilfe, so nehmen die
beiden Vertragsparteien ungeachtet der sonstigen Bestim-
mungen dieses Abkommens, insbesondere der Artikel 30, 37
und 88 sowie des Protokolls Nr. 4, unverzüglich Konsulta-
tionen auf, um eine geeignete Lösung zu finden. Bis zu einer
solchen Lösung kann die betroffene Vertragspartei die
Maßnahmen treffen, die sie für notwendig erachtet. Bei der
Wahl der Maßnahmen ist den Maßnahmen der Vorrang zu
geben, die das Funktionieren der Regelungen dieses Abkom-
mens am wenigsten behindern.

Artikel 43

Die Anwendung dieses Abkommens lässt die Anwendung der
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts auf die Kanarischen
Inseln unberührt.

TITEL V

FREIZÜGIGKEIT DER ARBEITNEHMER, NIEDERLAS-
SUNG, ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN,

KAPITALVERKEHR

KAPITEL I

FREIZÜGIGKEIT DER ARBEITNEHMER

Artikel 44

(1) Vorbehaltlich der in den einzelnen Mitgliedstaaten
geltenden Bedingungen und Modalitäten

— wird den Arbeitnehmern, die die Staatsangehörigkeit der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien besitzen
und im Gebiet eines Mitgliedstaates legal beschäftigt sind,

eine Behandlung gewährt, die hinsichtlich der Arbeits-,
Entlohnungs- und Kündigungsbedingungen keine auf der
Staatsangehörigkeit beruhende Diskriminierung gegenüber
den Staatsangehörigen des betreffenden Mitgliedstaates
bewirkt;

— haben der Ehegatte und die Kinder eines im Gebiet eines
Mitgliedstaates legal beschäftigten Arbeitnehmers, die dort
einen legalen Wohnsitz haben, während der Geltungsdauer
der Arbeitserlaubnis des Arbeitnehmers Zugang zum
Arbeitsmarkt des betreffenden Mitgliedstaates; dies gilt nicht
für Saisonarbeitnehmer und Arbeitnehmer, die unter bilate-
rale Abkommen im Sinne des Artikels 45 fallen, sofern in
diesen Abkommen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
gewährt vorbehaltlich der dort geltenden Bedingungen und Mo-
dalitäten den Arbeitnehmern, die die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaates besitzen und in ihrem Gebiet legal beschäftigt
sind, sowie deren Ehegatten und Kindern, die dort einen legalen
Wohnsitz haben, die in Absatz 1 genannte Behandlung.

Artikel 45

(1) Unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage in den
Mitgliedstaaten und vorbehaltlich ihrer Rechtsvorschriften und
der Einhaltung der in den Mitgliedstaaten geltenden Regelungen
für die Mobilität der Arbeitnehmer

— müssen die bestehenden Erleichterungen für den Zugang
zur Beschäftigung für Arbeitnehmer aus der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, die von Mitglied-
staaten in bilateralen Abkommen gewährt werden, erhalten
und nach Möglichkeit verbessert werden;

— prüfen die anderen Mitgliedstaaten die Möglichkeit, ähnliche
Abkommen zu schließen.

(2) Der Stabilitäts- und Assoziationsrat prüft die Gewährung
weiterer Verbesserungen, einschließlich Erleichterungen für den
Zugang zur Berufsausbildung, im Einklang mit den in den
Mitgliedstaaten geltenden Regelungen und Verfahren und unter
Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage in den Mitgliedstaaten
und in der Gemeinschaft.

Artikel 46

Zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit für
Arbeitnehmer, die die Staatsangehörigkeit der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien besitzen und im Gebiet
eines Mitgliedstaates legal beschäftigt sind, und für deren Fami-
lienangehörigen, die dort einen legalen Wohnsitz haben,
werden Bestimmungen festgelegt. Zu diesem Zweck werden
durch einen Beschluss des Stabilitäts- und Assoziationsrates, der
Rechte und Pflichten aus bilateralen Abkommen, soweit diese
eine günstigere Behandlung vorsehen, unberührt lässt, folgende
Bestimmungen in Kraft gesetzt:

— Alle von diesen Arbeitnehmern in den Mitgliedstaaten
zurückgelegten Versicherungs-, Beschäftigungs- und Aufent-
haltszeiten werden bei den Alters-, Invaliden- und Hinter-
bliebenenrenten sowie bei der Gesundheitsfürsorge für sie
und ihre Familienangehörigen zusammengezählt.
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— Alle Alters- und Hinterbliebenenrenten und alle Renten bei
Arbeitsunfall, Berufskrankheit oder Erwerbsunfähigkeit,
wenn diese durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufs-
krankheit verursacht wurde, mit Ausnahme der nicht
beitragsbedingten Leistungen können zu den nach dem
Recht des Schuldnermitgliedstaates bzw. der Schuldnermit-
gliedstaaten geltenden Sätzen frei transferiert werden.

— Die betreffenden Arbeitnehmer erhalten Familienleistungen
für ihre Familienangehörigen im Sinne der obigen Defini-
tion.

Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien gewährt
den Arbeitnehmern, die die Staatsangehörigkeit eines Mitglied-
staates besitzen und in ihrem Gebiet legal beschäftigt sind,
sowie deren Familienangehörigen, die dort einen legalen Wohn-
sitz haben, eine ähnliche wie die in Absatz 1 zweiter und
dritter Gedankenstrich genannte Behandlung.

KAPITEL II

NIEDERLASSUNG

Artikel 47

Für die Zwecke dieses Abkommens gelten folgende Begriffs-
bestimmungen:

a) „Gesellschaft der Gemeinschaft“ bzw. „Gesellschaft der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien“ ist eine
Gesellschaft, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied-
staates bzw. der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien gegründet worden ist und ihren satzungsmäßigen
Sitz oder Hauptverwaltungs- oder Hauptgeschäftssitz im
Gebiet der Gemeinschaft bzw. der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien hat.

Hat die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates
bzw. der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
gegründete Gesellschaft nur ihren satzungsmäßigen Sitz im
Gebiet der Gemeinschaft bzw. der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien, so gilt die Gesellschaft als
Gesellschaft der Gemeinschaft bzw. als Gesellschaft der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, sofern
ihre Geschäftstätigkeit eine echte und kontinuierliche
Verbindung mit der Wirtschaft eines Mitgliedstaates bzw.
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
aufweist.

b) „Tochtergesellschaft“ einer Gesellschaft ist eine Gesellschaft,
die von der ersten Gesellschaft tatsächlich kontrolliert wird.

c) „Zweigniederlassung“ einer Gesellschaft ist ein Geschäftssitz
ohne Rechtspersönlichkeit, der auf Dauer als Außenstelle
eines Stammhauses hervortritt, eine Geschäftsführung hat
und sachlich so ausgestattet ist, dass er in der Weise
Geschäfte mit Dritten tätigen kann, dass diese, obgleich sie
wissen, dass möglicherweise ein Rechtsverhältnis mit dem
im Ausland ansässigen Stammhaus begründet wird, sich
nicht unmittelbar an dieses zu wenden brauchen.

d) „Niederlassung“ ist

i) im Fall der Staatsangehörigen das Recht, Unternehmen
zu gründen, insbesondere Gesellschaften, die sie tatsäch-
lich kontrollieren. Die Geschäftstätigkeit umfasst nicht

die Suche oder Annahme einer Beschäftigung auf dem
Arbeitsmarkt und verleiht nicht das Recht auf Zugang
zum Arbeitsmarkt der anderen Vertragspartei;

ii) im Fall der Gesellschaften der Gemeinschaft oder der
Gesellschaften der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien das Recht, durch Gründung von Tochterge-
sellschaften oder Zweigniederlassungen in der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien bzw. in der
Gemeinschaft eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen.

e) „Geschäftstätigkeit“ ist die Ausübung von Erwerbstätig-
keiten.

f) „Erwerbstätigkeiten“ umfassen grundsätzlich gewerbliche,
kaufmännische, freiberufliche und handwerkliche Tätig-
keiten.

g) „Staatsangehöriger der Gemeinschaft“ bzw. „Staatsange-
höriger der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien“ ist eine natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit
eines Mitgliedstaates bzw. der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien besitzt.

h) Dieses Kapitel und Kapitel III gelten im internationalen
Seeverkehr, einschließlich intermodaler Transporte, bei
denen ein Teil der Strecke auf See zurückgelegt wird, auch
für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten bzw. der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien, die außerhalb
der Gemeinschaft bzw. der ehemaligen jugoslawischen Re-
publik Mazedonien niedergelassen sind, und für Reedereien,
die außerhalb der Gemeinschaft bzw. der ehemaligen jugos-
lawischen Republik Mazedonien niedergelassen sind und
von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates bzw. der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien kontrol-
liert werden, sofern ihre Schiffe in diesem Mitgliedstaat bzw.
in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
nach den dort geltenden Rechtsvorschriften registriert sind.

i) „Finanzdienstleistungen“ sind die in Anhang VI aufgeführten
Tätigkeiten. Der Stabilitäts- und Assoziationsrat kann den
Geltungsbereich dieses Anhangs erweitern oder ändern.

Artikel 48

(1) Bei Inkrafttreten dieses Abkommens gewährt die ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien

i) für die Niederlassung von Gesellschaften der Gemeinschaft
eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als die
Behandlung, die sie ihren eigenen Gesellschaften oder, falls
dies die günstigere Behandlung ist, Gesellschaften aus Dritt-
staaten gewährt;

ii) für die Geschäftstätigkeit der in der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien niedergelassenen Tochtergesell-
schaften und Zweigniederlassungen von Gesellschaften der
Gemeinschaft eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist
als die Behandlung, die sie ihren eigenen Gesellschaften und
Zweigniederlassungen oder, falls dies die günstigere Behand-
lung ist, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen
von Gesellschaften aus Drittstaaten gewährt.
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(2) Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien trifft
keine neuen Regelungen oder Maßnahmen, die hinsichtlich der
Niederlassung von Gesellschaften der Gemeinschaft in ihrem
Gebiet und ihrer anschließenden Geschäftstätigkeit eine Diskri-
minierung gegenüber ihren eigenen Gesellschaften bewirken.

(3) Bei Inkrafttreten dieses Abkommens gewähren die
Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten

i) für die Niederlassung von Gesellschaften der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien eine Behandlung, die
nicht weniger günstig ist als die Behandlung, die die
Mitgliedstaaten ihren eigenen Gesellschaften oder, falls dies
die günstigere Behandlung ist, Gesellschaften aus Dritt-
staaten gewähren;

ii) für die Geschäftstätigkeit der in ihrem Gebiet niedergelas-
senen Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen von
Gesellschaften der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist
als die Behandlung, die die Mitgliedstaaten ihren eigenen
Gesellschaften und Zweigniederlassungen oder, falls dies die
günstigere Behandlung ist, den in ihrem Gebiet niedergelas-
senen Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen von
Gesellschaften aus Drittstaaten gewähren.

(4) Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens prüft
der Stabilitäts- und Assoziationsrat unter Berücksichtigung der
einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
und der Lage auf dem Arbeitsmarkt, ob diese Bestimmungen
auf die Niederlassung von Staatsangehörigen der beiden
Vertragsparteien des Abkommens zur Aufnahme selbständiger
Erwerbstätigkeiten ausgedehnt werden können.

(5) Ungeachtet der Bestimmungen dieses Artikels

a) haben Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen von
Gesellschaften der Gemeinschaft ab Inkrafttreten dieses
Abkommens das Recht, Immobilien in der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien zu nutzen und zu
mieten;

b) haben Tochtergesellschaften von Gesellschaften der Gemein-
schaft ferner das Recht, wie die Gesellschaften der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien Eigentum an
Immobilien zu erwerben und auszuüben, und hinsichtlich
öffentlicher Güter/Gütern von gemeinsamem Interesse,
einschließlich natürlicher Ressourcen, landwirtschaftlich
genutzter Flächen und Forsten, die gleichen Rechte wie die
Gesellschaften der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien, sofern diese Rechte für die Ausübung der
Erwerbstätigkeiten erforderlich sind, für die sie sich nieder-
gelassen haben;

c) prüft der Stabilitäts- und Assoziationsrat spätestens am Ende
der erste Phase der Übergangszeit, ob die unter Buchstabe b)
genannten Rechte auf Zweigniederlassungen von Gesell-
schaften der Gemeinschaft ausgedehnt werden können.

Artikel 49

(1) Vorbehaltlich des Artikels 48 kann jede Vertragspartei
die Niederlassung und Geschäftstätigkeit von Gesellschaften
und Staatsangehörigen in ihrem Gebiet reglementieren, sofern

diese Regelungen keine Diskriminierung der Gesellschaften und
Staatsangehörigen der anderen Vertragspartei gegenüber ihren
eigenen Gesellschaften und Staatsangehörigen bewirken; dies
gilt nicht für die in Anhang VI aufgeführten Finanzdienst-
leistungen.

(2) Hinsichtlich der Finanzdienstleistungen ist eine Vertrags-
partei unbeschadet anderer Bestimmungen dieses Abkommens
nicht daran gehindert, aus aufsichtsrechtlichen Gründen,
einschließlich des Schutzes von Investoren, Einlegern, Versiche-
rungsnehmern oder von Personen, denen gegenüber ein
Erbringer von Finanzdienstleistungen treuhänderische Pflichten
hat, oder zur Gewährleistung der Integrität und Stabilität des
Finanzsystems Maßnahmen zu treffen. Diese Maßnahmen
dürfen nicht als Mittel zur Umgehung der Verpflichtungen der
Vertragspartei aus dem Abkommen genutzt werden.

(3) Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als verpflichte
es eine Vertragspartei, Informationen über die Geschäfte und
Bücher einzelner Kunden offen zu legen oder vertrauliche oder
vermögensbezogene Informationen preiszugeben, die sich im
Besitz öffentlicher Stellen befinden.

Artikel 50

(1) Dieses Kapitel gilt nicht für den Luft- und Binnenschiffs-
verkehr sowie den Seekabotageverkehr.

(2) Der Stabilitäts- und Assoziationsrat kann Empfehlungen
zur Förderung der Niederlassung und der Geschäftstätigkeit in
den unter Absatz 1 fallenden Bereichen aussprechen.

Artikel 51

(1) Die Artikel 48 und 49 schließen nicht aus, dass eine
Vertragspartei für die Niederlassung und Geschäftstätigkeit von
Zweigniederlassungen von Gesellschaften der anderen Vertrags-
partei in ihrem Gebiet, die dort nicht registriert sind, eine
Sonderregelung anwendet, die wegen rechtlicher oder techni-
scher Unterschiede zwischen diesen Zweigniederlassungen und
den Zweigniederlassungen der in ihrem Gebiet registrierten
Gesellschaften oder, im Fall der Finanzdienstleistungen, aus
aufsichtsrechtlichen Gründen gerechtfertigt ist.

(2) Die unterschiedliche Behandlung darf nicht über das
unbedingt Notwendige hinausgehen, das sich aus den rechtli-
chen oder technischen Unterschieden oder, im Fall der Finanz-
dienstleistungen, aus aufsichtsrechtlichen Gründen ergibt.

Artikel 52

Um Staatsangehörigen der Gemeinschaft und der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien die Aufnahme und
Ausübung reglementierter freiberuflicher Tätigkeiten in der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien bzw. in der
Gemeinschaft zu erleichtern, prüft der Stabilitäts- und Assozia-
tionsrat, welche Maßnahmen für die gegenseitige Anerkennung
der Befähigungsnachweise erforderlich sind. Er kann alle hierfür
erforderlichen Maßnahmen treffen.
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Artikel 53

(1) Die im Gebiet der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien niedergelassenen Gesellschaften der Gemeinschaft
und die im Gebiet der Gemeinschaft niedergelassenen Gesell-
schaften der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
sind berechtigt, im Einklang mit den im Aufnahmestaat
geltenden Rechtsvorschriften im Gebiet der ehemaligen jugosla-
wischen Republik Mazedonien bzw. der Gemeinschaft Personal
zu beschäftigen oder von ihren Tochtergesellschaften oder
Zweigniederlassungen beschäftigen zu lassen, das die Staatsan-
gehörigkeit eines Mitgliedstaates der Gemeinschaft bzw. der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien besitzt,
sofern es sich bei diesem Personal um in Schlüsselpositionen
beschäftigtes Personal im Sinne des Absatzes 2 handelt, das
ausschließlich von Gesellschaften, Tochtergesellschaften oder
Zweigniederlassungen beschäftigt wird. Die Aufenthalts- und
Arbeitserlaubnisse dieses Personals gelten nur für den jeweiligen
Beschäftigungszeitraum.

(2) In Schlüsselpositionen beschäftigtes Personal der
genannten Gesellschaften (im folgenden „Organisationen“
genannt) ist „gesellschaftsintern versetztes Personal“ im Sinne
des Buchstaben c), das zu nachstehenden Kategorien gehört,
sofern die Organisation eine juristische Person ist und die
betreffenden Personen mindestens in dem der Versetzung
vorausgehenden Jahr von ihr beschäftigt worden oder an ihr
beteiligt gewesen sind (ohne die Mehrheitsbeteiligung zu
besitzen):

a) Führungskräfte einer Organisation, die in erster Linie die
Niederlassung leiten und allgemeine Weisungen hauptsäch-
lich vom Vorstand oder den Aktionären bzw. Anteilseignern
erhalten; zu ihren Kompetenzen gehören:

— die Leitung der Niederlassung oder einer Abteilung oder
Unterabteilung der Niederlassung,

— die Überwachung und Kontrolle der Arbeit des anderen
Aufsicht führenden Personals und der Fach- und Verwal-
tungskräfte,

— die persönliche Befugnis zur Einstellung und Entlassung
oder zur Empfehlung der Einstellung oder Entlassung
und sonstige Personalentscheidungen;

b) Personal einer Organisation mit ungewöhnlichen Kennt-
nissen, die für Betrieb, Forschungsausrüstung, Verfahren
oder Verwaltung der Niederlassung unerlässlich sind. Bei der
Bewertung dieser Kenntnisse kann neben besonderen Kennt-
nissen bezüglich der Niederlassung eine hohe Qualifikation
für bestimmte Arbeiten oder Aufgaben, die spezifische tech-
nische Kenntnisse erfordern, sowie die Zugehörigkeit zu
einem zulassungspflichtigen Beruf berücksichtigt werden.

c) Das „gesellschaftsintern versetzte Personal“ umfasst die
natürlichen Personen, die von einer Organisation im Gebiet
der einen Vertragspartei beschäftigt und zur Ausübung von
Erwerbstätigkeiten vorübergehend in das Gebiet der anderen
Vertragspartei versetzt werden; die betreffende Organisation
muss ihren Hauptgeschäftssitz im Gebiet der einen Vertrags-
partei haben, und die Versetzung muss in eine Niederlas-
sung (Zweigniederlassung, Tochtergesellschaft) dieser Orga-
nisation erfolgen, die im Gebiet der anderen Vertragspartei
tatsächlich gleichartige Erwerbstätigkeiten ausübt.

(3) Die Einreise von Staatsangehörigen der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien bzw. der Gemeinschaft in
das Gebiet der Gemeinschaft bzw. der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien und deren vorübergehender
Aufenthalt in diesem Gebiet wird gestattet, sofern es sich um
Vertreter von Gesellschaften handelt, die Führungskräfte einer
Gesellschaft im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe a) sind und für
die Gründung einer Tochtergesellschaft oder Zweigniederlas-
sung einer Gesellschaft der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien in der Gemeinschaft bzw. für die Gründung einer
Tochtergesellschaft oder Zweigniederlassung einer Gesellschaft
der Gemeinschaft in der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien zuständig sind, und sofern

— diese Vertreter nicht im Direktverkauf beschäftigt sind oder
Dienstleistungen erbringen und

— die Gesellschaft ihren Hauptgeschäftssitz außerhalb der
Gemeinschaft bzw. der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien hat und in dem betreffenden Mitgliedstaat der
Gemeinschaft bzw. in der ehemaligen jugoslawischen Re-
publik Mazedonien keine weiteren Vertreter, Büros, Zweig-
niederlassungen oder Tochtergesellschaften hat.

Artikel 54

Während der ersten vier Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkom-
mens kann die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
Maßnahmen einführen, die hinsichtlich der Niederlassung von
Gesellschaften und Staatsangehörigen der Gemeinschaft von
den Bestimmungen dieses Kapitels abweichen, wenn bestimmte
Wirtschaftszweige

— eine Umstrukturierung erfahren oder ernsten Schwierig-
keiten gegenüberstehen, die insbesondere ernste soziale
Probleme in der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien hervorrufen, oder

— den Verlust oder einen drastischen Rückgang des gesamten
Marktanteils der Gesellschaften oder Staatsangehörigen der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien in einem
bestimmten Wirtschaftszweig in der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien erfahren oder

— sich in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien im Aufbau befinden.

Diese Maßnahmen

i) treten spätestens zwei Jahre nach Ende der erste Phase der
Übergangszeit außer Kraft;

ii) müssen geeignet und erforderlich sein, um Abhilfe zu
schaffen; und

iii) dürfen hinsichtlich der Tätigkeit der zum Zeitpunkt der
Einführung der Maßnahme bereits in der ehemaligen jugos-
lawischen Republik Mazedonien niedergelassenen Gesell-
schaften und Staatsangehörigen der Gemeinschaft keine
Diskriminierung gegenüber den Gesellschaften oder Staats-
angehörigen der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien bewirken.
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Bei der Konzipierung und Anwendung dieser Maßnahmen
gewährt die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien den
Gesellschaften und Staatsangehörigen der Gemeinschaft nach
Möglichkeit eine Präferenzbehandlung, in keinem Fall jedoch
eine Behandlung, die weniger günstig ist als die Behandlung,
die sie den Gesellschaften oder Staatsangehörigen aus Dritt-
staaten gewährt. Vor Einführung dieser Maßnahmen konsultiert
die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien den Stabi-
litäts- und Assoziationsrat; sie setzt sie frühestens einen Monat,
nachdem die von der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien geplanten konkreten Maßnahmen dem Stabilitäts-
und Assoziationsrat notifiziert wurden, in Kraft, es sei denn,
dass ein nicht wiedergutzumachender Schaden droht, der
sofortiges Eingreifen erfordert; in diesem Fall konsultiert die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien den Stabilitäts-
und Assoziationsrat unverzüglich nach ihrer Einführung.

Nach Ablauf des vierten Jahres nach Inkrafttreten dieses
Abkommens kann die ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien diese Maßnahmen nur mit Zustimmung des Stabilitäts-
und Assoziationsrates und unter den von diesem festgelegten
Bedingungen einführen oder aufrechterhalten.

KAPITEL III

ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN

Artikel 55

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Einklang mit
folgenden Bestimmungen die Maßnahmen zu treffen, die
notwendig sind, um schrittweise die Erbringung von Dienstleis-
tungen durch Gesellschaften oder Staatsangehörige der Gemein-
schaft bzw. der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien zu gestatten, die in einer anderen Vertragspartei als der
des Leistungsempfängers niedergelassen sind.

(2) Im Rahmen der in Absatz 1 genannten Liberalisierung
gestatten die Vertragsparteien die vorübergehende Einreise der
natürlichen Personen, die die Dienstleistung erbringen oder
vom Leistungserbringer als Personal in Schlüsselpositionen im
Sinne des Artikels 53 beschäftigt sind; dazu gehören auch
natürliche Personen, die Vertreter von Gesellschaften oder
Staatsangehörigen der Gemeinschaft bzw. der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien sind und um vorüberge-
hende Einreise zwecks Aushandlung oder Abschluss von
Dienstleistungsaufträgen für diesen Leistungserbringer ersuchen,
sofern diese Vertreter nicht im Direktverkauf beschäftigt sind
oder selbst Dienstleistungen erbringen.

(3) Nach Beginn der zweiten Phase der Übergangszeit trifft
der Stabilitäts- und Assoziationsrat die für die schrittweise
Durchführung des Absatzes 1 erforderlichen Maßnahmen.
Dabei wird den von den Vertragsparteien erzielten Fortschritten
bei der Angleichung ihrer Rechtsvorschriften Rechnung
getragen.

Artikel 56

(1) Die Vertragsparteien treffen keine Maßnahmen, die die
Bedingungen für die Erbringung von Dienstleistungen durch
Gesellschaften oder Staatsangehörige der Gemeinschaft bzw.

der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, die in
einer anderen Vertragspartei als der des Leistungsempfängers
niedergelassen sind, gegenüber dem Tag vor Inkrafttreten des
Abkommens erheblich verschärfen.

(2) Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass von der
anderen Vertragspartei nach Inkrafttreten des Abkommens
eingeführte Maßnahmen zu einer gegenüber dem Tag des
Inkrafttretens des Abkommens erheblich verschärften Lage für
die Erbringung von Dienstleistungen führen, so kann sie die
andere Vertragspartei um Aufnahme von Konsultationen ersu-
chen.

Artikel 57

Für die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen zwischen der
Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien gelten folgende Bestimmungen:

1. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien im Bereich
des Landverkehrs unterliegen dem am 28. November 1997
in Kraft getretenen Verkehrsabkommen zwischen der Euro-
päischen Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien. Die Vertragsparteien bekräftigen die
Bedeutung, die sie der ordnungsgemäßen Anwendung dieses
Abkommens beimessen.

2. Im Bereich des internationalen Seeverkehrs verpflichten sich
die Vertragsparteien, den Grundsatz des ungehinderten
Zugangs zum internationalen Seeverkehrsmarkt und zum
internationalen Seeverkehr auf kommerzieller Basis wirksam
anzuwenden.

a) Diese Bestimmung lässt die Rechte und Pflichten aus
dem Verhaltenskodex der Vereinten Nationen für Linien-
konferenzen, wie er von der einen oder der anderen
Vertragspartei dieses Abkommens angewandt wird, unbe-
rührt. Nichtkonferenz-Reedereien dürfen mit einer
Konferenz-Reederei im Wettbewerb stehen, sofern sie
den Grundsatz des fairen Wettbewerbs auf kommerzieller
Basis beachten.

b) Die Vertragsparteien bekräftigen ihr Eintreten für den
freien Wettbewerb als einen wesentlichen Faktor des
Verkehrs mit trockenen und flüssigen Massengütern.

3. Gemäß den Grundsätzen des Absatzes 2

a) nehmen die Vertragsparteien in künftige bilaterale
Abkommen mit Drittstaaten keine Ladungsanteilverein-
barungen auf, wenn nicht der Ausnahmefall vorliegt,
dass Linienreedereien der einen oder der anderen
Vertragspartei dieses Abkommens sonst keinen tatsächli-
chen Zugang zum Verkehr von und nach dem betref-
fenden Drittstaat hätten;

b) untersagen die Vertragsparteien Ladungsanteilvereinba-
rungen in künftigen bilateralen Abkommen über den
Verkehr mit trockenen und flüssigen Massengütern;

c) heben die Vertragsparteien bei Inkrafttreten dieses
Abkommens alle einseitigen Maßnahmen sowie alle
administrativen, technischen und sonstigen Hemmnisse
auf, die Beschränkungen oder Diskriminierungen
hinsichtlich der Dienstleistungsfreiheit im internationalen
Seeverkehr bewirken könnten.
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4. Zur Gewährleistung einer koordinierten Entwicklung und
einer schrittweisen Liberalisierung des Verkehrs zwischen
den Vertragsparteien, die ihren wirtschaftlichen Bedürfnissen
entspricht, werden die Bedingungen für den gegenseitigen
Marktzugang im Luftverkehr in einem gesonderten
Abkommen geregelt, das nach Inkrafttreten dieses Abkom-
mens zwischen den Vertragsparteien auszuhandeln ist.

5. Vor Abschluss des in Absatz 4 genannten Abkommens
treffen die Vertragsparteien keine Maßnahmen, die die Lage
gegenüber dem Tag vor Inkrafttreten dieses Abkommens
verschärfen.

6. Während der Übergangszeit gleicht die ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien ihre Rechtsvorschriften,
einschließlich der administrativen, technischen und
sonstigen Bestimmungen, an die jeweiligen Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaft im Bereich des Luft- und des
Landverkehrs insoweit an, als dies der Liberalisierung und
dem gegenseitigen Marktzugang der Vertragsparteien dient
und den Personen- und Güterverkehr erleichtert.

Parallel zu den gemeinsamen Fortschritten bei der Verwirkli-
chung der Ziele dieses Kapitels prüft der Stabilitäts- und
Assoziationsrat, wie die Voraussetzungen für eine Verbesse-
rung der Dienstleistungsfreiheit im Luft- und im Landver-
kehr geschaffen werden können.

KAPITEL IV

LAUFENDE ZAHLUNGEN UND KAPITALVERKEHR

Artikel 58

Die Vertragsparteien verpflichten sich, Leistungsbilanzzah-
lungen und -transfers zwischen der Gemeinschaft und der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien in frei
konvertierbarer Währung nach Artikel VIII des Übereinkom-
mens über den Internationalen Währungsfonds zu genehmigen.

Artikel 59

(1) Hinsichtlich der Kapitalbilanztransaktionen gewährleisten
die Vertragsparteien ab Inkrafttreten des Abkommens den
freien Kapitalverkehr im Zusammenhang mit Direktinvesti-
tionen in Gesellschaften, die nach den Rechtsvorschriften des
Aufnahmestaates gegründet wurden, und Investitionen, die
nach den Bestimmungen des Kapitels II des Titels V getätigt
werden, sowie die Liquidation oder Rückführung dieser Investi-
tionen und etwaiger daraus resultierender Gewinne.

(2) Hinsichtlich der Kapitalbilanztransaktionen gewährleisten
die Vertragsparteien ab Inkrafttreten des Abkommens den
freien Kapitalverkehr im Zusammenhang mit Krediten für
Handelsgeschäfte oder Dienstleistungen, an denen ein
Gebietsansässiger einer Vertragspartei beteiligt ist, und Finanz-
krediten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Ab Beginn der zweiten Phase gewährleisten sie auch den freien
Kapitalverkehr im Zusammenhang mit Portefeuille-Investi-
tionen und Finanzkrediten mit einer Laufzeit von weniger als
einem Jahr.

(3) Unbeschadet des Absatzes 1 führen die Vertragsparteien
keine neuen Beschränkungen des Kapitalverkehrs und der
laufenden Zahlungen zwischen Gebietsansässigen der Gemein-
schaft und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien ein und verschärfen die bestehenden Regelungen nicht.

(4) In Ausnahmefällen, in denen der Kapitalverkehr
zwischen der Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien ernste Schwierigkeiten für die Durchfüh-
rung der Wechselkurs- oder Währungspolitik der Gemeinschaft
oder der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
verursacht oder zu verursachen droht, kann die Gemeinschaft
bzw. die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien unbe-
schadet des Artikels 58 und dieses Artikels für höchstens sechs
Monate Schutzmaßnahmen hinsichtlich des Kapitalverkehrs
zwischen der Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien treffen, sofern diese Maßnahmen unbe-
dingt notwendig sind.

(5) Die Vertragsparteien nehmen Konsultationen auf, um zur
Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens den Kapitalver-
kehr zwischen der Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien zu erleichtern.

Artikel 60

(1) In der ersten Phase treffen die Vertragsparteien
Maßnahmen, um die Voraussetzungen für die weitere schritt-
weise Anwendung der Regelung der Gemeinschaft über den
freien Kapitalverkehr zu schaffen.

(2) Spätestens am Ende der erste Phase der Übergangszeit
prüft der Stabilitäts- und Assoziationsrat, wie die unein-
geschränkte Anwendung der Regelung der Gemeinschaft über
den freien Kapitalverkehr erreicht werden kann.

KAPITEL V

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 61

(1) Dieser Titel gilt vorbehaltlich der Beschränkungen, die
aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder
Gesundheit gerechtfertigt sind.

(2) Dieser Titel gilt nicht für Tätigkeiten, die im Gebiet einer
Vertragspartei dauernd oder zeitweise mit der Ausübung
hoheitlicher Befugnisse verbunden sind.
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Artikel 62

Für die Zwecke dieses Titels sind die Vertragsparteien durch
dieses Abkommen nicht daran gehindert, ihre Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in den Bereichen Einreise und Aufent-
halt, Beschäftigung, Arbeitsbedingungen, Niederlassung natürli-
cher Personen und Erbringung von Dienstleistungen anzu-
wenden, vorausgesetzt, dass sie dadurch die einer Vertragspartei
aus einer Bestimmung dieses Abkommens erwachsenden
Vorteile nicht zunichte machen oder verringern. Diese Bestim-
mung gilt unbeschadet des Artikels 61.

Artikel 63

Dieser Titel gilt auch für Gesellschaften, die im ausschließlichen
Miteigentum von Gesellschaften oder Staatsangehörigen der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und von
Gesellschaften oder Staatsangehörigen der Gemeinschaft stehen
und von ihnen gemeinsam kontrolliert werden.

Artikel 64

(1) Die nach diesem Titel gewährte Meistbegünstigung gilt
nicht für die Steuervorteile, die die Vertragsparteien auf der
Grundlage von Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung oder sonstiger steuerrechtlicher Regelungen
gewähren oder gewähren werden.

(2) Dieser Titel ist nicht so auszulegen, als hindere er die
Vertragsparteien daran, nach den steuerrechtlichen Bestim-
mungen der Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung und sonstiger steuerrechtlicher Regelungen oder des
internen Steuerrechts Maßnahmen zu treffen oder durchzu-
setzen, durch die die Steuerumgehung oder -hinterziehung
verhindert werden soll.

(3) Dieser Titel ist nicht so auszulegen, als hindere er die
Mitgliedstaaten oder die ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien daran, bei der Anwendung ihrer Steuervorschriften
die Steuerpflichtigen unterschiedlich zu behandeln, die sich
insbesondere hinsichtlich ihres Wohnsitzes nicht in einer
gleichartigen Situation befinden.

Artikel 65

(1) Die Vertragsparteien bemühen sich nach Möglichkeit, die
Einführung restriktiver Maßnahmen, einschließlich
Maßnahmen, die die Einfuhren betreffen, für Zahlungs-
bilanzzwecke zu vermeiden. Eine Vertragspartei, die solche
Maßnahmen trifft, legt der anderen Vertragspartei so bald wie
möglich einen Zeitplan für ihre Aufhebung vor.

(2) Bei bereits eingetretenen oder drohenden ernsten
Zahlungsbilanzschwierigkeiten eines Mitgliedstaates oder
mehrerer Mitgliedstaaten oder der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien kann die Gemeinschaft bzw. die ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien unter den im WTO-
Übereinkommen festgelegten Voraussetzungen restriktive
Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen, die die Einfuhren

betreffen, einführen, die von begrenzter Dauer sind und nicht
über das zur Behebung der Zahlungsbilanzschwierigkeiten
Notwendige hinausgehen dürfen. Die Gemeinschaft bzw. die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien unterrichtet
unverzüglich die andere Vertragspartei.

(3) Die restriktiven Maßnahmen gelten nicht für Transfers
im Zusammenhang mit Investitionen, insbesondere nicht für
die Rückführung investierter oder reinvestierter Beträge oder
etwaiger daraus resultierender Einnahmen.

Artikel 66

Dieser Titel wird schrittweise angepasst, insbesondere unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen, die sich aus Artikel V des
Allgemeinen Übereinkommens über den Handel mit Dienst-
leistungen (GATS) ergeben.

Artikel 67

Die Bestimmungen dieses Abkommens lassen die Anwendung
von Maßnahmen durch die Vertragsparteien unberührt, die
notwendig sind, um zu verhindern, dass ihre den Zugang von
Drittstaaten zu ihrem Markt betreffenden Maßnahmen mit Hilfe
dieses Abkommens umgangen werden.

TITEL VI

ANGLEICHUNG UND DURCHSETZUNG DER RECHTS-
VORSCHRIFTEN

Artikel 68

(1) Die Vertragsparteien erkennen an, welche Bedeutung der
Angleichung der bestehenden und künftigen Rechtsvorschriften
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien an die
der Gemeinschaft zukommt. Die ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien bemüht sich zu gewährleisten, dass ihre
Rechtsvorschriften schrittweise mit denen der Gemeinschaft
vereinbar werden.

(2) Diese schrittweise Angleichung der Rechtsvorschriften
erfolgt in zwei Phasen.

(3) In der ersten Phase, die mit der Unterzeichnung des
Abkommens beginnt und deren Dauer in Artikel 5 erläutert ist,
erstreckt sich die Angleichung der Rechtsvorschriften auf
bestimmte wesentliche Teile des gemeinschaftlichen Besitz-
standes im Bereich des Binnenmarkts und auf andere handelsre-
levante Bereiche und folgt einem in Abstimmung mit der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften auszuarbei-
tenden Programm. Ferner legt die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien in Abstimmung mit der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften die Modalitäten für die
Überwachung der Durchführung der Angleichung der Rechts-
vorschriften und der zur Durchsetzung der Rechtsvorschriften
zu treffenden Maßnahmen, einschließlich der Justizreform, fest.
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Für das Recht in den Bereichen Wettbewerb, geistiges
Eigentum, Normen und Zertifizierung, öffentliches Beschaf-
fungswesen und Datenschutz werden Fristen gesetzt. Die
Angleichung der Rechtsvorschriften in den übrigen Bereichen
des Binnenmarkts muss am Ende der Übergangszeit abge-
schlossen sein.

(4) In der zweiten Phase der in Artikel 5 festgelegten
Übergangszeit erstreckt sich die Angleichung der Rechts-
vorschriften auf die nicht unter Absatz 3 fallenden Teile des
gemeinschaftlichen Besitzstandes.

Artikel 69

Wettbewerb und sonstige wirtschaftliche Bestimmungen

(1) Soweit sie geeignet sind, den Handel zwischen der
Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien zu beeinträchtigen, sind mit dem ordnungs-
gemäßen Funktionieren dieses Abkommens unvereinbar

i) alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse
von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abge-
stimmten Verhaltensweisen, die eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs
bezwecken oder bewirken;

ii) die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stel-
lung im Gebiet der Gemeinschaft oder der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien oder auf einem
wesentlichen Teil desselben durch ein oder mehrere Unter-
nehmen;

iii) staatliche Beihilfen, die durch die Begünstigung bestimmter
Unternehmen oder bestimmter Waren den Wettbewerb
verfälschen oder zu verfälschen drohen.

(2) Verhaltensweisen, die im Widerspruch zu diesem Artikel
stehen, werden nach den Kriterien beurteilt, die sich aus den
Artikeln 81, 82 und 87 des Vertrages zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft ergeben.

(3) a) Für die Zwecke des Absatzes 1 Ziffer iii) erkennen die
Vertragsparteien an, dass während der ersten vier Jahre
nach Inkrafttreten dieses Abkommens alle von der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
gewährten staatlichen Beihilfen unter Berücksichtigung
der Tatsache beurteilt werden, dass die ehemalige jugos-
lawische Republik Mazedonien den in Artikel 87 Absatz
3 Buchstabe a) des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft beschriebenen Gebieten der
Gemeinschaft gleichgestellt wird.

b) Die Vertragsparteien sorgen für Transparenz im Bereich
der staatlichen Beihilfen, indem sie unter anderem der
anderen Vertragspartei jährlich Bericht erstatten über
den Gesamtbetrag und die Verteilung der Beihilfen und
auf Ersuchen Auskunft über Beihilfeprogramme erteilen.
Auf Ersuchen der anderen Vertragspartei erteilen die
Vertragsparteien Auskunft über bestimmte Einzelfälle
staatlicher Beihilfen.

Die Vertragsparteien sorgen dafür, dass die Bestimmungen
dieses Artikels innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten
dieses Abkommens angewandt werden.

(4) Hinsichtlich der in Kapitel II des Titels IV genannten
Waren

— findet Absatz 1 Ziffer iii) keine Anwendung;

— werden Verhaltensweisen, die im Widerspruch zu Absatz 1
Buchstabe i) stehen, nach den Kriterien beurteilt, die die
Gemeinschaft auf der Grundlage der Artikel 36 und 37 des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
aufgestellt hat, und nach den auf dieser Grundlage erlas-
senen spezifischen Gemeinschaftsrechtsakten.

(5) Wenn die Gemeinschaft oder die ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien der Auffassung ist, dass eine
bestimmte Verhaltensweise mit Absatz 1 unvereinbar ist, und

— wenn den Interessen der anderen Vertragspartei oder einem
inländischen Wirtschaftszweig, einschließlich des Dienst-
leistungsgewerbes, durch diese Verhaltensweise ein erhebli-
cher Schaden verursacht wird oder droht, kann sie nach
Konsultationen im Stabilitäts- und Assoziationsrat oder 30
Arbeitstage nach dem Ersuchen um derartige Konsulta-
tionen geeignete Maßnahmen treffen.

Sind diese Verhaltensweisen mit Absatz 1 Ziffer iii) unver-
einbar, so können geeignete Maßnahmen, soweit auf sie das
WTO-Übereinkommen Anwendung findet, nur nach den
Verfahren und unter den Voraussetzungen dieses Übereinkom-
mens und im Einklang mit den einschlägigen internen Rechts-
vorschriften der Gemeinschaft getroffen werden.

(6) Die Vertragsparteien führen unter Berücksichtigung der
Beschränkungen zur Wahrung des Berufs- und Geschäfts-
geheimnisses einen Informationsaustausch durch.

Artikel 70

Hinsichtlich öffentlicher Unternehmen und Unternehmen,
denen besondere oder ausschließliche Rechte gewährt worden
sind, sorgen die Vertragsparteien dafür, dass ab dem dritten
Jahr nach Inkrafttreten dieses Abkommens die Grundsätze des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbe-
sondere des Artikels 86, beachtet werden.

Artikel 71

Geistiges und gewerbliches Eigentum

(1) Im Einklang mit diesem Artikel und Anhang VII
bekräftigen die Vertragsparteien die Bedeutung, die sie der
Gewährleistung eines wirksamen und angemessenen Schutzes
und einer wirksamen und angemessenen Durchsetzung der
Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum beimessen.
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(2) Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien trifft
die Maßnahmen, die notwendig sind, um spätestens fünf Jahre
nach Inkrafttreten dieses Abkommens für Rechte an geistigem
und gewerblichem Eigentum ein Schutzniveau zu gewähr-
leisten, das dem der Gemeinschaft vergleichbar ist; dazu
gehören auch wirksame Mittel zur Durchsetzung dieser Rechte.

(3) Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
verpflichtet sich, innerhalb des genannten Zeitraums den in
Anhang VII aufgeführten multilateralen Übereinkünften über
die Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum beizu-
treten.

Treten im Bereich des geistigen und gewerblichen Eigentums
Probleme auf, die die Handelsbedingungen beeinflussen, so wird
auf Ersuchen einer Vertragspartei unverzüglich der Stabilitäts-
und Assoziationsrat damit befasst, um beide Seiten zufrieden
stellende Lösungen zu finden.

Artikel 72

Öffentliche Aufträge

(1) Die Vertragsparteien sehen die Öffnung der Vergabe-
verfahren für öffentliche Aufträge auf der Grundlage der
Nichtdiskriminierung und der Gegenseitigkeit, vor allem im
Rahmen der WTO, als erstrebenswertes Ziel an.

(2) Den Gesellschaften der ehemaligen jugoslawischen Re-
publik Mazedonien wird unabhängig davon, ob sie in der
Gemeinschaft niedergelassen sind oder nicht, ab Inkrafttreten
dieses Abkommens Zugang zu den Vergabeverfahren in der
Gemeinschaft nach den Beschaffungsregeln der Gemeinschaft
zu Bedingungen gewährt, die nicht weniger günstig sind als die
Bedingungen, die den Gesellschaften der Gemeinschaft gewährt
werden.

Diese Bestimmungen gelten auch für Aufträge im Versorgungs-
sektor, wenn die Regierung der ehemaligen jugoslawischen Re-
publik Mazedonien die Rechtsvorschriften zur Einführung der
Gemeinschaftsregeln in diesem Bereich erlassen hat. Die
Gemeinschaft prüft regelmäßig, ob die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien diese Rechtsvorschriften erlassen hat.

Den Gesellschaften der Gemeinschaft, die nicht in der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien niedergelassen sind,
wird spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkom-
mens Zugang zu den Vergabeverfahren in der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien nach dem Gesetz über
das öffentliche Beschaffungswesen zu Bedingungen gewährt,
die nicht weniger günstig sind als die Bedingungen, die den
Gesellschaften der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien gewährt werden. Die Gesellschaften der Gemeinschaft,
die nach den Bestimmungen des Kapitels II des Titels V in der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien niederge-
lassen sind, haben ab Inkrafttreten dieses Abkommens Zugang
zu den Vergabeverfahren zu Bedingungen, die nicht weniger
günstig sind als die Bedingungen, die den Gesellschaften der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien gewährt
werden.

Der Stabilitäts- und Assoziationsrat prüft regelmäßig, ob die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien allen Gesell-
schaften der Gemeinschaft Zugang zu den Vergabeverfahren in
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien gewähren
kann.

(3) Auf die Niederlassung, die Geschäftstätigkeit, die Erbrin-
gung von Dienstleistungen zwischen der Gemeinschaft und der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien sowie auf die
Beschäftigung und die Freizügigkeit der Arbeitskräfte im
Zusammenhang mit der Ausführung öffentlicher Aufträge
finden die Artikel 44 bis 67 Anwendung.

Artikel 73

Normung, Messwesen, Akkreditierung und Konformi-
tätsprüfung

(1) Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien trifft
die Maßnahmen, die notwendig sind, um ihre Vorschriften
schrittweise mit den technischen Vorschriften der Gemeinschaft
und den europäischen Normungs-, Mess-, Akkreditierungs- und
Konformitätsprüfungsverfahren in Einklang zu bringen.

(2) Zu diesem Zweck sind die Vertragsparteien bemüht,

— die Verwendung der technischen Vorschriften der Gemein-
schaft und der europäischen Normungs-, Mess-, Akkreditie-
rungs- und Konformitätsprüfungsverfahren zu fördern;

— gegebenenfalls Protokolle über die europäische Konformi-
tätsprüfung zu schließen;

— den Aufbau einer Infrastruktur für die Qualitätssicherung
zu fördern: Normung, Messwesen, Akkreditierung und
Konformitätsprüfung;

— die Teilnahme an der Arbeit der europäischen Fachorganisa-
tionen (CEN, Cenelec, ETSI, EA, Welmec, Euromed usw.) zu
fördern.

TITEL VII

JUSTIZ UND INNERES

Artikel 74

Ausbau der Institutionen und des Rechtsstaates

Bei ihrer Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres
messen die Vertragsparteien dem Ausbau der Institutionen auf
allen Ebenen im Bereich der Verwaltung im Allgemeinen und
in den Bereichen Gesetzesvollzug und Rechtspflege im Beson-
deren besondere Bedeutung bei. Dies schließt die Festigung des
Rechtsstaates ein. Die Zusammenarbeit im Justizbereich
konzentriert sich insbesondere auf die Unabhängigkeit der
Justiz, die Steigerung ihrer Effizienz und die Juristenausbildung.
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Artikel 75

Visa, Grenzkontrollen, Asyl und Migration

(1) Die Vertragsparteien arbeiten in den Bereichen Visa,
Grenzkontrollen, Asyl und Migration zusammen und schaffen
einen Rahmen für eine Zusammenarbeit, unter anderem auf
regionaler Ebene.

(2) Die Zusammenarbeit in den in Absatz 1 genannten
Bereichen ist Gegenstand gegenseitiger Konsultationen und
einer engen Koordinierung zwischen den Vertragsparteien; sie
umfasst technische Hilfe und Amtshilfe für folgende
Maßnahmen:

— Informationsaustausch über Rechtsvorschriften und Praxis,

— Formulierung von Rechtsvorschriften,

— Steigerung der Effizienz der Institutionen,

— Ausbildung des Personals,

— Sicherheit der Reisepapiere und Erkennung falscher Papiere.

(3) Die Zusammenarbeit konzentriert sich insbesondere auf
Folgendes:

— im Asylbereich auf die Ausarbeitung und Anwendung
nationaler Rechtsvorschriften, die den Normen des Genfer
Übereinkommens von 1951 entsprechen und somit die
Beachtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung
gewährleisten;

— im Bereich der legalen Migration auf die Zulassungsrege-
lung und die Rechte und den Status der zugelassenen
Personen. Im Zusammenhang mit der Migration kommen
die Vertragsparteien überein, die sich legal in ihrem Gebiet
aufhaltenden Staatsangehörigen anderer Länder fair zu
behandeln und eine Integrationspolitik zu fördern, die
darauf abzielt, ihnen Rechte und Pflichten zu übertragen,
die denen ihrer eigenen Staatsangehörigen vergleichbar
sind.

Der Stabilitäts- und Assoziationsrat kann weitere Themen für
die Zusammenarbeit nach diesem Artikel empfehlen.

Artikel 76

Verhütung und Kontrolle der illegalen Einwanderung;
Rückübernahme

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, bei der Verhü-
tung und Kontrolle der illegalen Einwanderung zusammenzu-
arbeiten. Zu diesem Zweck

— erklärt sich die ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien bereit, ihre Staatsangehörigen, die sich illegal im
Gebiet eines Mitgliedstaates aufhalten, auf Ersuchen dieses
Mitgliedstaates ohne weiteres rückzuübernehmen, wenn
eindeutig festgestellt worden ist, dass es sich bei diesen
Personen um ihre Staatsangehörigen handelt;

— erklären sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
bereit, ihre Staatsangehörigen, die sich illegal im Gebiet der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien aufhalten,
auf Ersuchen der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien ohne weiteres rückzuübernehmen, wenn
eindeutig festgestellt worden ist, dass es sich bei diesen
Personen um ihre Staatsangehörigen handelt.

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien versehen ihre Staatsange-
hörigen mit geeigneten Ausweispapieren und gewähren ihnen
die für diese Zwecke erforderlichen Verwaltungserleichte-
rungen.

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, auf Ersuchen ein
Abkommen zwischen der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien und der Europäischen Gemeinschaft über die
spezifischen Verpflichtungen der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien und der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union im Zusammenhang mit der Rückübernahme zu
schließen, das auch die Verpflichtung zur Rückübernahme
Staatsangehöriger von Drittstaaten und Staatenloser enthält.

(3) Bis zum Abschluss des in Absatz 2 genannten Abkom-
mens mit der Gemeinschaft erklärt sich die ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien bereit, auf Ersuchen eines
Mitgliedstaates bilaterale Abkommen mit einzelnen Mitglied-
staaten der Europäischen Union über die spezifischen Verpflich-
tungen der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
und des betreffenden Mitgliedstaates im Zusammenhang mit
der Rückübernahme zu schließen, das auch die Verpflichtung
zur Rückübernahme Staatsangehöriger von Drittstaaten und
Staatenloser enthält.

(4) Der Stabilitäts- und Assoziationsrat prüft, welche
weiteren gemeinsamen Anstrengungen zur Verhütung und
Kontrolle der illegalen Einwanderung, einschließlich des
Menschenhandels, unternommen werden können.

Artikel 77

Bekämpfung der Geldwäsche

(1) Die Vertragsparteien sind sich über die Notwendigkeit
einig, alle Anstrengungen zu unternehmen und zusammenzu-
arbeiten, um zu verhindern, dass ihre Finanzsysteme zum
Waschen von Erlösen aus Straftaten im Allgemeinen und aus
Drogendelikten im Besonderen missbraucht werden.

(2) Die Zusammenarbeit in diesem Bereich kann Amtshilfe
und technische Hilfe mit dem Ziel umfassen, die Anwendung
von Vorschriften und das effiziente Funktionieren geeigneter
Normen und Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäsche
zu fördern, die denen der Gemeinschaft und der zuständigen
internationalen Gremien gleichwertig sind.

Artikel 78

Verhütung und Bekämpfung von Straftaten und anderen
illegalen Aktivitäten

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, bei der Verhü-
tung und Bekämpfung von im Rahmen der organisierten oder
der sonstigen Kriminalität begangenen Straftaten wie den
folgenden zusammenzuarbeiten:

— Menschenhandel,

— Wirtschaftsdelikte, insbesondere Korruption, illegale
Geschäfte mit Waren wie Industriemüll oder radioaktivem
Material und Geschäfte mit illegalen oder nachgeahmten
Waren,
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— illegaler Handel mit Drogen und psychotropen Substanzen,

— Schmuggel,

— illegaler Waffenhandel,

— Terrorismus.

Die Zusammenarbeit in diesen Bereichen ist Gegenstand von
Konsultationen und einer engen Koordinierung zwischen den
Vertragsparteien.

(2) Die technische Hilfe und die Amtshilfe auf diesem Gebiet
kann Folgendes umfassen:

— Ausarbeitung nationaler Rechtsvorschriften im Bereich des
Strafrechts,

— Steigerung der Effizienz der mit der Verhütung und
Bekämpfung von Straftaten beauftragten Stellen,

— Ausbildung des Personals und Aufbau einer Fahndungs-
infrastruktur,

— Ausarbeitung von Maßnahmen zur Verhütung von Straf-
taten.

Artikel 79

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung illegaler Drogen

(1) Die Vertragsparteien arbeiten im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten und Befugnisse zusammen, um ein ausgewo-
genes und integriertes Vorgehen gegen Drogen zu gewährleis-
ten. Mit der Drogenpolitik und entsprechenden Maßnahmen
wird angestrebt, das Angebot an illegalen Drogen, den Handel
damit und die Nachfrage danach zu verringern und die
Ausgangsstoffe effizienter zu kontrollieren.

(2) Die Vertragsparteien einigen sich über die für die Errei-
chung dieser Ziele erforderlichen Methoden der Zusammenar-
beit. Die Maßnahmen beruhen auf den gemeinsam vereinbarten
Grundsätzen und folgen der Drogenstrategie der Europäischen
Union.

(3) Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien umfasst tech-
nische Hilfe und Amtshilfe insbesondere in folgenden Berei-
chen: Ausarbeitung nationaler Rechtsvorschriften und einer
nationalen Politik, Gründung von Einrichtungen und Informa-
tionszentren, Ausbildung des Personals, drogenbezogene
Forschung und Verhütung der Abzweigung von Ausgangstoffen
für die illegale Herstellung von Drogen. Die Vertragsparteien
können einvernehmlich weitere Bereiche einbeziehen.

TITEL VIII

KOOPERATIONSPOLITIK

Artikel 80

(1) Die Gemeinschaft und die ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien nehmen eine enge Zusammenarbeit auf,
mit der ein Beitrag zum Entwicklungs- und Wachstumspoten-
tial der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
geleistet werden soll. Diese Zusammenarbeit stärkt die beste-
henden Wirtschaftsbeziehungen auf möglichst breiter Grund-
lage zum Vorteil beider Vertragsparteien.

(2) Die Politik und die sonstigen Maßnahmen sind auf die
Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien ausgerichtet.

Diese Politik soll gewährleisten, dass umweltpolitische Erwä-
gungen von Anfang an in vollem Umfang einbezogen werden
und dass sie den Erfordernissen einer ausgewogenen sozialen
Entwicklung Rechnung tragen.

(3) Die Kooperationspolitik wird in einen regionalen Koope-
rationsrahmen integriert. Besondere Aufmerksamkeit ist
Maßnahmen zu widmen, die die Zusammenarbeit zwischen der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und ihren
Nachbarstaaten, einschließlich Mitgliedstaaten, fördern können
und somit einen Beitrag zur Stabilität in der Region leisten. Der
Stabilitäts- und Assoziationsrat kann Prioritäten zwischen und
innerhalb der folgenden Kooperationsmaßnahmen festlegen.

Artikel 81

Wirtschaftspolitik

(1) Die Gemeinschaft und die ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien erleichtern den Prozess der wirtschaftlichen
Reformen, indem sie zusammenarbeiten, um das Verständnis
der Grundelemente ihrer Volkswirtschaften und der Durchfüh-
rung der Wirtschaftspolitik in einer Marktwirtschaft zu verbes-
sern.

(2) Zu diesem Zweck umfasst die Zusammenarbeit zwischen
der Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien

— einen Informationsaustausch über die gesamtwirtschaftliche
Leistung, die gesamtwirtschaftlichen Aussichten und die
Entwicklungsstrategien;

— die gemeinsame Analyse von Wirtschaftsfragen von
gemeinsamem Interesse, einschließlich der Gestaltung der
Wirtschaftspolitik und der Instrumente für ihre Durchfüh-
rung.

(3) Auf Ersuchen der Regierung der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien kann die Gemeinschaft die ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien bei ihren Anstren-
gungen unterstützen, den Denar voll konvertierbar zu machen
und ihre Politik schrittweise der des Europäischen Währungs-
systems anzugleichen. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich
umfasst einen informellen Informationsaustausch über die
Grundsätze und die Funktionsweise des Europäischen
Währungssystems und des Europäischen Systems der Zentral-
banken.

Artikel 82

Zusammenarbeit im Bereich der Statistik

(1) Ziel der Zusammenarbeit im Bereich der Statistik ist es,
ein leistungsfähiges und nachhaltiges Statistiksystem zu entwi-
ckeln, das in angemessener Zeit zuverlässige, objektive und
genaue Daten liefern kann, die für die Planung und Überwa-
chung des Übergangs- und Reformprozesses in der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien benötigt werden. Das
vom Staatlichen Amt für Statistik koordinierte nationale Sta-
tistiksystem soll in die Lage versetzt werden, besser auf die
Bedürfnisse seiner Kunden im Land, der öffentlichen Verwal-
tung wie der Privatwirtschaft, einzugehen. Das Statistiksystem
muss mit den Grundprinzipien der amtlichen Statistik der
Vereinten Nationen und den Bestimmungen des europäischen
Statistikrechts im Einklang stehen und sich auf den gemein-
schaftlichen Besitzstand in Bereich der Statistik hinentwickeln.
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(2) Zu diesem Zweck können die Vertragsparteien insbeson-
dere zusammenarbeiten,

— um den Aufbau eines leistungsfähigen statistischen Dienstes
in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien zu
fördern, der sich auf einen angemessenen institutionellen
Rahmen stützen kann;

— um die nationalen Kapazitäten für die Sammlung, Verarbei-
tung und Verbreitung hochwertiger statistischer Informa-
tionen unter möglichst effizientem Einsatz moderner Tech-
nologien auszubauen und aufrechtzuerhalten;

— um den Wirtschaftsbeteiligten des privaten und des öffentli-
chen Sektors und den Forschern die für die Überwachung
der staatlichen Reformen benötigten sozioökonomischen
Daten zur Verfügung zu stellen;

— um das nationale Statistiksystem in die Lage zu versetzen,
die Grundsätze und Normen des europäischen Statistik-
systems zu übernehmen;

— um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten.

(3) Die Zusammenarbeit in diesem Bereich umfasst die
Bereitstellung von Informationen über Methoden, die Teil-
nahme an ausgewählten Eurostat-Arbeitsgruppen und den
Austausch statistischer Daten, ohne sich jedoch darauf zu
beschränken.

Artikel 83

Bank-, Versicherungs- und andere Finanzdienstleistungen

(1) Die Vertragsparteien arbeiten mit dem Ziel zusammen,
einen geeigneten Rahmen für die Förderung des Bank-, Versi-
cherungs- und Finanzdienstleistungssektors in der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien zu schaffen und auszu-
bauen.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf

— die Einführung eines gemeinsamen Verfahrens für die Rech-
nungslegung, das mit den europäischen Normen vereinbar
ist,

— die Stärkung und Umstrukturierung der Banken und Versi-
cherungen und anderer Sektoren der Finanzwirtschaft,

— die Verbesserung der Aufsichts- und Geschäftsregeln für
Bank- und andere Finanzdienstleistungen,

— den Informationsaustausch, insbesondere über Gesetz-
gebungsvorhaben,

— die Anfertigung von Übersetzungen und die Ausarbeitung
terminologischer Glossare.

(2) Die Vertragsparteien arbeiten mit dem Ziel zusammen,
anhand der harmonisierten Methoden und Verfahren der
Gemeinschaft in der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien effiziente Systeme für die Rechnungsprüfung zu
entwickeln.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf

— technische Hilfe für den Rechnungshof der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien,

— die Einrichtung einer Innenrevision bei öffentlichen Stellen,

— den Informationsaustausch über die Rechnungsprüfungs-
systeme,

— die Normung der Unterlagen für die Rechnungsprüfung,

— Ausbildung und Beratung.

Artikel 84

Investitionsförderung und Investitionsschutz

(1) Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien ist auf die
Schaffung eines günstigen Klimas für inländische und ausländi-
sche Privatinvestitionen ausgerichtet.

(2) Die besonderen Ziele der Zusammenarbeit sind

— für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien die
Verbesserung des rechtlichen Rahmens für die Förderung
und den Schutz von Investitionen,

— gegebenenfalls der Abschluss bilateraler Investitionsschutz-
und Investitionsförderungsabkommen mit den Mitglied-
staaten,

— die Durchführung geeigneter Regelungen für den Kapital-
transfer,

— die Verbesserung des Investitionsschutzes.

Artikel 85

Industrielle Zusammenarbeit

(1) Mit der Zusammenarbeit soll die Modernisierung und
Umstrukturierung der Industrie und einzelner Sektoren in der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien sowie die
industrielle Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsbeteiligten
beider Seiten mit dem besonderen Ziel gefördert werden, die
Privatwirtschaft unter Bedingungen zu stärken, die den Schutz
der Umwelt gewährleisten.

(2) Bei den Maßnahmen der industriellen Zusammenarbeit
werden die von den beiden Vertragsparteien festgelegten Prio-
ritäten berücksichtigt. Sie tragen den regionalen Aspekten der
industriellen Entwicklung Rechnung und fördern gegebenenfalls
länderübergreifende Partnerschaften. Mit den Maßnahmen wird
insbesondere angestrebt, einen geeigneten Rahmen für die
Unternehmen zu schaffen, das Management-Know-how zu
verbessern und die Märkte, die Markttransparenz und die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen zu fördern.

Artikel 86

Kleine und mittlere Unternehmen

Die Vertragsparteien streben an, kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) der Privatwirtschaft, die Gründung neuer Unter-
nehmen in Bereichen mit Wachstumspotential und die Zusam-
menarbeit zwischen KMU in der Gemeinschaft und in der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien zu fördern
und zu stärken.
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Artikel 87

Tourismus

Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien im Bereich des
Tourismus hat das Ziel, den Tourismus und den Reiseverkehr
durch Know-how-Transfer, Teilnahme der ehemaligen jugosla-
wischen Republik Mazedonien an wichtigen europäischen
Tourismusorganisationen und Prüfung der Möglichkeiten für
gemeinsame Aktionen, insbesondere bei regionalen Tourismus-
projekten, zu erleichtern und zu fördern.

Artikel 88

Zoll

(1) Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Einhaltung der zur
Annahme vorgesehenen Vorschriften im Handelsbereich zu
gewährleisten und die Angleichung des Zollsystems der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien an das der Gemein-
schaft zum Abschluss zu bringen und damit die Vorbereitung
der nach diesem Abkommen geplanten Liberalisierung zu
unterstützen.

(2) Die Zusammenarbeit umfasst insbesondere

— einen Informationsaustausch, unter anderem über Fahn-
dungsmethoden,

— den Ausbau der Infrastruktur an den Grenzen zwischen den
Vertragsparteien,

— die mögliche Verbindung der Durchfuhrsysteme der
Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien sowie die Einführung und Anwendung des
Einheitspapiers,

— die Vereinfachung der Kontrollen und Förmlichkeiten im
Güterverkehr,

— Unterstützung bei der Einführung moderner Zollinforma-
tionssysteme.

(3) Unbeschadet der sonstigen Zusammenarbeit nach diesem
Abkommen, insbesondere nach den Artikeln 76, 77 und 78, ist
die gegenseitige Amtshilfe zwischen den Verwaltungsbehörden
der Vertragsparteien im Zollbereich in Protokoll Nr. 5 geregelt.

Artikel 89

Steuern

Die Vertragsparteien nehmen eine Zusammenarbeit im Steuer-
bereich auf, die Maßnahmen zur Unterstützung der weiteren
Reform des Steuersystems, der Modernisierung der Finanzver-
waltung zur Gewährleistung einer effizienten Steuereinziehung
und der Bekämpfung des Steuerbetrugs umfasst.

Artikel 90

Zusammenarbeit im Sozialbereich

(1) Im Bereich der Beschäftigung konzentriert sich die
Zusammenarbeit der Vertragsparteien vor allem auf die Verbes-
serung der Arbeitsvermittlungs- und Berufsberatungsdienste,
die Durchführung flankierender Maßnahmen und die Förderung
der örtlichen Entwicklung, um die Umstrukturierung der
Industrie und des Arbeitsmarktes zu unterstützen. Ferner
umfasst sie Maßnahmen wie Studien, Abordnung von Fach-
leuten oder Information und Ausbildung.

(2) Im Bereich der sozialen Sicherheit geht es bei der Zusam-
menarbeit der Vertragsparteien um die Anpassung des Systems
der sozialen Sicherheit der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien an die neuen wirtschaftlichen und sozialen
Rahmenbedingungen, in erster Linie durch Bereitstellung von
Fachleuten sowie Information und Ausbildung.

(3) Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien umfasst auch
die Anpassung der Rechtsvorschriften der ehemaligen jugosla-
wischen Republik Mazedonien über die Arbeitsbedingungen
und die Chancengleichheit von Männern und Frauen.

(4) Die Vertragsparteien entwickeln eine Zusammenarbeit
mit dem Ziel, den Gesundheitsschutz und die Sicherheit am
Arbeitsplatz unter Bezugnahme auf das Schutzniveau in der
Gemeinschaft zu verbessern.

Artikel 91

Bildung und Ausbildung

(1) Die Vertragsparteien arbeiten mit dem Ziel zusammen,
das Niveau im allgemeinen Bildungswesen und in der Berufs-
ausbildung in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien unter Berücksichtigung der Prioritäten der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien anzuheben.

(2) Das Tempus-Programm leistet einen Beitrag zur Intensi-
vierung der Zusammenarbeit der beiden Vertragsparteien im
Bereich Bildung und Ausbildung, indem es die Demokratie, die
Rechtsstaatlichkeit und die wirtschaftlichen Reformen fördert.

(3) Auch die Europäische Stiftung für Berufsbildung leistet
einen Beitrag zur Verbesserung der Ausbildungsstrukturen und
-maßnahmen in der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien.

Artikel 92

Kulturelle Zusammenarbeit

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die kulturelle Zusam-
menarbeit zu fördern. Mit dieser Zusammenarbeit sollen unter
anderem Verständigung und Wertschätzung zwischen
Einzelnen, Gemeinschaften und Völkern verbessert werden.
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Artikel 93

Information und Kommunikation

Die Gemeinschaft und die ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien treffen die für die Förderung des Informations-
austausches erforderlichen Maßnahmen. Vorrang erhalten
Programme, die Basisinformationen über die Gemeinschaft für
die breite Öffentlichkeit sowie Fachinformationen für interes-
sierte Kreise in der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien vermitteln.

Artikel 94

Zusammenarbeit im audiovisuellen Bereich

Die Vertragsparteien arbeiten bei der Förderung der audiovi-
suellen Industrie in Europa zusammen und fördern Koproduk-
tionen in den Bereichen Film und Fernsehen.

Die Vertragsparteien koordinieren und harmonisieren gegebe-
nenfalls ihre Politik zur Regulierung inhaltlicher Aspekte des
grenzüberschreitenden Rundfunks und berücksichtigen dabei
insbesondere Fragen des Erwerbs der Rechte an geistigem
Eigentum an über Satellit oder Kabel verbreiteten Programmen.

Artikel 95

Elektronische Kommunikationsinfrastruktur und dazuge-
hörige Dienstleistungen

Die Vertragsparteien intensivieren die Zusammenarbeit im
Bereich der elektronischen Kommunikationsinfrastruktur,
einschließlich der klassischen Telekommunikationsnetze und
der einschlägigen elektronischen audiovisuellen Netze sowie
der dazugehörigen Dienstleistungen, damit die ehemalige jugos-
lawische Republik Mazedonien die Angleichung an den
gemeinschaftlichen Besitzstand ein Jahr nach Inkrafttreten des
Abkommen zum Abschluss bringen kann.

Die genannte Zusammenarbeit konzentriert sich vorrangig auf
folgende Bereiche:

— Entwicklung einer Politik,

— rechtliche und Regulierungsaspekte,

— Verwaltungsaufbau zur Unterstützung eines liberalisierten
Umfelds,

— Modernisierung der elektronischen Infrastruktur der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien und ihre Inte-
gration in das europäische und das Weltnetz mit Verbesse-
rungen auf regionaler Ebene als Schwerpunkt,

— internationale Zusammenarbeit,

— Zusammenarbeit in den europäischen Strukturen, insbeson-
dere im Bereich der Normung,

— Koordinierung der Standpunkte in internationalen Organi-
sationen und Gremien.

Artikel 96

Informationsgesellschaft

Die Vertragsparteien kommen überein, die Zusammenarbeit
mit dem Ziel der Weiterentwicklung der Informationsgesell-
schaft in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien

zu intensivieren. Allgemeine Ziele sind die Vorbereitung der
Gesellschaft insgesamt auf das digitale Zeitalter, die Erleichte-
rung von Investitionen und die Interoperabilität der Netze und
Dienstleistungen.

Die Regierung der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien prüft mit Hilfe der Gemeinschaft sorgfältig die in der
Europäischen Union eingegangenen politischen Verpflich-
tungen mit dem Ziel, ihre Politik an die der Union anzuglei-
chen.

Die Regierung der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien stellt einen Plan für die Übernahme der Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaft im Bereich der Informationsgesell-
schaft auf.

Artikel 97

Verbraucherschutz

Die Vertragsparteien arbeiten bei der Angleichung der Verbrau-
cherschutznormen der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien an die der Gemeinschaft zusammen. Ein wirk-
samer Verbraucherschutz ist notwendig, um das ordnungs-
gemäße Funktionieren der Marktwirtschaft zu gewährleisten,
und dieser Schutz hängt von der Entwicklung einer administra-
tiven Infrastruktur ab, die die Marktaufsicht und die Durchset-
zung der Rechtsvorschriften in diesem Bereich gewährleistet.

Zu diesem Zweck fördern und gewährleisten die Vertrags-
parteien angesichts ihrer gemeinsamen Interessen

— die Harmonisierung der Rechtsvorschriften und die Anglei-
chung des Verbraucherschutzes in der ehemaligen jugosla-
wischen Republik Mazedonien an den in der Gemeinschaft,

— eine Politik des aktiven Verbraucherschutzes, einschließlich
der Verbesserung der Information und des Aufbaus unab-
hängiger Organisationen,

— einen wirksamen Rechtsschutz für Verbraucher, um die
Qualität der Konsumgüter zu erhöhen und angemessene
Sicherheitsnormen aufrechtzuerhalten.

Artikel 98

Verkehr

(1) Über das Verkehrsabkommen zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien hinaus entwickeln und intensivieren die Vertrags-
parteien die Zusammenarbeit im Verkehrsbereich, um es der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien zu ermögli-
chen,

— das Verkehrswesen und die Verkehrsinfrastruktur umzu-
strukturieren und zu modernisieren;

— den Personen- und Güterverkehr und den Zugang zum
Verkehrsmarkt durch Beseitigung administrativer, techni-
scher und sonstiger Hemmnisse zu erleichtern;
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— betriebliche Standards zu erreichen, die mit denen in der
Gemeinschaft vergleichbar sind;

— ein Verkehrssystem zu entwickeln, das mit dem der
Gemeinschaft kompatibel und ihm angeglichen ist;

— den Umweltschutz im Verkehr und die Verringerung der
schädlichen Auswirkungen und der Verschmutzung zu
verbessern.

(2) Die Zusammenarbeit umfasst folgende vorrangige
Bereiche:

— Ausbau der Straßen-, Eisenbahn-, Flughafen- und Hafen-
infrastruktur und wichtiger Strecken von gemeinsamem
Interesse sowie transeuropäischer und gesamteuropäischer
Verbindungen,

— Verwaltung der Eisenbahnen und Flughäfen, einschließlich
der Zusammenarbeit der zuständigen nationalen Behörden,

— Straßenverkehr, einschließlich seiner Besteuerung und der
sozial- und umweltpolitischen Aspekte,

— kombinierter Verkehr auf Straße und Schiene,

— Harmonisierung der internationalen Verkehrsstatistiken,

— Modernisierung der technischen Ausrüstung nach Maßgabe
der Gemeinschaftsnormen und Hilfe bei der Suche nach
Finanzierungsmöglichkeiten, vor allem im kombinierten
Verkehr auf Straße und Schiene, im multimodalen Verkehr
und im Güterumschlag,

— Förderung gemeinsamer Technologie- und Forschungspro-
gramme,

— Festlegung einer koordinierten Verkehrspolitik, die mit der
der Gemeinschaft vereinbar ist.

Artikel 99

Energie

(1) Die Zusammenarbeit trägt den Grundsätzen der Markt-
wirtschaft und des Vertrages über die Europäische Energie-
charta Rechnung und wird im Hinblick auf die schrittweise
Integration der Energiemärkte Europas ausgebaut.

(2) Die Zusammenarbeit umfasst insbesondere

— die Formulierung und Planung der Energiepolitik,
einschließlich der Modernisierung der Infrastruktur, der
Verbesserung und Diversifizierung der Versorgung und der
Erleichterung des Zugangs zum Energiemarkt, einschließlich
des Transits,

— das Management und die Ausbildung im Energiebereich
und den Transfer von Technologie und Know-how,

— die Förderung des Energiesparens, der Energieeffizienz, der
erneuerbaren Energie und der Untersuchung der Auswir-
kungen von Energieerzeugung und -verbrauch auf die
Umwelt,

— die Formulierung von Rahmenbedingungen für die
Umstrukturierung der Energieversorgungsunternehmen und
die Zusammenarbeit der in diesem Bereich tätigen Unter-
nehmen.

Artikel 100

Agrar- und Ernährungswirtschaft

Gegenstand der Zusammenarbeit in diesem Bereich ist die
Modernisierung und Umstrukturierung der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft, die Wasserwirtschaft, die ländliche Entwick-
lung, die schrittweise Angleichung der Rechtsvorschriften im
Bereich Tier- und Pflanzengesundheit an die Gemeinschafts-
normen und die Entwicklung des Fischerei- und des Forstsek-
tors in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.

Artikel 101

Regionalentwicklung und örtliche Entwicklung

Die Vertragsparteien intensivieren die Zusammenarbeit in der
Regionalentwicklung, um einen Beitrag zur wirtschaftlichen
Entwicklung und zur Verringerung des Ungleichgewichts
zwischen den Regionen zu leisten.

Besondere Aufmerksamkeit wird der grenzübergreifenden, der
länderübergreifenden und der interregionalen Zusammenarbeit
geschenkt. Zu diesem Zweck kann ein Austausch von Informa-
tionen und Fachleuten stattfinden.

Artikel 102

Zusammenarbeit in Forschung und technologischer
Entwicklung

(1) Die Vertragsparteien fördern die bilaterale Zusammenar-
beit in ziviler wissenschaftlicher Forschung und technologischer
Entwicklung (FTE) auf der Grundlage des beiderseitigen Vorteils
und, unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Mitteln, des
angemessenen Zugangs zu ihren jeweiligen Programmen und
vorbehaltlich eines angemessenen Niveaus des wirksamen
Schutzes der Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum
(des geistigen Eigentums).

(2) Die Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie
umfasst

— den Austausch wissenschaftlicher und technischer Informa-
tionen,

— die Veranstaltung gemeinsamer Wissenschaftlertagungen,

— gemeinsame FTE-Tätigkeiten,

— Ausbildungsmaßnahmen und Mobilitätsprogramme für
Wissenschaftler, Forscher und Techniker beider Seiten, die
mit FTE befasst sind.

(3) Diese Zusammenarbeit wird nach besonderen Vereinba-
rungen durchgeführt, die nach den von den Vertragsparteien
beschlossenen Verfahren auszuhandeln und zu schließen sind
und die unter anderem geeignete Bestimmungen über das
geistige Eigentum enthalten.
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Artikel 103

Umwelt und nukleare Sicherheit

(1) Die Vertragsparteien entwickeln und intensivieren ihre
Zusammenarbeit bei der lebenswichtigen Aufgabe, die Umwelt-
zerstörung zu bekämpfen, um die umweltpolitische Nachhaltig-
keit zu unterstützen.

(2) Die Zusammenarbeit könnte sich vorrangig auf folgende
Bereiche konzentrieren:

— Bekämpfung der lokalen, regionalen und grenzüberschrei-
tenden Verschmutzung (Luft, Qualität des Wassers,
einschließlich Wasseraufbereitung und Verschmutzung des
Trinkwassers) und Einrichtung einer wirksamen Überwa-
chung,

— Entwicklung von Strategien zu globalen und Klimafragen,

— effiziente, nachhaltige und saubere Energieerzeugung und
-nutzung, Sicherheit von Industrieanlagen,

— Klassifizierung und unbedenklicher Einsatz von Chemika-
lien,

— Verringerung, Recycling und sichere Entsorgung von
Abfällen und Durchführung des Baseler Übereinkommens
über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung
von gefährlichen Abfällen und ihrer Entsorgung (Basel
1989),

— umweltpolitische Aspekte der Landwirtschaft, Bodenerosion
und Verschmutzung durch in der Landwirtschaft verwen-
dete chemische Substanzen,

— Schutz der Wälder, der Flora und Fauna, Erhaltung der
Artenvielfalt,

— Raumordnung, einschließlich Bebauungs- und Stadtpla-
nung,

— Umweltverträglichkeitsprüfung und strategische Umwelt-
verträglichkeitsprüfung,

— kontinuierliche Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften an die Gemeinschaftsnormen,

— internationale Übereinkünfte im Umweltbereich, an denen
die Gemeinschaft als Vertragspartei beteiligt ist,

— Zusammenarbeit auf regionaler Ebene und Zusammenarbeit
im Rahmen der Europäischen Umweltagentur,

— Bildung, Information und Sensibilisierung im Umwelt-
bereich.

(3) Ziel der Zusammenarbeit im Bereich des Schutzes vor
Naturkatastrophen ist es, den Schutz von Menschen, Tieren,
Eigentum und Umwelt vor von Menschen ausgelösten Katastro-
phen zu gewährleisten. Zu diesem Zweck könnte die Zusam-
menarbeit folgende Bereiche umfassen:

— Austausch der Ergebnisse von Projekten in den Bereichen
Wissenschaft und Forschung und Entwicklung,

— beiderseitige Überwachung, Frühbenachrichtigungs- und
Frühwarnsysteme für Gefahren, Katastrophen und ihre
Folgen,

— Rettungs- und Hilfsübungen und -systeme für den Katastro-
phenfall,

— Erfahrungsaustausch über Sanierung und Wiederaufbau
nach Katastrophen.

(4) Die Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit
könnte folgende Themen umfassen:

— Verbesserung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien über die
nukleare Sicherheit und die Stärkung der Aufsichtsbehörden
und der ihnen zu Gebote stehenden Mittel,

— Strahlenschutz einschließlich der Überwachung der Strah-
lenbelastung der Umwelt,

— Entsorgung radioaktiver Abfälle: Zusage der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, den Stabilitäts- und
Assoziationsrat zu unterrichten, wenn sie beabsichtigt,
radioaktive Abfälle einzuführen oder zu lagern,

— gegebenenfalls Förderung von Abkommen zwischen den
EU-Mitgliedstaaten oder der EAG und der ehemaligen jugos-
lawischen Republik Mazedonien über die frühzeitige
Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen und über Fragen
der nuklearen Sicherheit im Allgemeinen,

— Verstärkung der Überwachung und Kontrolle des Trans-
ports von Material, von dem eine radioaktive Verschmut-
zung ausgehen kann.

TITEL IX

FINANZIELLE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 104

Zur Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens kann die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien im Einklang mit
den Artikeln 3, 108 und 109 von der Gemeinschaft Finanzhilfe
in Form von Zuschüssen und Darlehen, einschließlich Darlehen
der Europäischen Investitionsbank, erhalten.

Artikel 105

Die Finanzhilfe in Form von Zuschüssen wird mit den in der
einschlägigen Verordnung des Rates vorgesehenen Maßnahmen
aufgrund eines als Richtschnur dienenden Mehrjahresrahmens
bereitgestellt, den die Gemeinschaft nach Konsultationen mit
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien festlegt.

Mit den allgemeinen Zielen der Hilfe, Verwaltungsaufbau und
Investitionen, wird im Rahmen des Stabilisierungs- und Asso-
ziierungsprozesses ein Beitrag zu den demokratischen, wirt-
schaftlichen und institutionellen Reformen in der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien geleistet. Die Finanzhilfe
kann für alle Bereiche der Rechtsangleichung und der Koopera-
tionspolitik nach diesem Abkommen bereitgestellt werden,
einschließlich der Bereiche Justiz und Inneres.
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Die volle Durchführung aller im Verkehrsabkommen festge-
legten Infrastrukturprojekte von gemeinsamem Interesse ist zu
berücksichtigen.

Artikel 106

Im Falle eines besonderen Bedarfs könnte die Gemeinschaft auf
Ersuchen der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
in Abstimmung mit den internationalen Finanzinstitutionen
und unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden
Finanzmittel prüfen, ob ausnahmsweise unter bestimmten
Bedingungen eine gesamtwirtschaftliche Finanzhilfe bereit-
gestellt werden kann.

Artikel 107

Um den optimalen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel
zu ermöglichen, gewährleisten die Vertragsparteien, dass der
Beitrag der Gemeinschaft in enger Koordinierung mit den
Beiträgen aus anderen Quellen, wie Mitgliedstaaten, andere
Länder und internationale Finanzinstitutionen, geleistet wird.

Zu diesem Zweck findet zwischen den Vertragsparteien ein
regelmäßiger Informationsaustausch über alle Quellen von Hilfe
statt.

TITEL X

INSTITUTIONELLE, ALLGEMEINE UND SCHLUSS-
BESTIMMUNGEN

Artikel 108

Es wird ein Stabilitäts- und Assoziationsrat eingesetzt, der die
Anwendung und Durchführung dieses Abkommens überwacht.
Er tritt regelmäßig auf der geeigneten Ebene zusammen und
jedes Mal, wenn die Umstände dies erfordern. Er prüft alle
wichtigen Fragen, die sich aus diesem Abkommen ergeben, und
alle sonstigen bilateralen oder internationalen Fragen von
gemeinsamem Interesse.

Artikel 109

(1) Der Stabilitäts- und Assoziationsrat setzt sich aus den
Mitgliedern des Rates der Europäischen Union und Mitgliedern
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften einerseits
und Mitgliedern der Regierung der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien andererseits zusammen.

(2) Der Stabilitäts- und Assoziationsrat gibt sich eine
Geschäftsordnung.

(3) Die Mitglieder des Stabilitäts- und Assoziationsrates
können sich nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung vertreten
lassen.

(4) Der Vorsitz im Stabilitäts- und Assoziationsrat wird nach
Maßgabe seiner Geschäftsordnung abwechselnd von einem
Vertreter der Europäischen Gemeinschaft und einem Vertreter
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien geführt.

(5) Bei Fragen, die sie betreffen, nimmt die Europäische
Investitionsbank als Beobachter an der Arbeit des Stabilitäts-
und Assoziationsrates teil.

Artikel 110

Zur Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens ist der Stabi-
litäts- und Assoziationsrat in den darin vorgesehenen Fällen
befugt, im Geltungsbereich dieses Abkommens Beschlüsse zu
fassen. Die Beschlüsse sind für die Vertragsparteien verbindlich;
diese treffen die für die Umsetzung der Beschlüsse erforderli-
chen Maßnahmen. Wenn der Stabilitäts- und Assoziationsaus-
schuss nach Artikel 5 über den Übergang zur zweiten Phase
beschließt, kann er auch über eine etwaige Änderung des
Inhalts der Bestimmungen über die zweite Phase beschließen.

Der Stabilitäts- und Assoziationsrat legt in seiner Geschäftsord-
nung Arbeitsweise und Aufgaben des Stabilitäts- und Assoziati-
onsausschusses fest, zu denen auch die Vorbereitung der
Tagungen des Stabilitäts- und Assoziationsrates gehört.

Der Stabilitäts- und Assoziationsrat kann seine Befugnisse dem
Stabilitäts- und Assoziationsausschuss übertragen. In diesem
Fall fasst der Stabilitäts- und Assoziationsausschuss seine
Beschlüsse nach Maßgabe dieses Artikels.

Der Stabilitäts- und Assoziationsrat kann auch geeignete
Empfehlungen aussprechen.

Die Beschlüsse und Empfehlungen des Stabilitäts- und Assozia-
tionsrates werden von den Vertragsparteien einvernehmlich
ausgearbeitet.

Artikel 111

Jede Vertragspartei kann den Stabilitäts- und Assoziationsrat
mit Streitigkeiten über die Anwendung oder Auslegung dieses
Abkommens befassen. Der Stabilitäts- und Assoziationsrat kann
die Streitigkeit durch verbindlichen Beschluss beilegen.

Artikel 112

Der Stabilitäts- und Assoziationsrat wird bei der Erfüllung
seiner Aufgaben von einem Stabilitäts- und Assoziations-
ausschuss unterstützt, der sich aus Vertretern des Rates der
Europäischen Union und Vertretern der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften einerseits und Vertretern der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien andererseits
zusammensetzt.
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Artikel 113

Der Stabilitäts- und Assoziationsausschuss kann Unteraus-
schüsse einsetzen. Der mit dem Verkehrsabkommen eingesetzte
Verkehrsausschuss unterstützt den Stabilitäts- und Assoziations-
ausschuss.

Artikel 114

Es wird ein Parlamentarischer Stabilitäts- und Assoziationsaus-
schuss eingesetzt. In diesem Gremium kommen Mitglieder des
Parlaments der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien und des Europäischen Parlaments zu einem Meinungs-
austausch zusammen. Er tagt in regelmäßigen Abständen, die
er selbst festlegt.

Der Parlamentarische Stabilitäts- und Assoziationsausschuss
setzt sich aus Mitgliedern des Europäischen Parlaments einer-
seits und Mitgliedern des Parlaments der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien andererseits zusammen

Der Parlamentarische Stabilitäts- und Assoziationsausschuss
gibt sich eine Geschäftsordnung.

Der Vorsitz im Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziations-
ausschuss wird nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung
abwechselnd vom Europäischen Parlament und vom Parlament
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien geführt.

Artikel 115

Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Geltungsbereich
dieses Abkommens zu gewährleisten, dass die natürlichen und
juristischen Personen der anderen Vertragspartei frei von Dis-
kriminierung gegenüber den eigenen Staatsangehörigen Zugang
zu den zuständigen Gerichten und Verwaltungsorganen der
Vertragsparteien haben, um ihre persönlichen Rechte und ihre
Eigentumsrechte, einschließlich der Rechte an geistigem und
gewerblichem Eigentum, geltend zu machen.

Artikel 116

Dieses Abkommen hindert eine Vertragspartei nicht daran, die
Maßnahmen zu treffen,

a) die sie für notwendig erachtet, um eine Weitergabe von
Informationen zu verhindern, die ihren wesentlichen Sicher-
heitsinteressen widersprechen würde;

b) die die Herstellung von oder den Handel mit Waffen, Muni-
tion und Kriegsmaterial oder eine für Verteidigungszwecke
unentbehrliche Forschung, Entwicklung oder Produktion
betreffen; diese Maßnahmen dürfen die Wettbewerbsbedin-
gungen für nicht eigens für militärische Zwecke bestimmte
Waren nicht beeinträchtigen;

c) die sie zur Wahrung ihrer Sicherheitsinteressen im Falle
einer ernsten innerstaatlichen Störung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung, im Kriegsfall, bei einer ernsten,
eine Kriegsgefahr darstellenden internationalen Spannung

oder in Erfüllung der von ihr übernommenen Verpflich-
tungen zur Wahrung des Friedens und der internationalen
Sicherheit für notwendig erachtet.

Artikel 117

(1) In den unter dieses Abkommen fallenden Bereichen und
unbeschadet der darin enthaltenen besonderen Bestimmungen

— dürfen die von der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien gegenüber der Gemeinschaft angewandten
Regelungen keine Diskriminierung zwischen den Mitglied-
staaten, deren Staatsangehörigen oder deren Gesellschaften
oder sonstigen Unternehmen bewirken;

— dürfen die von der Gemeinschaft gegenüber der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien angewandten Rege-
lungen keine Diskriminierung von Staatsangehörigen oder
Gesellschaften oder sonstigen Unternehmen der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien bewirken.

(2) Absatz 1 lässt das Recht der Vertragsparteien unberührt,
ihre einschlägigen Steuervorschriften auf Steuerpflichtige anzu-
wenden, die sich hinsichtlich ihres Wohnsitzes nicht in einer
gleichartigen Situation befinden.

Artikel 118

(1) Die Vertragsparteien treffen die allgemeinen oder beson-
deren Maßnahmen, die für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen
aus diesem Abkommen erforderlich sind. Sie sorgen dafür, dass
die Ziele dieses Abkommens verwirklicht werden.

(2) Ist die eine Vertragspartei der Auffassung, dass die andere
eine Verpflichtung aus diesem Abkommen nicht erfüllt hat, so
kann sie geeignete Maßnahmen treffen. Abgesehen von beson-
ders dringenden Fällen unterbreitet sie dem Stabilitäts- und
Assoziationsrat vor Ergreifen dieser Maßnahmen alle zweck-
dienlichen Informationen für eine gründliche Prüfung der Situa-
tion, um eine für die Vertragsparteien annehmbare Lösung zu
ermöglichen.

Bei der Wahl der Maßnahmen ist den Maßnahmen der Vorrang
zu geben, die das Funktionieren dieses Abkommens am
wenigsten behindern. Diese Maßnahmen werden unverzüglich
dem Stabilitäts- und Assoziationsrat notifiziert und sind auf
Ersuchen der anderen Vertragspartei Gegenstand von Konsulta-
tionen im Stabilitäts- und Assoziationsrat.

Artikel 119

Die Vertragsparteien kommen überein, auf Ersuchen einer
Vertragspartei unverzüglich in geeigneter Form Konsultationen
aufzunehmen, um Fragen der Auslegung oder Durchführung
dieses Abkommens und andere Aspekte der Beziehungen
zwischen den Vertragsparteien zu erörtern.

Dieser Artikel lässt die Artikel 30, 37, 38 und 42 unberührt.
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Artikel 120

Bis dem Einzelnen und den Wirtschaftsbeteiligten nach diesem
Abkommen gleichwertige Rechte gewährt werden, lässt dieses
Abkommen die Rechte unberührt, die ihnen in bestehenden
Abkommen zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten
einerseits und der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien andererseits garantiert sind.

Artikel 121

Die Protokolle Nrn. 1, 2, 3, 4 und 5 und die Anhänge I bis VII
sind Bestandteil dieses Abkommens.

Artikel 122

Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen.

Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch Notifizierung
an die andere Vertragspartei kündigen. Das Abkommen tritt
sechs Monate nach dem Tag dieser Notifizierung außer Kraft.

Artikel 123

„Vertragsparteien“ sind für die Zwecke dieses Abkommens die
Gemeinschaft oder ihre Mitgliedstaaten oder die Gemeinschaft
und ihre Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Befugnisse einerseits
und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien anderer-
seits.

Artikel 124

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, der Vertrag
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl und der Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft angewandt werden, und nach Maßgabe
jener Verträge einerseits sowie für das Gebiet der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien andererseits.

Artikel 125

Verwahrer des Abkommens ist der Generalsekretär des Rates
der Europäischen Union.

Artikel 126

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in jeder der Amts-
sprachen der Vertragsparteien abgefasst, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist.

Artikel 127

Die Vertragsparteien genehmigen dieses Abkommen nach ihren
eigenen Verfahren.

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach
dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander den
Abschluss der in Absatz 1 genannten Verfahren notifiziert
haben.

Dieses Abkommen ersetzt mit seinem Inkrafttreten das am 29.
April 1997 durch Briefwechsel unterzeichnete Kooperationsab-
kommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien.

Artikel 128

Interimsabkommen

Für den Fall, dass vor Abschluss der für das Inkrafttreten dieses
Abkommens erforderlichen Verfahren die Bestimmungen
einiger Teile dieses Abkommens, insbesondere die Bestim-
mungen über den freien Warenverkehr, durch ein Interims-
abkommen zwischen der Gemeinschaft und der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien in Kraft gesetzt werden,
kommen die Vertragsparteien überein, dass unter diesen
Umständen für die Zwecke des Titels IV und der Artikel 69, 70
und 71 dieses Abkommens und der Protokolle Nrn. 1 bis 5 zu
diesem Abkommen der Zeitpunkt des „Inkrafttretens dieses
Abkommens“ der Zeitpunkt des Inkrafttreten des Interims-
abkommens für die in diesen Artikeln und Protokollen enthal-
tenen Verpflichtungen ist.
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VERZEICHNIS DER ANHÄNGE

Anhang I Einfuhren weniger empfindlicher gewerblicher Waren mit Ursprung in der Gemeinschaft in die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (nach Artikel 18 Absatz 2)

Anhang II Einfuhren empfindlicher gewerblicher Waren mit Ursprung in der Gemeinschaft in die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien (nach Artikel 18 Absatz 3)

Anhang III EG-Definition von „Baby-beef“ (nach Artikel 27 Absatz 2)

Anhang IVa Einfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft in die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien (Zollfreiheit) (nach Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe a))

Anhang IVb Einfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft in die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien (Zollfreiheit im Rahmen von Zollkontingenten) (nach Artikel
27 Absatz 3 Buchstabe b))

Anhang IVc Einfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft in die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien (Zugeständnisse im Rahmen von Zollkontingenten) (nach
Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe c))

Anhang Va Einfuhren von Fisch und Fischereierzeugnissen mit Ursprung in der ehemaligen jugoslawischen Re-
publik Mazedonien in die Gemeinschaft (nach Artikel 28 Absatz 1)

Anhang Vb Einfuhren von Fisch und Fischereierzeugnissen mit Ursprung in der Gemeinschaft in die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien (nach Artikel 28 Absatz 2)

Anhang VI Niederlassung: „Finanzdienstleistungen“ (nach Titel V Kapitel II Artikel 47 und 49)

Anhang VII Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum (nach Artikel 71)
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ANHANG I

Einfuhren weniger empfindlicher gewerblicher Waren mit Ursprung in der Gemeinschaft in die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien

(nach Artikel 18 Absatz 2)

Tarif-Code Warenbezeichnung

2517 Feldsteine, Kies und zerkleinerte Steine, von der beim Betonbau oder als Steinmaterial im Wege-
und Bahnbau verwendeten Art, Feuerstein (Flintstein) und Kiesel, auch wärmebehandelt;
Makadam aus Schlacken und ähnlichen Industrieabfällen, auch mit den im ersten Teil dieser Posi-
tion aufgeführten Stoffen vermischt; Teermakadam; Körnungen/Granalien, Splitter und Mehl von
Steinen der Positionen 2515 und 2516, auch wärmebehandelt:

– Körnungen/Granalien, Splitter und Mehl von Steinen der Positionen 2515 und 2516, auch
wärmebehandelt:

41 00 00 – – aus Marmor

49 00 00 – – andere

2518 Dolomit, auch gebrannt oder gesintert; Dolomit, grob behauen oder durch Sägen oder auf
andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten; Dolo-
mitstampfmasse

2520 Gipsstein; Anhydrit; Gips (aus gebranntem Gipsstein oder aus Calciumsulfat), auch gefärbt oder
mit geringen Zusätzen von Abbindebeschleunigern oder -verzögerern

2523 Zement (einschließlich Zementklinker), auch gefärbt:

10 00 00 – Zementklinker

29 00 00 – – anderer

3105 Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phos-
phor und Kalium enthaltend; andere Düngemittel; Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder
ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von 10 kg oder weniger

3214 Glaserkitt, Harzzement und andere Kitte; Spachtelmassen für Anstreicherarbeiten; nichtfeuerfeste
Spachtel- und Verputzmassen für Fassaden, Innenwände, Fußböden, Decken und dergleichen

3303 Duftstoffe (Parfüms) und Duftwässer (Toilettewässer)

3304 Zubereitete Schönheitsmittel oder Erzeugnisse zum Schminken und Zubereitungen zur Haut-
pflege (ausgenommen Arzneiwaren), einschließlich Sonnenschutz- und Bräunungsmittel; Zube-
reitungen zur Hand- und Fußpflege

3305 Zubereitete Haarbehandlungsmittel

3306 Zubereitete Zahn- und Mundpflegemittel, einschließlich Haftpuder und -pasten für Zahnpro-
thesen; Garne zum Reinigen der Zahnzwischenräume (Zahnseide), in Aufmachungen für den
Einzelverkauf

3307 Zubereitete Rasiermittel (einschließlich Vor- und Nachbehandlungsmittel), Körperdesodorisie-
rungsmittel, zubereitete Badezusätze, Haarentfernungsmittel und andere zubereitete Riech-,
Körperpflege- oder Schönheitsmittel, anderweit weder genannt noch inbegriffen; zubereitete
Raumdesodorisierungsmittel, auch nicht parfümiert, auch mit desinfizierenden Eigenschaften

3405 Schuhcreme, Möbel- und Bohnerwachs, Poliermittel für Karosserien, Glas oder Metall, Scheuerpa-
sten und -pulver und ähnliche Zubereitungen (auch in Form von Papier, Watte, Filz, Vliesstoff,
Schaum, Schwamm-, Zellkunststoff oder Zellkautschuk, mit diesen Zubereitungen getränkt oder
überzogen), ausgenommen Wachse der Position 3404

3506 Zubereitete Leime oder andere zubereitete Klebstoffe, anderweit weder genannt noch inbegriffen;
zur Verwendung als Klebstoff geeignete Erzeugnisse aller Art in Aufmachungen für den Einzel-
verkauf mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

3701 Fotografische Platten und Planfilme, sensibilisiert, nicht belichtet, aus Stoffen aller Art (ausge-
nommen Papier, Pappe oder Spinnstoffe); fotografische Sofortbild-Planfilme, sensibilisiert, nicht
belichtet, auch in Kassetten

3702 Fotografische Filme in Rollen, sensibilisiert, nicht belichtet, aus Stoffen aller Art (ausgenommen
Papier, Pappe oder Spinnstoffe); fotografische Sofortbild-Rollfilme, sensibilisiert, nicht belichtet
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3808 Insektizide, Rodentizide, Fungizide, Herbizide, Keimhemmungsmittel und Pflanzenwuchsregula-
toren, Desinfektionsmittel und ähnliche Erzeugnisse, in Formen oder Aufmachungen für den
Einzelverkauf oder als Zubereitungen oder Waren (z. B. Schwefelbänder, Schwefelfäden, Schwe-
felkerzen und Fliegenfänger)

3918 Bodenbeläge aus Kunststoffen, auch selbstklebend, in Rollen oder in Form von Fliesen oder
Platten; Wand- oder Deckenverkleidungen aus Kunststoffen, im Sinne der Anmerkung 9 zu
diesem Kapitel

3919 Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder, Streifen und andere Flacherzeugnisse, selbstklebend, aus
Kunststoffen, auch in Rollen

3921 Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus Kunststoffen

3923 Transport- oder Verpackungsmittel, aus Kunststoffen; Stöpsel, Deckel, Kapseln und andere
Verschlüsse, aus Kunststoffen

3924 Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder Toilettengegenstände, aus
Kunststoffen

3925 Baubedarfsartikel aus Kunststoffen, anderweit weder genannt noch inbegriffen

3926 Andere Waren aus Kunststoffen und Waren aus anderen Stoffen der Positionen 3901 bis 3914

4008 Platten, Blätter, Streifen, Stäbe, Stangen und Profile, aus Weichkautschuk:

– aus Zellkautschuk:

11 00 00 – – Platten, Blätter und Streifen

19 00 00 – – andere

– aus Vollkautschuk:

– – Platten, Blätter und Streifen:

21 10 00 – – – Bodenbeläge und Fußmatten

21 90 00 – – – andere

– – andere:

29 90 00 – – – andere

4015 Bekleidung und Bekleidungszubehör (einschließlich Handschuhe) für alle Zwecke, aus Weich-
kautschuk:

– Handschuhe:

– – andere:

19 10 00 – – – für den Haushalt

19 90 00 – – – andere

90 00 00 – andere

4016 Andere Waren aus Weichkautschuk:

– andere:

91 00 00 – – Bodenbeläge und Fußmatten

4302 Gegerbte oder zugerichtete Pelzfelle (einschließlich Kopf, Schwanz, Klauen und andere Teile,
Abfälle und Überreste), auch zusammengesetzt (ohne Zusatz anderer Stoffe), ausgenommen
solche der Position 4303

4303 Bekleidung, Bekleidungszubehör und andere Waren, aus Pelzfellen

4409 Holz (einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt), entlang einer oder
mehrerer Kanten oder Flächen profiliert (gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, abgeschrägt, gefriest,
gerundet oder in ähnlicher Weise bearbeitet), auch gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt)

4415 Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpackungsmittel, aus Holz; Kabeltrom-
meln aus Holz; Flachpaletten, Boxpaletten und andere Ladungsträger, aus Holz; Palettenauf-
satzwände aus Holz
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4802 Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, von der Art, wie sie als Schreibpapiere,
Druckpapiere oder als Papiere und Pappen zu grafischen Zwecken verwendet werden, und
Papiere und Pappen für Lochkarten und Lochstreifen, in Rollen oder Bogen, ausgenommen
Papiere der Positionen 4801 oder 4803; Büttenpapier und Büttenpappe (handgeschöpft):

– andere Papiere und Pappen ohne Gehalt an Fasern, in einem mechanischen Aufbereitungsver-
fahren gewonnen, oder von 10 GHT oder weniger solcher Fasern, bezogen auf die Gesamtfa-
sermenge:

– – mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 40 g:

51 10 00 – – – Papier mit einem Quadratmetergewicht von 15 g oder weniger, zur Verendung als
Schichtträger beim Herstellen von Dauerschablonen

51 90 00 – – – andere

52 20 00 – – – in Rollen

52 80 00 – – – in Bogen

– – mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g:

53 20 00 – – – in Rollen

53 80 00 – – – in Bogen

4805 Andere Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen oder Bogen, nicht
weiter bearbeitet als in Anmerkung 2 zu diesem Kapitel angegeben:

– andere Papiere und Pappen, mit einem Quadratmetergewicht von 225 g oder mehr:

– – aus Altpapier:

80 11 00 – – – Testliner

80 19 00 – – – andere

80 90 00 – – andere

4811 Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, gestrichen, überzogen, getränkt,
auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder Bogen, ausgenommen Waren
von der in Position 4803, 4809 oder 4810 beschriebenen Art:

– mit Kunstharz oder Kunststoff gestrichene, überzogene oder getränkte Papiere und Pappen,
ausgenommen mit Klebeschicht versehene Papiere und Pappen:

31 00 00 – – gebleicht, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g

39 00 00 – – andere

40 00 00 – Papiere und Pappen, mit Wachs, Paraffin, Stearin, Öl oder Glycerin überzogen oder getränkt

4814 Papiertapeten und ähnliche Wandverkleidungen; Buntglaspapier

4815 Fußbodenbeläge mit Papier- oder Pappunterlage, auch zugeschnitten

4816 Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes Vervielfältigungs- und Umdruckpa-
pier (ausgenommen Waren der Position 4809), vollständige Dauerschablonen und Offsetplatten
aus Papier, auch in Kartons

4817 Briefumschläge, Kartenbriefe, Postkarten (ohne Bilder) und Korrespondenzkarten, aus Papier oder
Pappe; Zusammenstellungen von Schreibwaren aus Papier, in Schachteln, Taschen und ähnlichen
Behältnissen, aus Papier oder Pappe

4820 Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Merkbücher, Auftragsbücher, Quittungsbü-
cher, Notiz- und Tagebücher, auch mit Kalendarium, Notizblöcke, Briefpapierblöcke und derglei-
chen, Hefte, Schreibunterlagen, Ordner, Schnellhefter (für Lose-Blatt-Systeme oder andere),
Einbände und Aktendeckel und andere Waren des Schulbedarfs, des Bürobedarfs und des Papier-
handels, einschließlich Durchschreibesätze und -hefte, auch mit eingelegtem Kohlepapier, aus
Papier oder Pappe; Alben für Muster oder für Sammlungen und Buchhüllen, aus Papier oder
Pappe

4821 Etiketten aller Art aus Papier oder Pappe, auch bedruckt

4909 Bedruckte oder illustrierte Postkarten; Glückwunschkarten und bedruckte Karten mit persönli-
chen Mitteilungen, auch illustriert, auch mit Umschlägen oder Verzierungen aller Art

4910 Kalender aller Art, bedruckt, einschließlich Blöcke von Abreißkalendern
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6601 Regenschirme und Sonnenschirme (einschließlich Stockschirme, Gartenschirme und ähnliche
Waren

6802 Bearbeitete Werksteine (ausgenommen Schiefer) und Waren daraus, ausgenommen Waren der
Position 6801; Würfel und dergleichen für Mosaike aus Naturstein (einschließlich Schiefer), auch
auf Unterlagen; Körnungen, Splitter und Mehl von Naturstein (einschließlich Schiefer), künstlich
gefärbt

6805 Natürliche oder künstliche Schleifmittel, in Pulver- oder Körnerform, auf einer Unterlage aus
Spinnstoffen, Papier, Pappe oder anderen Stoffen, auch zugeschnitten, genäht oder anders
zusammengefügt

6807 Waren aus Asphalt oder aus ähnlichen Stoffen (z. B. Erdölpech, Kohlenteerpech)

6809 Waren aus Gips oder aus Mischungen auf der Grundlage von Gips

6810 Waren aus Zement, Beton oder Kunststein, auch bewehrt

6811 Waren aus Asbestzement, Cellulosezement oder dergleichen

6813 Reibungsbeläge (z. B. Platten, Rollen, Streifen, Segmente, Scheiben, Ringe, Klötze), nicht
montiert, für Bremsen, Kupplungen und dergleichen, auf der Grundlage von Asbest, anderen
mineralischen Stoffen oder Zellstoff, auch in Verbindung mit Spinnstoffen oder anderen Stoffen

6815 Waren aus Steinen oder anderen mineralischen Stoffen (einschließlich Kohlenstofffasern, Waren
aus Kohlenstofffasern und Waren aus Torf), anderweit weder genannt noch inbegriffen

6902 Feuerfeste Steine, Platten, Fliesen und ähnliche feuerfeste keramische Bauteile, ausgenommen
Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen Mehlen oder ähnlichen kieselsäurehaltigen Erden

6904 Mauerziegel, Hourdis, Deckenziegel und dergleichen, aus keramischen Stoffen

6905 Dachziegel, Schornsteinteile/Elemente für Rauchfänge, Rauchleitungen, Bauzierrate und andere
Baukeramik

6907 Unglasierte keramische Fliesen, Boden- und Wandplatten; unglasierte keramische Steinchen,
Würfel und ähnliche Waren für Mosaike, auch auf Unterlage

6908 Glasierte keramische Fliesen, Boden- und Wandplatten; glasierte keramische Steinchen, Würfel
und ähnliche Waren für Mosaike, auch auf Unterlage

6910 Keramische Ausgüsse, Waschbecken, Waschbeckensockel, Badewannen, Bidets, Klosettbecken,
Spülkästen, Urinierbecken und ähnliche Installationsgegenstände zu sanitären Zwecken

6911 Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel und Hygiene- oder Toilettengegenstände,
aus Porzellan

6912 Anderes keramisches Geschirr, andere keramische Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel,
Hygiene- oder Toilettengegenstände

6914 Andere keramische Waren

7007 Vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas und Mehrschichten-Sicherheitsglas (Verbundglas):

– vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas:

– – in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen, Wasserfahrzeugen
oder anderen Fahrzeugen verwendeten Art:

11 10 00 – – – in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art

11 90 00 – – – anderes

– – anderes:

19 10 00 – – – emailliert

19 20 00 – – – in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbierender oder reflektie-
render Schicht
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19 80 00 – – – anderes

– Mehrschichten-Sicherheitsglas (Verbundglas):

– – in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen, Wasserfahrzeugen
oder anderen Fahrzeugen verwendeten Art:

– – – anderes:

21 91 00 – – – – in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art

21 99 00 – – – – anderes

29 00 00 – – anderes

7009 Spiegel aus Glas, auch gerahmt, einschließlich Rückspiegel

7013 Glaswaren zur Verwendung bei Tisch, in der Küche, bei der Toilette, im Büro, zur Innenausstat-
tung oder zu ähnlichen Zwecken (ausgenommen Waren der Position 7010 oder 7018)

7019 Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus (z. B. Garne, Gewebe):

– Vorgarne (Lunten), Glasseidenstränge (Rovings), Garne und Stapelfasern:

11 00 00 – – Stapelfasern mit einer Länge von 50 mm oder weniger (chopped strands)

12 00 00 – – Glasseidenstränge (Rovings)

19 00 00 – – andere

7106 Silber (einschließlich vergoldetes oder platiniertes Silber), in Rohform oder als Halbzeug oder
Pulver

7108 Gold (einschließlich platiniertes Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver

7113 Schmuckwaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen

7114 Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen

7115 Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen

7116 Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen,
synthetischen oder rekonstituierten)

7117 Fantasieschmuck

7217 Draht aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl:

– mit anderen unedlen Metallen überzogen:

– – mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:

– – – mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8 mm:

30 11 00 – – – – verkupfert

30 19 00 – – – – anderer

– – – mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr:

30 31 00 – – – – verkupfert

30 39 00 – – – – anderer

30 50 00 – – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT

30 90 00 – – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr

– anderer:

– – mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT:

90 10 00 – – – mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8 mm

90 30 00 – – – mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr

90 50 00 – – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT

90 90 00 – – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr
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7307 Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus
Eisen oder Stahl:

– gegossen:

– – aus nicht verformbarem Gusseisen:

11 10 00 – – – von der für Druckrohre verwendeten Art

11 90 00 – – – andere

– – andere:

19 10 00 – – – aus verformbarem Gusseisen

19 90 00 – – – andere

– andere:

91 00 00 – – Flansche

– – Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde:

92 10 00 – – – Muffen

92 90 00 – – – Bogen und Winkel

– – Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen:

– – – mit einem größten äußeren Durchmesser von 609,6 mm:

93 11 00 – – – – Bogen und Winkel

93 19 00 – – – – andere

– – – mit einem größten äußeren Durchmesser von mehr als 609,6 mm:

93 91 00 – – – – Bogen und Winkel

93 99 00 – – – – andere

– – andere:

99 10 00 – – – mit Gewinde

99 30 00 – – – zum Einschweißen

99 90 00 – – – andere

7311 Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase

7313 Stacheldraht aus Eisen oder Stahl; verwundene Drähte oder Bänder, auch mit Stacheln, von der
für Einzäunungen verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl

7403 Raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform:

– raffiniertes Kupfer:

11 00 00 – – Kathoden und Kathodenabschnitte

7418 Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon,
aus Kupfer; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren
oder dergleichen, aus Kupfer.

7614 Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für
die Elektrotechnik

7616 Andere Waren aus Aluminium

7801 Blei in Rohform

7802 Abfälle und Schrott, aus Blei

7803 Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Blei

7804 Platten, Bleiche, Bänder und Folien, aus Blei; Pulver und Flitter, aus Blei

7805 Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen),
aus Blei

7806 Andere Waren aus Blei

7901 Zink in Rohform:

– nichtlegiertes Zink:

11 00 00 – – mit einem Zinkgehalt von 99,99 GHT oder mehr
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– – mit einem Zinkgehalt von weniger als 99,99 GHT:

12 10 00 – – – mit einem Zinkgehalt von 99,95 GHT oder mehr, jedoch weniger als 99,99 GHT

12 30 00 – – – mit einem Zinkgehalt von 98,5 GHT oder mehr, jedoch weniger als 99,95 GHT

12 90 00 – – – mit einem Zinkgehalt von 97,5 GHT oder mehr, jedoch weniger als 98,5 GHT

7902 Abfälle und Schrott, aus Zink

7903 Staub, Pulver und Flitter, aus Zink

7904 Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Zink

7905 Bleche, Bänder und Folien, aus Zink

7906 Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen),
aus Zink

7907 Andere Waren aus Zink

8211 Messer (ausgenommen Messer der Position 8208) mit schneidender Klinge, auch gezahnt
(einschließlich Klappmesser für den Gartenbau), und Klingen dafür:

– andere:

– – Tischmesser mit feststehender Klinge:

91 30 00 – – – Tischmesser mit Griff und Klinge, aus nicht rostendem Stahl

91 80 00 – – – andere

92 00 00 – – andere Messer mit feststehender Klinge

93 00 00 – – Messer mit nicht feststehender Klinge, einschließlich Klappmesser für den Gartenbau

94 00 00 – – Klingen

8215 Löffel, Gabeln, Schöpflöffel, Schaumlöffel, Tortenheber, Fischmesser, Buttermesser, Zuckerzangen
und ähnliche Waren:

– – andere:

10 30 00 – – – aus nicht rostendem Stahl

– andere Zusammenstellungen:

20 10 00 – – aus nicht rostendem Stahl

20 90 00 – – andere

– – andere:

99 10 00 – – – aus nicht rostendem Stahl

99 90 00 – – – andere

8301 Vorhängeschlösser, Schlösser und Sicherheitsriegel (zum Schließen mit Schlüssel, als Kombinati-
onsschlösser oder als elektrische Schlösser), aus unedlen Metallen; Verschlüsse und Verschluss-
bügel, mit Schloss aus unedlen Metallen; Schlüssel für diese Waren, aus unedlen Metallen:

20 00 00 – Schlösse von der für Kraftfahrzeuge verwendeten Art

8302 Beschläge und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen, für Möbel, Türen, Treppen, Fenster,
Fensterläden, Karosserien, Sattlerwaren, Koffer, Reisekisten oder andere derartige Waren; Kleider-
haken, Huthalter, Konsolen, Stützen und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen; Laufrädchen
oder -rollen mit Befestigungsvorrichtung aus unedlen Metallen; automatische Türschließer aus
unedlen Metallen

8304 Sortierkästen, Ablegekästen, Karteikästen, Manuskriptständer, Federschalen, Stempelhalter und
ähnliche Ausstattungsgegenstände für Büros, aus unedlen Metallen, ausgenommen Büromöbel
der Position 9403
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8309 Stopfen (einschließlich Kronenverschlüsse, Stopfen mit Schraubgewinde und Gießpfropfen),
Flaschenkapseln, Spunde mit Schraubgewinde, Spundbleche, Plomben und anderes Verpackungs-
zubehör, aus unedlen Metallen:

10 00 00 – Kronenverschlüsse

8419 Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch beheizt, zum Behandeln von Stoffen durch auf
einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge, z. B. Heizen, Rösten, Destillieren, Rektifizieren,
Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, Kondensieren oder Kühlen, ausge-
nommen Haushaltsapparate; nichtelektrische Durchlauferhitzer und Heißwasserspeicher:

– Trockner:

31 00 00 – – für landwirtschaftliche Erzeugnisse

32 00 00 – – für Holz, Papierhalbstoff, Papier oder Pappe

39 00 00 – – andere

– – andere:

89 10 00 – – – Wasserrückkühlvorrichtungen und -apparate, in denen der Wärmeaustausch nicht über
Wandungen erfolgt

8423 Waagen (einschließlich Zähl- und Kontrollwaagen), ausgenommen Waagen mit einer Empfind-
lichkeit von 50 mg oder feiner; Gewichte für Waagen aller Art:

– – für eine Höchstlast von mehr als 30 kg bis 5 000 kg:

82 10 00 – – – Sortierwaagen und selbsttätige Kontrollwaagen zum Überprüfen eines vorgegebenen
Gewichts

82 90 00 – – – andere

– – andere:

89 10 00 – – – Brückenwaagen

89 90 00 – – – andere

8460 Werkzeugmaschinen zum Entgraten, Schärfen, Schleifen, Honen, Läppen, Polieren oder zu
anderem Fertigarbeiten von Metallen oder Cermets mit Hilfe von Schleifscheiben, Schleifstoffen
oder Poliermitteln, ausgenommen Verzahnmaschinen und Zahnfertigbearbeitungsmaschinen der
Position 8461

8461 Hobelmaschinen, Waagerecht- und Senkrechtstoßmaschinen, Räummaschinen, Verzahnma-
schinen, Zahnfertigbearbeitungsmaschinen, Sägemaschinen, Trennmaschinen und andere Werk-
zeugmaschinen zur spanabhebenden Bearbeitung von Metallen oder Cermets, anderweit weder
genannt noch inbegriffen

8462 Werkzeugmaschinen (einschließlich Pressen) zum Freifromschmieden, Gesenkschmieden oder
Hämmern von Metallen; Werkzeugmaschinen (einschließlich Pressen) zum Biegen, Abkanten,
Richten, Scheren, Lochstanzen oder Ausklinken von Metallen; Pressen zum Bearbeiten von
Metallen; Pressen zum Bearbeiten von Metallen oder Metallcarbiden, vorstehend nicht genannt

8463 Andere Werkzeugmaschinen zum spanlosen Be- oder Verareiten von Metallen oder Cermets

8464 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen Waren, Beton, Asbestzement
oder ähnlichen mineralischen Stoffen oder zum Kaltarbeiten von Glas:

– Schleifmaschinen und Poliermaschinen:

– – Maschinen zum Bearbeiten von Glas:

20 19 00 – – – andere

20 80 00 – – andere

90 00 00 – andere
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8474 Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen, Waschen, Zerkleinern, Mahlen,
Mischen oder Kneten von Erden, Steinen, Erzen oder anderen festen (auch pulver- oder breiför-
migen) mineralischen Stoffen; Maschinen zum Pressen oder Formen von festen mineralischen
Brennstoffen, keramischen Massen, Zement, Gips oder anderen pulver- oder breiförmigen mine-
ralischen Stoffen; Maschinen zum Herstellen von Gießformen aus Sand

8477 Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Kautschuk oder Kunststoffen oder zum
Herstellen von Waren aus diesen Stoffen, in Kapitel 84 anderweit weder genannt noch inbe-
griffen

8478 Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten von Tabak, in Kapitel 84 anderweit
weder genannt noch inbegriffen

8480 Gießerei-Formkästen; Grundplatten für Formen; Gießereimodelle; Formen für Metalle (andere als
solche zum Gießen von Ingots, Masseln oder (dergleichen), Metallcarbide, Glas, mineralische
Stoffe, Kautschuk oder Kunststoffe

8483 Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln; Lagergehäuse mit einge-
bautem Wälzlager; Gleitlager; Lagergehäuse und Lagerschalen; Zahnräder, Zahnstangen, Frikti-
onsräder, Kettenräder und Getriebe, auch in Form von Wechsel- oder Schaltgetrieben oder Dreh-
momentwandlern; Kugel- oder Rollenrollspindeln; Schwungräder, Riemen- und Seilscheiben
(einschließlich Seilrollenblöcke für Flaschenzüge); Schaltkupplungen und andere Wellenkupp-
lungen (einschließlich Universalkupplungen):

– Getriebe, auch in Form von Wechsel- oder Schaltgetrieben oder Drehmomentwandlern; Kugel-
oder Rollenrollspindeln:

– – andere:

40 91 00 – – – Zahnradgetriebe (ausgenommen Schaltgetriebe):

40 92 00 – – – Kugel- oder Rollenrollspindeln

40 93 00 – – – Schaltgetriebe:

40 98 00 – – – andere

8501 Elektromotoren und elektrische Generatoren, ausgenommen Stromerzeugungsaggregate):

– Motoren mit einer Leistung von 37,5 W oder weniger:

10 10 00 – – Synchronmotoren mit einer Leistung von 18 W oder weniger

– – andere:

10 91 00 – – – Allstrom-(Universal-)motoren

10 93 00 – – – Wechselstrommotoren

10 99 00 – – – Gleichstrommotoren

– andere Einphasen-Wechselstrommotoren:

– – andere:

40 91 00 – – – mit einer Leistung von 750 W oder weniger

8508 Von Hand zu führende Elektrowerkzeuge mit eingebautem Elektromotor

8509 Elektromechanische Haushaltsgeräte mit eingebautem Elektromotor

8512 Elektrische Beleuchtungs- und Signalgeräte (ausgenommen Waren der Position 8539), Scheiben-
wischer, Scheibenentfroster und Vorrichtungen gegen das Beschlagen der Fensterscheiben, von
der für Kraftfahrzeuge oder Fahrräder verwendeten Art:

10 00 00 – Beleuchtungs- und Sichtsignalgeräte von der für Fahrräder verwendeten Art

8515 Löt- und Schweißmaschinen, -apparate und -geräte (auch wenn sie zum Schneiden verwendbar
sind), elektrisch (auch mit elektrisch beheiztem Gas) oder mit Laser-, Licht- oder anderem Photo-
nenstrahl, mit Ultraschall, Elektronenstrahl, magnetischen Impulsen oder Plasmastrahl arbeitend;
elektrische Maschinen, Apparate und Geräte zum Spritzen schmelzflüssiger Metalle oder
Cermets:

– Maschinen, Apparate und Geräte zum Hart- oder Weichlöten:

11 00 00 – – Lötkolben und Lötpistolen
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19 00 00 – – andere

– Maschinen, Apparate und Geräte zum Widerstandsschweißen von Metallen:

21 00 00 – – voll- oder teilautomatische

29 00 00 – – andere

– Maschinen, Apparate und Geräte zum Lichtbogen- oder Plasmaschweißen von Metallen:

31 00 00 – – voll- oder teilautomatische

– – andere:

39 10 00 – – – zum manuellen Schweißen, mit umhüllten Elektroden, bestehend aus Schweißköpfen oder
Schweißzangen

39 90 00 – – – andere

– andere Maschinen, Apparate und Geräte:

– – zum Behandeln von Metallen:

80 11 00 – – – zum Schweißen

80 19 00 – – – andere

– – andere:

80 91 00 – – – zum Widerstandsschweißen von Kunststoffen

80 99 00 – – – andere

8517 Elektrische Geräte für die drahtgebundene Fernsprech- oder Telegrafentechnik, einschließlich
Fernsprechapparate für die drahtgebundene Fernsprechtechnik mit schnurlosem Hörer und Tele-
kommunikationsgeräte für Trägerfrequenzsysteme oder für digitale drahtgebundene Systeme;
Videofone

8518 Mikrofone und Haltevorrichtungen dafür; Lautsprecher, auch in Gehäusen; Hörer, auch mit
Mikrofon kombiniert; elektrische Tonfrequenzverstärker; elektrische Tonverstärkereinrichtungen

8519 Plattenteller, Schallplattenspieler, Kassettenabspielgeräte und andere Tonwiedergabegeräte, ohne
eingebaute Tonaufnahmevorrichtung

8520 Magnetbandgeräte und andere Tonaufnahmegeräte, auch mit eingebauter Tonwiedergabevorrich-
tung

8521 Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergabe, auch mit eingebautem Videotuner

8524 Schallplatten, Magnetbänder und andere Tonträger und ähnliche Aufzeichnungsträger, mit
Aufzeichnung, einschließlich der zur Schallplattenherstellung dienenden Matrizen und Galvanos,
ausgenommen Waren des Kapitels 37

8527 Empfangsgeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr oder den Rundfunk, auch in
einem gemeinsamen Gehäuse mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiederabgabegerät oder einer
Uhr kombiniert

8528 Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunkempfangsgerät oder Ton- oder Bildauf-
zeichnungs- oder -wiedergabegerät; Videomonitore und Videoprojektoren

8716 Anhänger, einschließlich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art; andere nicht selbstfahrende
Fahrzeuge, Teile davon:

– Wohnanhänger, zum Wohnen oder Campen:

10 10 00 – – faltbar

10 90 00 – – andere

– Anhänger für landwirtschaftliche Zwecke, mit Selbstlade- oder -entladevorrichtung:

20 10 00 – – Jaucheverteiler
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20 90 00 – – andere

– – – andere:

– – – – neu:

39 30 00 – – – – – Sattelanhänger

– – – – – andere:

39 51 00 – – – – – – einachsig

39 59 00 – – – – – – andere

39 80 00 – – – – gebraucht

40 00 00 – andere Anhänger

80 00 00 – andere Fahrzeuge

– Teile:

90 10 00 – – Fahrgestelle

90 30 00 – – Karosserien und Aufbauten

90 90 00 – – andere Teile

9402 Möbel für die Human-, Zahn, Tiermedizin oder die Chirurgie (z. B. Operationstische, Untersu-
chungstische, Betten mit mechanischen Vorrichtungen für Krankenanstalten, Dentalstühle);
Friseurstühle und ähnliche Stühle, mit Schwenk-, Kipp- und Hebevorrichtung; Teile davon:

90 00 00 andere

9404 Sprungrahmen; Bettausstattungen und ähnliche Waren (z. B. Auflegematratzen, Steppdecken,
Deckbetten, Polster, Schlummerrollen und Kopfkissen) mit Federung oder gepolstert oder mit
Füllung aus Stoffen aller Art oder aus Zellkautschuk oder Zellkunststoff, auch überzogen:

10 00 00 – Sprungrahmen

– – aus anderen Stoffen:

29 10 00 – – – mit Federkern

29 90 00 – – – andere

– Schlafsäcke:

30 10 00 – – mit Federn oder Daunen gefüllt

30 90 00 – – andere

– andere:

90 10 00 – – mit Federn oder Daunen gefüllt

90 90 00 – – andere
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ANHANG II

Einfuhren empfindlicher gewerblicher Waren mit Ursprung in der Gemeinschaft in die ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien

(nach Artikel 18 Absatz 3)

Die Einfuhrzölle der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien auf die in diesem Anhang aufgeführten
Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft werden schrittweise nach folgendem Zeitplan gesenkt:

— am 1. Januar des dritten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird jeder Zollsatz auf 80 v. H. des Ausgangszoll-
satzes gesenkt;

— am 1. Januar des fünften Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird jeder Zollsatz auf 70 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des sechsten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird jeder Zollsatz auf 60 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des siebten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird jeder Zollsatz auf 50 v. H. des Ausgangszoll-
satzes gesenkt;

— am 1. Januar des achten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird jeder Zollsatz auf 40 v. H. des Ausgangszoll-
satzes gesenkt;

— am 1. Januar des neunten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird jeder Zollsatz auf 20 v. H. des Ausgangs-
zollsatzes gesenkt;

— am 1. Januar des zehnten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens werden die verbleibenden Zölle beseitigt.

Tarif-Code Warenbezeichnung

2515 Marmor, Travertin, Ecaussine und andere Werksteine aus Kalkstein, mit einem Schüttgewicht
von 2,5 oder mehr, und Alabaster, auch grob behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise
lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen Platten

2516 Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere Werksteine, auch grob behauen oder durch Sägen
oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder rechteckigen
Platten

2710 Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, ausgenommen rohe Öle; Zubereitungen mit einem
Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen diese Öle
den Charakter der Waren bestimmen, anderweit weder genannt noch inbegriffen

2711 Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe

3004 Arzneiwaren (ausgenommen Erzeugnisse der Position 3002, 3005 oder 3006), die aus
gemischten oder ungemischten Erzeugnissen zu therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken
bestehen, dosiert oder in Aufmachungen für den Einzelverkauf:

– andere Antibiotika enthaltend:

20 10 00 – – in Aufmachungen für den Einzelverkauf

– Hormone oder andere Erzeugnisse der Position 2937, jedoch keine Antibiotika enthaltend:

– – Insulin enthaltend:

31 10 00 – – – in Aufmachungen für den Einzelverkauf

– – Hormone der Nebennierenrinde enthaltend:

32 10 00 – – – in Aufmachungen für den Einzelverkauf

– – andere:

39 10 00 – – – in Aufmachungen für den Einzelverkauf

– Alkaloide oder ihre Derivate, jedoch weder Hormone noch andere Erzeugnisse der Position
2937 noch Antibiotika enthaltend:

40 10 00 – – in Aufmachungen für den Einzelverkauf

– andere Arzneiwaren, Vitamine oder andere Erzeugnisse der Position 2936 enthaltend:

50 10 00 – – in Aufmachungen für den Einzelverkauf

– andere:

– – in Aufmachungen für den Einzelverkauf:

90 11 00 – – – Iod oder Iodverbindungen enthaltend
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90 19 00 – – – andere

– – andere:

90 91 00 – – – Iod oder Iodverbindungen enthaltend

90 99 00 – – – andere

3005 Watte, Gaze, Binden und ähnliche Erzeugnisse (z. B. Verbindzeug, Pflaster zum Heilgebrauch,
Senfpflaster), mit medikamentösen Stoffen getränkt oder überzogen oder in Aufmachungen für
den Einzelverkauf zu medizinischen, chirurgischen zahnärztlichen oder tierärztlichen Zwecken

3205 Farblacke; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel auf der Grundlage von
Farblacken

3208 Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von synthetischen Polymeren oder chemisch modi-
fizierten natürlichen Polymeren, in einem nichtwässrigen Medium dispergiert oder gelöst;
Lösungen im Sinne der Anmerkung 4 zu diesem Kapitel

3209 Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von synthetischen Polymeren oder chemisch modi-
fizierten natürlichen Polymeren, in einem wässrigen Medium dispergiert oder gelöst

3210 Andere Anstrichfarben und Lacke; zubereitete Wasserpigmentfarben von der für die Lederzurich-
tung verwendeten Art

3401 Seifen; als Seife verwendbare organische grenzflächenaktive Stoffe und Zubereitungen, in Form
von Tafeln, Riegeln, geformten Stücken oder Figuren, auch ohne Gehalt an Seife; Papier, Watte,
Filz und Vliesstoffe, mit Seife oder Reinigungsmitteln getränkt oder überzogen

3402 Organische grenzflächenaktive Stoffe (ausgenommen Seifen); grenzflächenaktive Zubereitungen,
zubereitete Waschmittel (einschließlich zubereitete Waschhilfsmittel) und zubereitete Reinigungs-
mittel, auch Seife enthaltend, ausgenommen solche der Position 3401:

– Zubereitungen in Aufmachungen für den Einzelverkauf:

20 10 00 – – grenzflächenaktive Zubereitungen

20 90 00 – – zubereitete Waschmittel, Waschhilfsmittel und zubereitete Reinigungsmittel

– andere:

90 10 00 – – grenzflächenaktive Zubereitungen

90 90 00 – – zubereitete Waschmittel, Waschhilfsmittel und zubereitete Reinigungsmittel

3904 Polymere des Vinylchlorids oder anderer halogenierter Olefine, in Primärformen:

10 00 00 – Polyvinylchlorid, nicht mit anderen Stoffen gemischt

– anderes Polyvinylchlorid:

21 00 00 – – nicht weich gemacht

22 00 00 – – weich gemacht

40 00 00 – andere Copolymere des Vinylchlorids

50 00 00 – Polymere des Vinylidenchlorids

– fluorierte Polymere:

61 00 00 – – Polytetrafluoroethylen

69 00 00 – – andere

90 00 00 – andere

3917 Rohre und Schläuche sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke (Kniestücke,
Flansche und dergleichen) aus Kunststoffen

3920 Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus nicht geschäumten Kunststoffen,
weder verstärkt noch geschichtet (laminiert) oder auf ähnliche Weise mit anderen Stoffen
verbunden, ohne Unterlage
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3922 Badewannen, Duschen, Waschbecken, Bidets, Klosettschüsseln, -sitze und -deckel, Spülkästen
und ähnliche Waren zu sanitären oder hygienischen Zwecken, aus Kunststoffen

4012 Luftreifen aus Kautschuk, runderneuert oder gebraucht; Vollreifen oder Hohlkammerreifen,
auswechselbare Überreifen und Felgenbänder, aus Kautschuk:

– Luftreifen, runderneuert:

10 90 00 – – andere

– Luftreifen, gebraucht:

20 90 00 – – andere

90 00 00 – andere

4202 Reisekoffer, Handkoffer, Kosmetikkoffer und Aktenkoffer, Aktentaschen, Schultaschen, Brillen-
etuis, Etuis für Ferngläser, Fotoapparate, Filmkameras, Musikinstrumente oder Waffen und
ähnliche Behältnisse; Reisetaschen, Toilettentaschen (Necessaires), Rücksäcke, Handtaschen,
Einkaufstauschen, Brieftaschen, Geldbörsen, Kartentaschen, Zigarettenetuis, Tabakbeutel, Werk-
zeugtaschen, Taschen für Sportartikel, Schachteln für Flakons oder Schmuckwaren, Puderdosen,
Besteckkästen und ähnliche Behältnisse, aus Leder, rekonstituiertem Leder, Kunststofffolien,
Spinnstoffen, Vulkanfiber oder Pappe, oder ganz oder überwiegend mit diesen Stoffen oder mit
Papier überzogen

4203 Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder rekonstituiertem Leder

4205 Andere Waren aus Leder oder rekonstituiertem Leder

4304 Künstliches Pelzwerk und Waren daraus

4418 Bautischler- und Zimmermannsarbeiten, einschließlich Verbundplatten mit Hohlraum-Mittel-
lagen, Parketttafeln, Schindeln („shingles“ und „shakes“) aus Holz

4808 Papiere und Pappen, gewellt (auch mit aufgeklebter Decke), gekreppt, gefältelt, durch Pressen
oder Prägen gemustert oder perforiert, in Rollen oder Bogen, ausgenommen Waren von der in
der Position 4803 beschriebenen Art:

10 00 00 – Wellpapier oder Wellpappe, auch perforiert

30 00 00 – anderes Kraftpapier, gekreppt oder gefältelt, auch durch Pressen oder Prägen gemustert oder
perforiert

90 00 00 – andere

4810 Papiere und Pappen, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen anorganischen Stoffen gestri-
chen, auch mit Bindemitteln, ausgenommen alle anders gestrichenen oder überzogenen Papiere
und Pappen, auch auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder Bogen:

– Papiere und Pappen von der Art, wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere
und Pappen zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden, ohne Gehalt an Fasern, in
einem mechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, oder mit einem Gehalt von 10 GHT
oder weniger solcher Fasern, bezogen auf die Gesamtfasermenge:

– andere Papiere und Pappen:

– – Multiplex:

91 10 00 – – – jede Lage gebleicht

91 30 00 – – – mit nur einer gebleichten Außenlage

91 90 00 – – – andere

4818 Toilettenpapier und ähnliches Papier, Zellstoffwatte oder Vliese aus Zellstofffasern, von der im
Haushalt oder zu sanitären Zwecken verwendeten Art, in Rollen mit einer Breite von 36 cm
oder weniger, oder auf Größe oder auf Form zugeschnitten; Taschentücher, Abschminktücher,
Handtücher, hygienische Binden und Tampons, Betttücher und ähnliche Waren zum Gebrauch
im Haushalt, im Krankenhaus, bei der Körperpflege oder zu hygienischen Zwecken, Bekleidung
und Bekleidungszubehör, aus Papierhalbstoff, Papier, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstoff-
fasern
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4819 Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel, Tüten und andere Verpackungsmittel, aus Papier, Pappe, Zell-
stoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern; Pappwaren von der in Büros, Geschäften und derglei-
chen verwendeten Art:

10 00 00 – Schachteln und Kartons aus Wellpapier oder Wellpappe

30 00 00 – Säcke und Beutel mit einer Bodenbreite von 40 cm oder mehr

40 00 00 – andere Säcke, Beutel oder Tüten, ausgenommen Schallplattenhüllen

50 00 00 – andere Verpackungsmittel, einschließlich Schallplattenhüllen

60 00 00 – Pappwaren von der in Büros, Geschäften und dergleichen verwendeten Art

4823 Andere Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, zugeschnitten; andere
Waren aus Papierhalbstoff, Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern:

– Tabletts, Schüsseln, Teller, Tassen, Becher und ähnliche Waren, aus Papier oder Pappe:

60 10 00 – – Tabletts, Schüsseln und Teller

60 90 00 – – andere

– formgepresste oder gepresste Waren aus Papierhalbstoff:

70 10 00 – – Höckerpappe und Kleinverpackungen für Eier

70 90 00 – – andere

6402 Andere Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff

6403 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und Ober-
teil aus Leder

6404 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und Ober-
teil aus Spinnstoffen

6405 Andere Schuhe

6406 Schuhteile (einschließlich Schuhoberteile, auch an Sohlen befestigt, nicht jedoch an Laufsohlen);
Einlegesohlen, Fersenstücke und ähnliche herausnehmbare Waren; Gamaschen und ähnliche
Waren sowie Teile davon

7303 Rohre und Holprofile, aus Gusseisen

7304 Rohre und Holprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen Gusseisen) oder Stahl

7305 Andere Rohre (z. B. geschweißt oder genietet) mit kreisförmigem Querschnitt und einem
äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl

7306 Andere Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander
gelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl

7308 Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore,
Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren
Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Tür- und Fensterläden, Geländer), aus Eisen
oder Stahl, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der Position 9406; zu Konstruktionszwecken
vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergleichen, aus Eisen oder Stahl

7309 Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art
(ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase) mit einem Fassungsvermögen von mehr als
300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder
Wärmeschutzverkleidung
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7310 Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl,
für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungs-
vermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen,
auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung:

10 00 00 – mit einem Fassungsvermögen von 50 l oder mehr

– mit einem Fassungsvermögen von weniger als 50 l:

– – – andere, mit einer Wanddicke von:

21 91 00 – – – – weniger als 0,5 mm

21 99 00 – – – – 0,5 mm oder mehr

– – andere:

29 10 00 – – – mit einer Wanddicke von weniger als 0,5 mm

29 90 00 – – – mit einer Wanddicke von 0,5 mm oder mehr

7317 Stifte, Nägel, Reißnägel, Krampen, gewellte oder abgeschrägte Klammern (ausgenommen Klam-
mern der Position 8305) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl, auch mit Kopf aus anderen
Stoffen, ausgenommen mit Kopf aus Kupfer

7318 Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterleg-
scheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl

7320 Federn und Federblätter, aus Eisen oder Stahl

7321 Raumheizöfen, Kesselöfen, Küchenherde (auch zusätzlich für Zentralheizung verwendbar), Grill-
geräte, Kohlenbecken, Gaskocher, Warmhalteplatten und ähnliche nichtelektrische Haushalts-
geräte, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl

7323 Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl; Eisen- oder Stahl-
wolle; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder
dergleichen, aus Eisen oder Stahl:

– – aus nicht rostendem Stahl:

93 10 00 – – – Artikel für den Tischgebrauch

93 90 00 – – – andere

– – aus Eisen (ausgenommen Gusseisen) oder Stahl, emailliert:

94 10 00 – – – Artikel für den Tischgebrauch

94 90 00 – – – andere

– – andere:

99 10 00 – – – Artikel für den Tischgebrauch

– – – andere:

99 91 00 – – – – mit Farbe versehen oder lackiert

99 99 00 – – – – andere

7325 Andere Waren aus Eisen oder Stahl, gegossen:

10 00 00 – aus nicht verformbarem Gusseisen

– – andere:

– – – andere:

99 10 00 – – – aus verformbarem Gusseisen:

99 99 00 – – – – andere

7604 Stangen (Stäbe) und Profile, aus Aluminium

7608 Rohre aus Aluminium

7610 Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Türme, Gittermaste,
Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und
Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Geländer), aus Aluminium, ausgenommen vorgefertigte
Gebäude der Position 9406; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stangen (Stäbe),
Profile, Rohre und dergleichen, aus Aluminium
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7611 Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (aus-
genommen verdichtete oder verflüssigte Gase) mit einem Fassungsvermögen von mehr als
300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder
Wärmeschutzverkleidung

7612 Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich
Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art ausgenommen verdichtete
oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechani-
sche oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzver-
kleidung

8303 Panzerschränke, Türen und Fächer für Stahlkammern, Sicherheitskassetten und ähnliche Waren,
aus unedlen Metallen

8402 Dampfkessel (Dampferzeuger), ausgenommen Zentralheizungskessel, die sowohl heißes Wasser
als auch Niederdruckdampf erzeugen können; Kessel zum Erzeugen von überhitztem Wasser

8403 Zentralheizungskessel, ausgenommen solche der Position 8402

8404 Hilfsapparate für Kessel der Position 8402 oder 8403 (z. B. Vorwärmer, Überhitzer, Rußbläser
und Rauchgasrückführungen); Kondensatoren für Dampfkraftmaschinen

8413 Flüssigkeitspumpen, auch mit Flüssigkeitsmesser; Hebewerke für Flüssigkeiten

8414 Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren sowie Ventilatoren; Abluft- oder
Umluftabzugshauben mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter

8418 Kühl- und Gefrierschränke, Gefrier- und Tiefkühltruhen und andere Einrichtungen, Maschinen,
Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung, mit elektrischer oder anderer Ausrüstung; Wärme-
pumpen, ausgenommen Klimageräte der Position 8415:

– kombinierte Kühl- und Gefrierschränke mit gesonderten Außentüren:

– – andere:

– – – mit einem Inhalt von mehr als 340 l:

10 91 10 – – – – neu

10 91 90 – – – – gebraucht

– – – andere:

10 99 10 – – – – neu

10 99 90 – – – – gebraucht

– Haushaltskühlschränke:

– – Kompressorkühlschränke:

– – – mit einem Inhalt von mehr als 340 l:

21 10 10 – – – – neu

21 10 90 – – – – gebraucht

– – – andere:

– – – – Tischkühlschränke:

21 51 10 – – – – – neu

21 51 90 – – – – – gebraucht

– – – – Einbaukühlschränke:

21 59 10 – – – – – neu

21 59 90 – – – – – gebraucht

– – – – andere, mit einem Inhalt von:

– – – – – 250 l oder weniger:

21 91 10 – – – – – – neu
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21 91 90 – – – – – – gebraucht

– – – – – mehr als 250 l bis 340 l:

21 99 10 – – – – – – neu

21 99 90 – – – – – – gebraucht

– – elektrische Absorberkühlschränke:

22 00 10 – – – neu

22 00 90 – – – gebraucht

– – andere:

29 00 10 – – – neu

29 00 90 – – – gebraucht

– Gefrier- und Tiefkühltruhen mit einem Inhalt von 800 l oder weniger:

– – andere:

– – – mit einem Inhalt von 400 l oder weniger:

30 91 10 – – – – neu

30 91 90 – – – – gebraucht

– – – mit einem Inhalt von mehr als 400 l bis 800 l:

30 99 10 – – – – neu

30 99 90 – – – – gebraucht

– Gefrier- und Tiefkühlschränke mit einem Inhalt von 900 l oder weniger:

– – andere:

– – – mit einem Inhalt von 250 l oder weniger:

40 91 10 – – – – neu

40 91 90 – – – – gebraucht

– – – mit einem Inhalt von mehr als 250 l bis 900 l:

40 99 10 – – – – neu

40 99 90 – – – – gebraucht

– andere Kühl-, Tiefkühl- und Gefriertruhen, -schränke, -vitrinen, -theken und ähnliche Kühl-,
Tiefkühl- oder Gefriermöbel:

– – Schaukühlmöbel (mit eingebautem Kältesatz oder Verdampfer):

– – – für tiefgekühlte Ware:

50 11 10 – – – – neu

50 11 90 – – – – gebraucht

– – – andere:

50 19 10 – – – – neu

50 19 90 – – – – gebraucht

– – andere Kühlmöbel:

50 90 10 – – – – neu

50 90 90 – – – – gebraucht

– Teile:

91 00 00 – – Möbel, zur Aufnahme einer Kälteerzeugungseinrichtung hergerichtet

8457 Bearbeitungszentren, Mehrwegemaschinen und Transfermaschinen, zum Bearbeiten von Metallen

8458 Drehmaschinen (einschließlich Drehzentren) zur spanabhebenden Metallbearbeitung

8459 Spanabhebende Werkzeugmaschinen (einschließlich Bearbeitungseinheiten auf Schlitten) zum
Bohren, Ausbohren, Fräsen oder Außen- oder Innengewindeschneiden von Metallen, ausgenom-
men Drehmaschinen (einschließlich Drehzentren) der Position 8458
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8504 Elektrische Transformatoren, elektrische Stromrichter (z. B. Gleichrichter) sowie Drossel- und
andere Selbstinduktionsspulen

8507 Elektrische Akkumulatoren, einschließlich Scheider (Separatoren) dafür, auch in quadratischer
oder rechteckiger Form:

– Bleiakkumulatoren von der zum Starten von Kohlenverbrennungsmotoren verwendeten Art
Starterbatterien):

– – andere:

– – – mit einem Gewicht von mehr als 5 kg:

10 81 00 – – – – mit flüssigem Elektrolyt arbeitend

10 89 00 – – – – andere

8516 Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektrische Geräte zum Raum- oder Bodenbe-
heizen oder zu ähnlichen Zwecken; Elektrowärmgeräte zur Haarpflege (z. B. Haartrockner,
Dauerwellengeräte und Brennscherenwärmer) oder zum Händetrocknen; elektrische Bügeleisen;
andere Elektrowärmegeräte für den Haushalt; elektrische Heizwiderstände, ausgenommen solcher
der Position 8545

8529 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der Positionen 8525 bis 8528
bestimmt

8534 Gedruckte Schaltungen

8535 Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbinden von elektrischen
Stromkreisen (z. B. Schalter, Sicherungen, Blitzschutzvorrichtungen, Spannungsbegrenzer,
Überspannungsableiter, Steckvorrichtungen und Verbindungskästen), für eine Spannung von
mehr als 1 000 V

8536 Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbinden von elektrischen
Stromkreisen (z. B. Schalter, Relais, Sicherungen, Überspannungsableiter, Steckvorrichtungen,
Lampenfassungen und Verbindungskästen), für eine Spannung von 1 000 V oder weniger:

– Sicherungen:

10 10 00 – – für eine Stromstärke von 10 A oder weniger

10 50 00 – – für eine Stromstärke von mehr als 10 A bis 63 A

10 90 00 – – für eine Stromstärke von mehr als 63 A

– Leistungsschalter:

20 10 00 – – für eine Stromstärke von 63 A oder weniger

20 90 00 – – für eine Stromstärke von mehr als 63 A

– andere Geräte zum Schützen von elektrischen Stromkreisen:

30 10 00 – – für eine Stromstärke von 16 A oder weniger

30 30 00 – – für eine Stromstärke von mehr als 16 A bis 125 A

30 90 00 – – für eine Stromstärke von mehr als 125 A

– Relais:

– – für eine Spannung von 60 V oder weniger:

41 10 00 – – – für eine Stromstärke von 2 A oder weniger

41 90 00 – – – für eine Stromstärke von mehr als 2 A

49 00 00 – – andere

– andere Schalter:

– – für eine Spannung von 60 V oder weniger:

50 11 00 – – – Tastenschalter

50 15 00 – – – Drehschalter
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50 19 00 – – – andere

– – andere:

50 90 10 – – – Starter für Leuchtstofflampen

50 90 90 – – – andere

– Lampenfassungen und Steckvorrichtungen:

– – andere:

69 10 00 – – – für Koaxialkabel

69 30 00 – – – für gedruckte Schaltungen

69 90 00 – – – andere

– andere Geräte:

90 01 00 – – vorgefertigte Schienenverteilungen für elektrische Leitungen

90 10 00 – – Verbindungs- und Kontaktelemente für Drähte und Kabel

90 85 00 – – andere

8537 Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Träger, mit mehreren Geräten der Position
8535 oder 8536 ausgerüstet, zum elektrischen Schalten oder Steuern oder für die Stromvertei-
lung, einschließlich solcher mit eingebauten Instrumenten oder Geräten des Kapitels 90, sowie
numerische Steuerungen, ausgenommen Vermittlungseinrichtungen der Position 8517

8538 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der Positionen 8535, 8536 oder
8537 bestimmt

8539 Elektrische Glühlampen und Entladungslampen, einschließlich innenverspiegelte Scheinwerfer-
lampen (sealed beam lamp units) und Ultraviolett- und Infrarotlampen; Bogenlampen:

– andere Glühlampen, ausgenommen Ultraviolett-und Infrarotlampen:

– – Wolfram-Halogen-Glühlampen:

21 30 00 – – – Lampen von der für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge verwendeten Art

– – – andere, für eine Spannung von:

21 92 00 – – – – mehr als 100 V

21 98 00 – – – – 100 V oder weniger

– – andere, mit einer Leistung von 200 W oder weniger und für eine Spannung von mehr als
100 V:

22 10 00 – – – Reflektorlampen

22 90 00 – – – andere

29 30 00 – – andere:

– – – Lampen von der für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge verwendeten Art

– – – andere, für eine Spannung von:

29 92 00 – – – – mehr als 100 V

29 98 00 – – – – 100 V oder weniger

– Entladungslampen, ausgenommen Ultraviolettlampen:

– – Quecksilber- oder Natriumdampflampen; Halogen-Metalldampflampen:

32 10 00 – – – Quecksilberdampflampen

8544 Isolierte (auch lackisolierte oder elektrolytisch oxidierte) Drähte, Kabel (einschließlich Koaxial-
kabel) und andere isolierte elektrische Leiter, auch mit Anschlussstücken; Kabel aus optischen,
einzeln umhüllten Fasern, auch elektrische Leiter enthaltend oder mit Anschlussstücken versehen
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8607 Teile von Schienenfahrzeugen:

– Bremsvorrichtungen und Teile davon:

– – Druckluftbremsvorrichtungen und Teile davon:

21 10 00 – – – aus Eisen oder Stahl, gegossen

21 90 00 – – – andere

– – andere:

29 10 00 – – – aus Eisen oder Stahl, gegossen

29 90 00 – – – andere.

8702 Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer

8703 Personenkraftwagen und andere hauptsächlich zur Personenbeförderung gebaute Kraftfahrzeuge
(ausgenommen solche der Position 8702), einschließlich Kombinationskraft-wagen und
Rennwagen

8704 Lastkraftwagen

8706 Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705, mit Motor

8707 Karosserien (einschließlich Fahrerhäuser), für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705

8708 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705:

– Stoßstangen und Teile davon:

10 00 90 – – andere

– andere Karosserieteile und anderes Karosseriezubehör (auch für Fahrerhäuser):

– – Sicherheitsgurte:

21 00 90 – – – andere

– – andere

29 00 90 – – – andere

– Bremsen und Servobremsen sowie Teile davon:

– – montierte Bremsbeläge:

31 00 90 – – – andere

– – andere:

39 00 90 – – – andere

– Stoßdämpfer:

80 00 90 – – andere

– – Schaltkupplungen und Teile davon:

93 00 90 – – – andere

– – andere:

99 00 90 – – – andere

8711 Krafträder (einschließlich Mopeds) und Fahrräder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; Beiwagen

8712 Zweiräder und andere Fahrräder (einschließlich Lastendreiräder), ohne Motor

9401 Sitzmöbel (ausgenommen solche der Position 9402), auch wenn sie in Liegen umgewandelt
werden können, und Teile davon:

– Sitze von der für Luftfahrzeuge verwendeten Art:

10 90 00 – – andere

20 00 00 – Sitze von der für Kraftfahrzeuge verwendeten Art

– Drehstühle mit verstellbarer Sitzhöhe:
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30 10 00 – – gepolstert, mit Rückenlehne und mit Rollen oder Gleitern

30 90 00 – – andere

40 00 00 – in Liegen umwandelbare Sitzmöbel, ausgenommen Gartenmöbel und Campingausstattungen

50 00 00 – Sitzmöbel aus Stuhlrohr, Korbweiden/Flechtweiden, Bambus oder ähnlichen Stoffen

– andere Sitzmöbel, mit Gestell aus Holz:

61 00 00 – – gepolstert

69 00 00 – – andere

– andere Sitzmöbel, mit Gestell aus Metall:

71 00 00 – – gepolstert

79 00 00 – – andere

80 00 00 – andere Sitzmöbel

– Teile:

– – andere:

90 30 00 – – – aus Holz

90 80 00 – – – andere

9403 Andere Möbel und Teile davon:

– Metallmöbel von der in Büros verwendeten Art:

10 10 00 – – Zeichentische (ausgenommen solche der Position 9017)

– – andere, mit einer Höhe von:

– – – 80 cm oder weniger:

10 51 00 – – – – Schreibtische

10 59 00 – – – – andere

– – – mehr als 80 cm:

10 91 00 – – – – Schränke mit Türen oder Rollläden

10 93 00 – – – – Karteischränke und andere Schränke mit Schubladen

10 99 00 – – – – andere

– andere Metallmöbel:

– – andere:

20 91 00 – – – Betten

20 99 00 – – – andere

– Holzmöbel von der in Büros verwendeten Art:

– – mit einer Höhe von 80 cm oder weniger:

30 11 00 – – – Schreibtische

30 19 00 – – – andere

– – mit einer Höhe von mehr als 80 cm:

30 91 00 – – – Schränke

30 99 00 – – – andere

– Holzmöbel von der in der Küche verwendeten Art:

40 10 00 – – Einbauküchenelemente

40 90 00 – – andere

50 00 00 – Holzmöbel von der im Schlafzimmer verwendeten Art

– andere Holzmöbel:

60 10 00 – – Holzmöbel von der in Ess- und Wohnzimmern verwendeten Art
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60 30 00 – – Holzmöbel von der in Läden verwendeten Art

60 90 00 – – andere Holzmöbel

– Kunststoffmöbel:

70 90 00 – – andere

80 00 00 – Möbel aus anderen Stoffen, einschließlich Stuhlrohr, Korbweide/Flechtweide, Bambus oder
ähnliche Stoffe

– Teile:

90 10 00 – – aus Metall

90 30 00 – – aus Holz

90 90 00 – – aus anderen Stoffen

9405 Beleuchtungskörper (einschließlich Scheinwerfer) und Teile davon, anderweit weder genannt
noch inbegriffen; Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen,
mit fest angebrachter Lichtquelle, und Teile davon, anderweit weder genannt noch inbegriffen

9406 Vorgefertigte Gebäude
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ANHANG III

EG-Definition von „Baby-Beef“

(nach Artikel 27 Absatz 2)

Ungeachtet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur ist die Warenbezeichnung nur als
Hinweis zu verstehen; maßgebend für die Präferenzregelung nach diesem Anhang ist der Geltungsbereich des KN-Codes.
Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex“ ist der KN-Code zusammen mit der Warenbezeichnung für die Präferenzregelung
maßgebend.

KN-Code
TARIC-
Unter-

position
Warenbezeichnung

Rinder, lebend:

– andere:

– – Hausrinder:

– – – mit einem Gewicht von mehr als 300 kg:

– – – – Färsen (weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben):

ex 0102 90 51 – – – – – zum Schlachten

10 – Tiere, die noch keine zweiten Zähne haben, mit einem Stückgewicht von 320 kg bis
470 kg (1):

ex 0102 90 59 – – – – – andere

11
21
31
91

– Tiere, die noch keine zweiten Zähne haben, mit einem Stückgewicht von 320 kg bis
470 kg (1):

– – – – andere:

ex 0102 90 71 – – – – – zum Schlachten

10 – Bullen und Ochsen, die noch keine zweiten Zähne haben, mit einem Stückgewicht
von 350 kg bis 500 kg (1):

ex 0102 90 79 – – – – – andere:

21
91

– Bullen und Ochsen, die noch keine zweiten Zähne haben, mit einem Stückgewicht
von 350 kg bis 500 kg (1)

Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt:

ex 0201 10 00 – ganze oder halbe Tierkörper:

91 – ganze Tierkörper mit einem Gewicht von 180 kg bis 300 kg und halbe Tierkörper
mit einem Gewicht von 90 kg bis 150 kg, deren Fleisch hellrosa und deren Fett sehr
fein strukturiert und weiß bis hellgelb ist und deren Knorpel (insbesondere der
Beckensymphyse und der Dornfortsätze der Wirbelsäule) leicht verknöchert sind (1)

– andere Teile, mit Knochen:

ex 0201 20 20 – – „quartiers compensés“:

91 – „quartiers compensés“ mit einem Gewicht von 90 kg bis 150 kg, deren Fleisch hell-
rosa und deren Fett sehr fein strukturiert und weiß bis hellgelb ist und deren Knorpel
(insbesondere der Beckensymphyse und der Dornfortsätze der Wirbelsäule) leicht
verknöchert sind (1)

ex 0201 20 30 – – Vorderviertel, zusammen oder getrennt:

91 – Vorderviertel, getrennt, mit einem Gewicht von 45 kg bis 75 kg, deren Fleisch hell-
rosa und deren Fett sehr fein strukturiert und weiß bis hellgelb ist und deren Knorpel
(insbesondere der Dornfortsätze der Wirbelsäule) leicht verknöchert sind (1):

ex 0201 20 50 – – Hinterviertel, zusammen oder getrennt

91 – Hinterviertel, getrennt, mit einem Gewicht von 45 kg bis 75 kg — beim so
genannten „Pistola-Schnitt“ mit einem Gewicht von 38 kg bis 68 kg —, deren
Fleisch hellrosa und deren Fett sehr fein strukturiert und weiß bis hellgelb ist und
deren Knorpel (insbesondere der Dornfortsätze der Wirbelsäule) leicht verknöchert
sind (1)

(1) Die Zulassung zu diesen Unterpositionen erfolgt unter den in den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Vorausset-
zungen.
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ANHANG IVa

Einfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft in die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien (Zollfreiheit)

(nach Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe a))

KN-Code (1) Warenbezeichnung

0101 Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend:

– Pferde:

0101 11 00 00 – – reinrassige Zuchttiere

0101 19 – – andere:

0101 19 90 00 – – – andere

0101 20 – Esel, Maultiere und Maulesel:

0101 20 10 00 – – Esel

0101 20 90 00 – – Maultiere und Maulesel

0102 Rinder, lebend:

0102 10 – reinrassige Zuchttiere:

0102 10 10 00 – – Färsen (weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben)

0102 10 30 00 – – Kühe

0102 10 90 00 – – andere

0102 90 – andere:

– – Hausrinder:

0102 90 05 00 – – – mit einem Gewicht von 80 kg oder weniger

– – – mit einem Gewicht von mehr als 80 kg bis 160 kg:

0103 Schweine, lebend:

0103 10 00 00 – reinrassige Zuchttiere

– andere:

0103 91 – – mit einem Gewicht von weniger als 50 kg:

0103 91 10 00 – – – Hausschweine

0103 91 90 00 – – – andere

0104 Schafe und Ziegen, lebend:

0104 10 – Schafe:

0104 10 10 00 – – reinrassige Zuchttiere

– – andere

0104 20 – Ziegen:

0104 20 10 00 – – reinrassige Zuchttiere

0105 Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), lebend:

– mit einem Gewicht von 185 g oder weniger:

0105 11 – – Hühner:

– – – weibliche Zucht- und Vermehrungsküken:

0105 11 11 00 – – – – Legerassen

0105 19 – – andere:

– – – Gänse:

0105 19 00 10 – – – – Legerassen

– andere:

0105 92 – – Hühner mit einem Gewicht von 2 000 g oder weniger

0105 92 00 10 – – – Legerassen mit einem Gewicht von mehr als 2 000 g
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0105 99 – – andere:

– – – Enten:

0105 99 10 10 – – – – Legerassen

0106 00 Andere Tiere lebend:

0106 00 00 10 – Hauskaninchen

0106 00 00 20 – Tauben

0106 00 00 30 – Frösche

0106 00 00 40 – Hunde und Katzen

0106 00 00 50 – Bienen

0106 00 00 60 – wild lebende Tierarten

0106 00 90 00 – andere

0205 00 00 00 Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch, gekühlt oder gefroren

0206 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, Eseln,
Maultieren oder Mauleseln, frisch, gekühlt oder gefroren:

0206 10 00 00 – von Rindern, frisch oder gekühlt

– von Rindern, gefroren:

0206 21 00 00 – – Zungen

0206 22 00 00 – – Lebern

0206 30 00 00 – von Schweine, frisch oder gekühlt

– von Schweinen, gefroren:

0206 41 00 00 – – Lebern

0206 49 00 00 – – andere

0206 80 00 00 – andere, frisch oder gekühlt

0206 90 00 00 – andere, gefroren

0208 Anderes Fleisch und andere genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, frisch, gekühlt oder gefroren:

0208 10 00 00 – von Kaninchen oder Hasen

0208 20 00 00 – Froschschenkel

0208 90 00 00 – andere

0210 90 00 00 – andere, einschließlich genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen

0404 Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln; Erzeugnisse, die
aus natürlichen Milchbestandteilen bestehen, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmit-
teln, anderweit weder genannt noch inbegriffen:

0404 10 00 00 – Molke und modifizierte Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder anderen
Süßmitteln

0404 90 00 00 – andere

0408 Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb, frisch, getrocknet, in Wasser oder Dampf gekocht,
geformt, gefroren oder anders haltbar gemacht auch mit Zusatz von Zucker oder anderen
Süßmitteln:

– Eigelb:

0408 11 – – getrocknet:

0408 11 20 00 – – – ungenießbar oder ungenießbar gemacht

0408 11 80 00 – – – anderes

0408 19 – – anderes:

0408 19 20 00 – – – ungenießbar oder ungenießbar gemacht

– – – anderes:

0408 19 81 00 – – – – flüssig

0408 19 89 00 – – – – anderes, einschließlich gefroren

– andere:
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0408 91 – – getrocknet:

0408 91 20 00 – – – ungenießbar oder ungenießbar gemacht

0408 91 80 00 – – – andere

0408 99 – – andere:

0408 99 20 00 – – – ungenießbar oder ungenießbar gemacht

0408 99 80 00 – – – andere

0410 00 00 00 Genießbare Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen

0504 00 00 00 Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder zerteilt, frisch, gekühlt,
gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert

0601 Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend, im Wachstum oder in
Blüte; Zichorienpflanzen und -wurzeln (ausgenommen Zichorienwurzeln der Position 1212):

0601 10 00 00 – Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend

0601 20 00 00 – Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, im Wachstum oder in Blüte;
Zichorienpflanzen und -wurzeln

0602 Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), Stecklinge und Pfropfreiser; Pilzmycel:

0602 10 – Stecklinge, unbewurzelt, und Pfropfreiser:

0602 10 10 00 – – von Reben

0602 10 90 00 – – andere

0602 20 – Bäume, Sträucher und Büsche von genießbaren Früchten oder Nüssen, auch veredelt:

0602 20 10 00 – – Reben, bewurzelt, auch gepfropft

0602 20 90 00 – – andere

0602 30 00 00 – Rhododendren (Azaleen), auch veredelt

0602 40 00 00 – Rosen, auch veredelt

0602 90 – andere:

0602 90 10 00 – – Pilzmycel

0701 Kartoffeln, frisch oder gekühlt:

0701 10 00 00 – Pflanzkartoffeln/Saatkartoffeln

0703 Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree/Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten,
frisch oder gekühlt:

0703 10 – Speisezwiebeln und Schalotten:

0703 10 00 10 – – Für Saatzwecke (Steckzwiebeln)

0713 Getrocknete ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder zerkleinert:

0713 10 – Erbsen (Pisum sativum):

0713 10 10 00 – – zur Aussaat

0713 20

0713 20 10 00 – – zur Aussaat

0713 31 – – Bohnen der Art Vigna mungo (L.) Hepper oder Vigna radiata (L.) Wilczek:

0713 31 10 00 – – – zur Aussaat

0713 32 – – Adzukibohnen (Phaseolus oder Vigna angularis):

0713 32 10 00 – – – zur Aussaat

0713 33 – – Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10 00 – – – zur Aussaat

0713 39 – – andere:

0713 39 10 00 – – – zur Aussaat

0713 40 – Linsen:

0713 40 10 00 – – – zur Aussaat
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0713 50 – Puffbohnen (Dicke Bohnen) (Vicia faba var. major), Pferdebohnen und Ackerbohnen (Vicia faba
var. equina, Vicia faba var. minor):

0713 50 10 00 – – – zur Aussaat

0713 90 – andere:

0713 90 10 00 – – zur Aussaat

0714 Maniok, Pfeilwurz (Arrowroot) und Salep, Topinambur, Süßkartoffeln und ähnliche Wurzeln
und Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet,
auch in Stücken oder in Form von Pellets; Mark des Sagobaumes:

0714 10 00 00 – Maniok

0714 20 00 00 – Süßkartoffeln

0714 90 00 00 – andere

0801 Kokosnüsse, Paranüsse und Kaschu-Nüsse, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder
enthäutet:

– Kokosnüsse:

0801 11 00 00 – – getrocknet

0801 19 00 00 – – andere

– Paranüsse:

0801 21 00 00 – – in der Schale

0801 22 00 00 – – ohne Schale

– Kaschu-Nüsse:

0801 31 00 00 – – in der Schale

0801 32 00 00 – – ohne Schale

0814 00 00 00 Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen (einschließlich Wassermelonen), frisch, gefroren,
getrocknet oder zum vorläufigen Haltbarmachen in Salzlake oder in Wasser mit einem Zusatz
von anderen Stoffen eingelegt

0904 Pfeffer der Gattung „Piper“; Früchte der Gattungen „Capsicum“ oder „Pimenta“, getrocknet oder
gemahlen oder sonst zerkleinert:

– Pfeffer

0904 11 00 00 – weder gemahlen noch sonst zerkleinert

0904 12 00 00 – gemahlen oder sonst zerkleinert

0905 00 00 00 Vanille

0906 Zimt und Zimtblüten:

0906 10 00 00 – weder gemahlen noch sonst zerkleinert

0906 20 00 00 – gemahlen oder sonst zerkleinert

0907 00 00 00 Gewürznelken, Mutternelken und Nelkenstiele

0908 Muskatnüsse, Muskatblüte, Amomen und Kardamomen:

0908 10 00 00 – Muskatnüsse

0908 20 00 00 – Muskatblüte

0908 30 00 00 – Amomen und Kardamomen

0909 Anis-, Sternanis-, Fenchel-, Koriander-, Kreuzkümmelund Kümmelfrüchte; Wacholderbeeren:

0909 10 00 00 – Anis- und Sternanisfrüchte

0909 20 00 00 – Korianderfrüchte

0909 30 00 00 – Kreuzkümmelfrüchte

0909 40 00 00 – Kümmelfrüchte

0909 50 00 00 – Fenchelfrüchte; Wacholderbeeren

0910 Ingwer, Safran, Kurkuma, Thymian, Lorbeerblätter, Curry und andere Gewürze:

0910 10 00 00 – Ingwer

0910 20 00 00 – Safran
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0910 30 00 00 – Kurkuma

0910 40 00 00 – Thymian; Lorbeerblätter

0910 50 00 00 – Curry

– andere Gewürze:

0910 91 00 00 – – Mischungen im Sinne der Anmerkung 1 (b) zu diesem Kapitel

0910 99 00 00 – – andere

1002 00 Roggen:

1002 00 00 10 – zur Aussaat

1002 00 00 90 – andere

1003 00 Gerste:

1003 00 00 10 – zur Aussaat

1004 00 Hafer:

1004 00 00 10 – zur Aussaat

1005 Mais:

1005 10 – zur Aussaat:

1005 10 10 00 – – Hybridmais

1005 10 90 00 – – andere

1006 Reis:

1006 10 – Rohreis (Paddy-Reis):

1006 10 00 10 – – zur Aussaat

1007 00 00 00 Körner-Sorghum

1008 Buchweizen, Hirse (ausgenommen Körner-Sorghum) und Kanariensaat; anderes Getreide:

1008 10 00 00 – Buchweizen

1008 20 00 00 – Hirse

1008 30 00 00 – Kanariensaat

1008 90 00 00 – anderes Getreide

1103 13 – – von Mais:

1103 13 00 10 – – – zur menschlichen Ernährung ungeeignet

1105 Mehl, Grieß, Pulver, Flocken, Granulat und Pellets von Kartoffeln:

1105 10 00 00 – Mehl, Grieß und Pulver

1105 20 00 00 – Flocken, Granulat und Pellets

1106 Mehl, Grieß und Pulver von getrockneten Hülsenfrüchten der Position 0713, von Sagomark und
von Wurzeln oder Knollen der Position 0714 oder von Erzeugnissen des Kapitels 8:

1106 20 00 00 – von Sagomark und von Wurzeln oder Knollen der Position 0714

1106 30 – von Erzeugnissen des Kapitels 8:

1106 30 00 10 – – von Kokosnüssen

1108 Stärke; Inulin:

– Stärke:

1108 11 00 00 – – von Weizen

1108 12 – – von Mais:

1108 12 00 10 – – – für den Einzelverkauf ungeeignet

1108 12 00 90 – – – andere

1108 13 00 00 – – von Kartoffeln

1108 14 00 00 – – von Maniok

1108 19 00 00 – – andere Stärke

1108 20 00 00 – Inulin
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1201 00 Sojabohnen, auch geschrotet:

1201 00 10 00 – zur Aussaat

1201 00 90 00 – andere

1202 Erdnüsse, weder geröstet noch auf andere Weise hitzebehandelt, auch geschält oder geschrotet:

1202 10 – ungeschält:

1202 10 10 00 – – zur Aussaat

1202 10 90 00 – – andere

1202 20 00 00 – geschält, auch geschrotet

1203 00 00 00 Kopra

1204 00 00 00 Leinsamen, auch geschrotet

1207 Andere Ölsamen und ölhaltige Früchte, auch geschrotet:

1207 10 00 00 – Palmnüsse und Palmkerne

1207 20 00 00 – Baumwollsamen

1207 30 00 00 – Rizinussamen

1207 40 00 00 – Sesamsamen

1207 50 00 00 – Senfsamen

1207 60 00 00 – Saflorsamen

– andere:

1207 92 00 00 – – Sheanüsse (Karitennüsse)

1207 99 00 00 – – andere

1208 Mehl von Ölsamen oder ölhaltigen Früchten, ausgenommen Senfmehl:

1208 10 00 00 – von Sojabohnen

1208 90 00 00 – andere

1209 Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat:

– Samen von Rüben:

1209 11 00 00 – – Samen von Zuckerrüben

1209 19 00 00 – – andere

1209 22 00 00 – – Samen von Klee (Trifolium-Arten)

1209 23 00 00 – – Samen von Schwingel

1209 24 00 00 – – Samen von Wiesenrispengras (Poa pratensis L.)

1209 25 00 00 – – Samen von Weidelgras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

1209 26 00 00 – – Samen von Wiesenlieschgras

1209 29 00 00 – – andere

1209 30 00 00 – Samen von krautartigen Pflanzen, die hauptsächlich wegen der Blüten dieser Pflanzen gezogen
werden

– andere:

1209 91 00 00 – – Samen von Gemüsen

1209 99 00 00 – – andere

1211 Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte der hauptsächlich zur Herstellung von Riechmitteln
oder zu Zwecken der Medizin, Insektenvertilgung, Schädlingsbekämpfung und dergleichen
verwendeten Art, frisch oder getrocknet, auch in Stücken, als Pulver oder sonst zerkleinert:

1211 10 00 00 – Süßholzwurzeln

1211 20 00 00 – Ginsengwurzeln

1212 Johannisbrot, Algen, Tange, Zuckerrüben und Zuckerrohr, frisch, gekühlt, gefroren oder
getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere pflanzliche Waren
(einschließlich nichtgerôsteter Zichorienwurzeln der Varietät Cichorium intybus sativum) der
hauptsächlich zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch
inbegriffen:
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1212 10 00 00 – Johannisbrot, einschließlich Johannisbrotkerne

1212 30 00 00 – Steine und Kerne von Aprikosen/Marillen, Pfirsichen oder Pflaumen

– andere:

1212 92 00 00 – – Zuckerrohr

1212 99 00 00 – – andere

1213 00 00 00 Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch gehäckselt, gemahlen, gepresst oder in Form von
Pellets

1214 Steckrüben, Futterrüben, Wurzeln zu Futterzwecken, Heu, Luzerne, Klee, Esparsette, Futterkohl,
Lupinen, Wicken und ähnliches Futter, auch in Form von Pellets:

1214 10 00 00 – Mehl und Pellets von Luzerne

1214 90 00 00 – andere

1301 Schellack; natürliche Gummen, Harze, Gummiharze und Oleoresine (z. B. Balsame):

1301 10 00 00 – Schellack

1301 20 00 00 – Gummi arabicum

1301 90 – andere:

1301 90 00 10 – – Cannabisharz

1301 90 00 90 – – andere

1302 Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate; Agar-Agar und andere
Schleime und Verdickungsstoffe von Pflanzen, auch modifiziert:

– Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge:

1302 11 00 00 – – Opium

1502 00 Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, ausgenommen solches der Position 1503:

1502 00 10 00 – zu industriellen Zwecken, ausgenommen zum Herstellen von Lebensmitteln

1502 00 90 00 – anderes

1504 Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von Fischen oder Meeressäugetieren, auch raffiniert,
jedoch nicht chemisch modifiziert:

1504 10 00 00 – Leberöle sowie deren Fraktionen, von Fischen

1504 20 – Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von Fischen, ausgenommen Leberöle:

1504 20 00 10 – – Fischöle

1504 20 00 90 – – andere

1504 30 – Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von Meeressäugetieren:

– – feste Fraktionen:

1504 30 11 00 – – – Walöl und Walratöl

1504 30 19 00 – – – andere

1504 30 90 00 – – andere

1508 Erdnussöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert:

1508 10 00 00 – rohes Öl

1508 90 00 00 – andere

1511 Palmöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert:

1511 10 00 00 – rohes Öl

1511 90 00 00 – andere

1512 Sonnenblumenöl, Safloröl und Baumwollsamenöl sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch
nicht chemisch modifiziert:

– Sonnenblumenöl und Safloröl sowie deren Fraktionen

– Baumwollsamenöl und seine Fraktionen:

1512 21 00 00 – – rohes Öl, auch von Gossypol befreit

1512 29 00 00 – – andere
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1513 Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch
nicht chemisch modifiziert:

– Kokosöl (Kopraöl) und seine Fraktionen:

1513 11 00 00 – – rohes Öl

1513 19 00 00 – – andere

– Palmkernöl und Babassuöl sowie deren Fraktionen:

1513 21 00 00 – – rohe Öle

1513 29 00 00 – – andere

1515 Andere pflanzliche Fette und fette Öle (einschließlich Jojobaöl) sowie deren Fraktionen, auch
raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert:

– Leinöl und seine Fraktionen:

1515 11 00 00 – – rohes Öl

1515 19 00 00 – – andere

– Maisöl und seine Fraktionen

1515 30 00 00 – Rizinusöl und seine Fraktionen

1515 40 00 00 – Tungöl (Holzöl) und seine Fraktionen

1515 50 00 00 – Sesamöl und seine Fraktionen

1515 90 00 00 – andere

1516 Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert,
ungeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet:

1516 10 – tierische Fette und Öle sowie deren Fraktionen:

1516 10 00 10 – – von Fischen und Walen

1516 10 00 90 – – von anderen

1702 Andere Zucker, einschließlich chemisch reine Lactose, Maltose, Glucose und Fructose, fest;
Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aromaoder Farbstoffen; Invertzuckercreme, auch mit natürli-
chem Honig vermischt; Zucker und Melassen, karamellisiert:

– Lactose und Lactosesirup:

1702 11 00 00 – – mit einem Gehalt an Lactose, berechnet als wasserfreie Lactose, in der Trockenmasse, von 99
GHT oder mehr

1702 19 00 00 – – andere

1702 20 00 00 – Ahornzucker und Ahornsirup

1702 30 – Glucose und Glucosesirup, keine Fructose enthaltend oder mit einem Gehalt an Fructose,
bezogen auf die Trockenmasse, von weniger als 20 GHT:

1702 30 10 00 – – Isoglucose

– – andere:

– – – mit einem Gehalt an Glucose, bezogen auf die Trockenmasse, von 99 GHT oder mehr:

1702 30 51 00 – – – – Glucose (Dextrose) als weißes, kristallines Pulver, auch agglomeriert

1702 30 59 00 – – – – andere

– – – andere:

1702 30 91 00 – – – – Glucose (Dextrose) als weißes, kristallines Pulver, auch agglomeriert

1702 30 99 00 – – – – andere

1702 40 00 00 – Glucose und Glucosesirup, mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die Trockenmasse, von
20 GHT oder mehr, jedoch weniger als 50 GHT

1702 60 00 00 – andere Fructose und anderer Fructosesirup, mit einem Gehalt an Fructose, bezogen auf die
Trockenmasse, von mehr als 50 GHT

1703 Melassen aus der Gewinnung oder Raffination von Zucker:

1703 10 00 00 – Rohrzuckermelasse

1703 90 00 00 – andere

1805 00 00 00 Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln
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2005 Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht
gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006:

2005 10 – Gemüse, homogenisiert:

2005 10 00 10 – – zur Ernährung von Kindern, in Behältern von 250 g oder weniger

2104 Anderes Gemüse, anders als mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht, nicht
gefroren, ausgenommen Erzeugnisse der Position 2006:

2104 20 – Gemüse, homogenisiert:

2104 20 00 10 – – zur Ernährung von Kindern, in Behältern von 250 g oder weniger

2301 Mehl und Pellets von Fleisch, von Schlachtnebenerzeugnissen, von Fischen oder von Krebstieren,
von Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren, ungenießbar; Grieben/Grammeln:

2301 10 00 00 – Mehl und Pellets von Fleisch oder von Schlachtneben-erzeugnissen; Grieben/Grammeln

2303 Rückstände aus der Stärkegewinnung und ähnliche Rückstände, ausgelaugte Rübenschnitzel,
Bagasse und andere Abfälle aus der Zuckergewinnung, Treber, Schlempen und Abfälle aus Braue-
reien oder Brennereien, auch in Form von Pellets:

2303 10 00 00 – Rückstände aus der Stärkegewinnung und ähnliche Rückstände

2303 20 00 00 – ausgelaugte Rübenschnitzel, Bagasse und andere Abfälle von der Zuckergewinnung

2303 30 00 00 – Treber, Schlempen und Abfälle aus Brauereien und Brennereien

2304 00 00 00 Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Sojaöl, auch gemahlen oder in
Form von Pellets

2305 00 00 00 Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung von Erdnussöl, auch gemahlen oder
in Form von Pellets

2306 Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung pflanzlicher Fette oder Öle, auch
gemahlen oder in Form von Pellets, ausgenommen Waren der Positionen 2304 und 2305:

2306 10 00 00 – aus Baumwollsamen

2306 20 00 00 – aus Leinsamen

2306 30 00 00 – aus Sonnenblumenkernen

2306 40 00 00 – aus Rapsoder Rübsensamen

2306 50 00 00 – aus Kokosnüssen (Kopra)

2306 60 00 00 – aus Palmnüssen oder Palmkernen

2306 70 00 00 – aus Maiskeimen

2306 90 00 00 – andere

2307 00 00 00 Weintrub, Weingeläger; Weinstein, roh

2308 Pflanzliche Stoffe und pflanzliche Abfälle, pflanzliche Rückstände und pflanzliche Nebenerzeug-
nisse der zur Fütterung verwendeten Art, auch in Form von Pellets, anderweit weder genannt
noch inbegriffen:

2308 10 00 00 – Eicheln und Rosskastanien

2308 90 00 00 – andere

2309 Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art:

– – vollständiges Futter und Superkonzentrate für Tier-, Fischoder Viehfutter

2309 90 – andere:

2309 90 00 11 – – – Solubles von Fischen oder Meeressäugetieren

2309 90 00 30 – – Vormischungen

2401 Tabak, unverarbeitet; Tabakabfälle

(1) Im Sinne des Zolltarifgesetzes der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien vom 31. Juli 1996 (Amtsblatt 38/96).
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ANHANG IVb

Einfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft in die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien (Zollfreiheit im Rahmen von Zollkontingenten)

(nach Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe b))

KN Code (1) Warenbezeichnung

Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 und
folgende

Zollkon-
tingent

(Tonnen)

Geltender
Zollsatz

für
weitere
Mengen

(v. H. des
MFN)

Zollkon-
tingent

(Tonnen)

Geltender
Zollsatz

für
weitere
Mengen

(v. H. des
MFN)

Zollkon-
tingent

(Tonnen)

Geltender
Zollsatz

für
weitere
Mengen

(v. H. des
MFN)

0206 29 00 – – andere 200 90 300 80 400 70

0207 – Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von
Hausgeflügel der Position 0105, frisch, gekühlt oder
gefroren

1 500 90 2 000 80 3 000 70

0402 – Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker
oder anderen Süßmitteln

200 90 300 80 400 70

0405 10 – Butter 100 90 200 80 300 70

0406 20 – Käse aller Art, gerieben oder in Pulverform 50 90 70 80 100 70

0406 30 – Schmelzkäse, weder gerieben noch in Pulverform

0805 10 – Orangen 5 000 90 7 000 80 8 000 70

0805 20 – – Mandarinen

0805 30 – Zitronen

0805 40 – Pampelmusen und Grapefruits

1005 90 – andere: 20 000 90 20 000 80 20 000 70

1601 – Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, Schlachtne-
benerzeugnissen oder Blut; Lebensmittelzubereitungen auf
der Grundlage dieser Erzeugnisse

300 90 600 80 1 200 70

1602 – Fleisch, Schlachtnebenerzeugnisse oder Blut, anders zube-
reitet oder haltbar gemacht

200 90 500 80 800 70

2005 70 00 – Oliven 600 90 1 000 80 1 600 70

1507 10 00 – rohes Öl, auch entschleimt 5 000 90 10 000 80 15 000 70

1512 11 00 – – rohe Öle

1514 10 00 – rohe Öle

1701 Rohr- und Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest: 5 000 90 10 000 80 15 000 70

– Rohzucker, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen:

1701 11 00 – – Rohrzucker

1701 12 00 – – Rübenzucker
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Jahr 2001 Jahr 2002 Jahr 2003 und
folgende

Zollkon-
tingent

(Tonnen)

Geltender
Zollsatz

für
weitere
Mengen

(v. H. des
MFN)

Zollkon-
tingent

(Tonnen)

Geltender
Zollsatz

für
weitere
Mengen

(v. H. des
MFN)

Zollkon-
tingent

(Tonnen)

Geltender
Zollsatz

für
weitere
Mengen

(v. H. des
MFN)

2309 Zubereitungen von der zur Fütterung verwendeten Art: 7 000 90 10 000 80 12 000 70

– – Vollständiges Futter und Superkonzentrate für Tier-,
Fisch- und Viehfutter

2309 90 – andere:

2309 90 00 19 – – andere

2309 90 00 20 – – Viehfutter, angereichert mit Melasse, Kohlenhydraten,
Vitaminen, Mineralien

2309 90 00 90 – andere

(1) Im Sinne des Zolltarifgesetzes der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien vom 31. Juli 1996 (Amtsblatt 38/96).
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ANHANG IVc

Einfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft in die ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien (Zugeständnisse im Rahmen von Zollkontingenten)

(nach Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe c))

Geltender Zollsatz
(v. H. des MFN)

KN-Code (1) Warenbezeichnung
Jährliche

Menge
(Tonnen)

Ab 1. Januar
2001

Ab 1. Januar
2002

Ab 1. Januar
2003

0203 Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt oder
gefroren

2 000 90 % 80 % 70 %

0406 Käse und Quark/Topfen 600 90 % 80 % 70 %

(1) Im Sinne des Zolltarifgesetzes der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien vom 31. Juli 1996 (Amtsblatt 38/96).



ANHANG Va

Einfuhren von Fisch und Fischereierzeugnissen mit Ursprung in der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien in die Gemeinschaft

(nach Artikel 28 Absatz 1)

KN-Code Warenbezeichnung

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Zollsatz
%

Zollsatz
%

Zollsatz
%

0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 90
0303 21 10
0303 21 90
0304 10 11

ex 0304 10 19
ex 0304 10 91

0304 20 11
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90

0305 49 45
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90

Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncor-
hynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncor-
hynchus gilae, Oncorhynchus apache, und Oncorhyn-
chus chrysogaster): lebend; frisch oder gekühlt;
gefroren; getrocknet, gesalzen oder in Salzlake, ge-
räuchert; Fischfilets und anderes Fischfleisch; Mehl,
Pulver und Pellets, genießbar

90 v. H.
des MFN

80 v. H.
des MFN

70 v. H.
des MFN

0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11

ex 0304 10 19
ex 0304 10 91
ex 0304 20 19
ex 0304 90 10
ex 0305 10 00
ex 0305 30 90
ex 0305 49 80
ex 0305 59 90
ex 0305 69 90

Karpfen: lebend; frisch oder gekühlt; gefroren; ge-
trocknet, gesalzen oder in Salzlake, geräuchert; Fisch-
filets und anderes Fischfleisch; Mehl, Pulver und
Pellets, genießbar

90 v. H.
des MFN

80 v. H.
des MFN

70 v. H.
des MFN
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ANHANG Vb

Einfuhren von Fisch und Fischereierzeugnissen mit Ursprung in der Gemeinschaft in die ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien

(nach Artikel 28 Absatz 2)

KN-Code (1) Warenbezeichnung

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

Zollsatz
%

Zollsatz
%

Zollsatz
%

0301 Fische, lebend: 90 v. H.
des MFN

80 v. H.
des MFN

70 v. H.
des MFN0301 10 00 00 – Zierfische

– andere Fische, lebend:

0301 91 00 00 – – Forellen (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und
Oncorhynchus chrysogaster):

0301 92 00 00 – – Aale (Anguilla-Arten):

0301 93 00 00 – – – Karpfen

0301 99 – – andere:

0301 99 00 10 – – – Süßwasserfische

0302 11 00 00 – – Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und
Oncorhynchus chrysogaster)

0302 66 00 00 – – Aale (Anguilla-Arten):

0302 69 00 10 – – – Süßwasserfische

0303 21 00 00 – – Forellen (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache und
Oncorhynchus chrysogaster):

0303 29 00 10 – – – Süßwasserfische

0303 79 00 10 – – – Süßwasserfische

0304 10 00 10 – – – von Süßwasserfischen

0304 20 00 10 – – – von Süßwasserfischen

0304 90 00 10 – – – von Süßwasserfischen

0305 49 00 00 – – andere

– Fische, getrocknet, auch gesalzen, jedoch nicht ge-
räuchert:

0305 59 00 00 – – andere

– Fische, gesalzen, jedoch weder getrocknet noch
geräuchert, und Fische in Salzlake:

0305 69 00 00 – – andere

(1) Im Sinne des Zolltarifgesetzes der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien vom 31. Juli 1996 (Amtsblatt 38/96).

20.3.2004L 84/78 Amtsblatt der Europäischen UnionDE



ANHANG VI

Niederlassung: Finanzdienstleistungen

(nach Titel V Kapitel II Artikel 47 und 49)

Finanzdienstleistungen: Definition

„Finanzdienstleistung“ ist jede Dienstleistung finanzieller Art, die von einem Finanzdienstleistungserbringer einer
Vertragspartei angeboten wird.

Zu den Finanzdienstleistungen gehören folgende Tätigkeiten:

A. Alle Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogenen Dienstleistungen
1. Direktversicherung (einschließlich Mitversicherung)

i) Lebensversicherung
ii) Sachversicherung

2. Rückversicherung und Folgerückversicherung
3. Versicherungsvermittlung wie Leistungen von Versicherungsmaklern und -agenturen
4. Versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen wie Beratung, Versicherungsmathematik, Risikobewertung und Scha-

densregulierung

B. Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen Versicherungsdienstleistungen)
1. Annahme von Spar- und sonstigen rückzahlbaren Einlagen von Kunden
2. Ausreichung von Krediten jeder Art, einschließlich Verbraucherkredit, Hypothekenkredit, Factoring und Finan-

zierung von Handelsgeschäften
3. Finanzleasing
4. sämtliche Zahlungs- und Überweisungsdienstleistungen einschließlich Kredit- und Scheckkarten, Reiseschecks

und Bankwechsel
5. Bürgschaften und Verpflichtungen
6. Geschäfte für eigene und für Kundenrechnung an Börsen, im Schalterverkehr oder in sonstiger Form mit

folgendem:
a) Geldmarkttitel (einschließlich Schecks, Wechsel, Einlagenzertifikate)
b) Devisen
c) derivative Instrumente, darunter Futures und Optionen
d) Wechselkurs- und Zinstitel einschließlich Swaps, Kurssicherungsvereinbarungen
e) begebbare Wertpapiere
f) sonstige begebbare Titel und Finanzanlagen einschließlich ungeprägtes Gold

7. Beteiligung an Emissionen von Wertpapieren jeder Art einschließlich Übernahme und Platzierung von Emis-
sionen als (öffentlicher oder privater) Finanzmakler sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang
mit derartigen Emissionen

8. Geldmaklergeschäfte
9. Vermögensverwaltung wie Kassenhaltung und Bestandsverwaltung, alle Formen von kollektivem Anlagemanage-

ment, Pensionsfondsverwaltung, Depotverwahrung, Auftrags- und treuhänderische Verwaltung
10. Saldenausgleichs- und Verrechnungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzanlagen einschließlich Wert-

papieren, derivativen Instrumenten und sonstigen begebbaren Instrumenten
11. Beratungs-, Vermittlungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen in Bezug auf sämtliche unter den Nummern

1 bis 10 aufgeführte Tätigkeiten einschließlich Kreditauskunft und Bonitätsprüfung, Anlage- und Vermögensbe-
standsanalyse und -beratung, Beratung über Akquisition, Unternehmensumstrukturierung und -strategien

12. Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen, Verarbeitung von Finanzdaten und dazugehörender
Datenträger von Erbringern anderer Finanzdienstleistungen
Zu den Finanzdienstleistungen gehören nicht folgende Tätigkeiten:
a) Tätigkeiten einer Zentralbank oder einer Währungsbehörde oder einer sonstigen öffentlichen Stelle in

Ausübung von Geld- oder Währungspolitik
b) Tätigkeiten, die von Zentralbanken, staatlichen Stellen oder Behörden oder öffentlichen Organen für Rech-

nung oder aufgrund Gewährleistung der Regierung ausgeübt werden, außer in den Fällen, in denen diese
Tätigkeiten von den Erbringern von Finanzdienstleistungen im Wettbewerb mit solchen öffentlichen Einrich-
tungen ausgeübt werden können

c) Tätigkeiten im Rahmen eines gesetzlichen Systems der sozialen Sicherheit oder einer staatlichen Alterssiche-
rung, außer in den Fällen, in denen diese Tätigkeiten von den Erbringern von Finanzdienstleistungen im Wett-
bewerb mit öffentlichen oder privaten Einrichtungen ausgeübt werden können
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ANHANG VII

Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum

(nach Artikel 71)

1. Artikel 71 Absatz 3 betrifft die folgenden multilateralen Übereinkünfte:

— Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke
von Patentverfahren (1977, geändert 1980)

— Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrid 1989)

— Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) (Genfer Fassung von 1978)

Der Stabilisierungs- und Assoziationsrat kann beschließen, dass Artikel 71 Absatz 3 auf weitere multilaterale Überein-
künfte Anwendung findet.

2. Die Vertragsparteien bekräftigen, dass sie der Einhaltung der Verpflichtungen, die sich aus folgenden multilateralen
Übereinkünften ergeben, besondere Bedeutung beimessen:

— Internationales Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der
Sendeunternehmen (Rom 1961)

— Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Stockholmer Fassung von 1967, geändert
1979)

— Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Stockholmer Fassung von 1967, geändert
1979)

— Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Washington 1970, geändert
1979 und 1984)

— Übereinkommen zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger
(Genf 1971)

— Berner Übereinkunft über den Schutz von Werken der Literatur und Kunst (Pariser Fassung von 1971)

— Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung
von Marken (Genfer Fassung von 1977, geändert 1979)

3. Ab Inkrafttreten dieses Abkommens gewährt die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien den Gesellschaften
und Staatsangehörigen der Gemeinschaft hinsichtlich der Anerkennung und des Schutzes des geistigen und gewerbli-
chen Eigentums eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als die Behandlung, die sie Drittländern im Rahmen
bilateraler Abkommen gewährt.
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VERZEICHNIS DER PROTOKOLLE

Protokoll Nr. 1 über Textilwaren und Bekleidung

Protokoll Nr. 2 über Stahlerzeugnisse

Protokoll Nr. 3 über den Handel zwischen der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und der Gemeinschaft
mit landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen

Protokoll Nr. 4 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über
die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

Protokoll Nr. 5 über die gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich
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PROTOKOLL Nr. 1

über Textilwaren und Bekleidung

Artikel 1

Dieses Protokoll gilt für die Textilwaren und die Bekleidung (im
folgenden „Textilwaren“ genannt) des Abschnitts XI (Kapitel 50
bis 63) der Kombinierten Nomenklatur der Gemeinschaft.

Artikel 2

(1) Textilwaren des Abschnitts XI (Kapitel 50 bis 63) der
Kombinierten Nomenklatur, bei denen es sich um Ursprungser-
zeugnisse der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
im Sinne des Protokolls Nr. 4 zu diesem Abkommen handelt,
werden ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens zoll-
frei in die Gemeinschaft eingeführt.

(2) Die Zölle der ehemaligen jugoslawischen Republik Maze-
donien für Direkteinfuhren von Textilwaren des Abschnitts XI
(Kapitel 50 bis 63) der Kombinierten Nomenklatur, bei denen
es sich um Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft im Sinne
des Protokolls Nr. 4 handelt, werden bei Inkrafttreten dieses
Abkommens beseitigt; dies gilt nicht für die in Anhang I dieses
Protokolls aufgeführten Waren, für die die Zölle wie dort
vorgesehen schrittweise gesenkt werden.

(3) Auf den Handel zwischen den Vertragsparteien mit Tex-
tilwaren finden vorbehaltlich dieses Protokolls die Bestim-
mungen des Abkommens, insbesondere die Artikel 19 und 34,
Anwendung.

Artikel 3

Das System der doppelten Kontrolle und andere damit zusam-
menhängende Fragen, die die Ausfuhr von Textilwaren mit
Ursprung in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien in die Gemeinschaft und von Textilwaren mit Ursprung in
der Gemeinschaft in die ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien betreffen, sind im Abkommen zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien über den Handel mit Textilwaren gere-
gelt, das verlängert wurde und seit dem 1. Januar 2000 ange-
wandt wird.

Artikel 4

Ab Inkrafttreten dieses Abkommens werden keine neuen
mengenmäßigen Beschränkungen oder Maßnahmen gleicher
Wirkung eingeführt, es sei denn, dass dies in dem genannten
Abkommen oder den dazugehörigen Protokollen vorgesehen
ist.




